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■ Der Befund ist eindeutig: Die Europä-

ische Union ist noch weit davon ent-

fernt, einheitliche wie hohe Standards bei 

der Prüfung von Asylanträgen gewährleisten zu

können. Es besteht dringender Handlungsbe-

darf, um im Kernbereich des Flüchtlingsschut-

zes dem eigenen Anspruch gerecht werden zu

können, Asylsuchenden überall in der EU die

gleichen Chancen auf eine Prüfung zu bieten,

unabhängig davon, wo sie ihren Antrag stellen.

Dies ist eines der zentralen Ergebnisse einer

neuen UNHCR-Studie zur Anwendung der so-

genannten EU-Asylverfahrensrichtlinie in zwölf

Mitgliedstaaten. Allein im letzten Jahr wurden

EU-weit 246.000 Asylanträge gestellt. Vor die-

sem Hintergrund ist es beunruhigend, dass in

einigen Mitgliedstaaten offensichtlich selbst

Mindeststandards im Verfahren nicht immer

eingehalten werden, so dass mittel- oder un-

mittelbar die Verletzung internationalen Flücht-

lingsrechts droht.

Die Studie, in der auch positive Praxisbeispiele

zu finden sind, wirft ein erhellendes Schlaglicht

auf die europäische Asylrealität zu Beginn des

neuen Jahrzehnts, mit dem auch die EU-Asyl-

harmonisierung in eine neue Phase getreten

ist.

So ergeben sich nach Inkrafttreten des Lissa-

bonner Vertrags durchaus neue Möglichkeiten,

im Bereich »Asyl und Flüchtlingsschutz« wichti-

ge Impulse zu setzen. Denn der Vertrag bekräf-

tigt das Ziel eines gemeinsamen Asylverfahrens

und eines einheitlichen Status sowohl beim

Asyl als auch beim subsidiären Schutz.

Er verleiht zudem der EU-Grundrechtecharta

und damit auch deren Artikel 18 – das Recht

auf Asyl – und Artikel 19 – Schutz gegen Ab-

schiebung, Ausweisung und Auslieferung bei

drohender Todesstrafe oder Folter, unmenschli-

cher oder erniedrigender Behandlung – eine

rechtlich bindende Wirkung.

Mit dem neuen Jahrzehnt begann zudem die

Umsetzung des so genannten Stockholmer Pro-

gramms. Es beschreibt all jene Themen und

Ziele, die von der EU im Bereich der Innen- und

Justizpolitik in den kommenden fünf Jahren bis

Ende 2014 erreicht werden sollen.

Dabei steht fest: Um bei der EU-Asylharmoni-

sierung substantiell weiter vorankommen zu

können, müssen bei der Überarbeitung der eu-

roparechtlichen Vorgaben klarere und verbind-

liche Standards gesetzt werden.

Besonders deutlich wird dies im Zusammen-

hang mit der Diskussion um die Reform des

sogenannten Dublin-Systems, das zwischen

den Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die

Prüfung von Asylanträgen regelt. Das Beispiel

Griechenland hat auf frappierende Weise deut-

lich gemacht, dass dieses System nicht funk-

tionieren kann, wenn hierfür elementare Grund-

voraussetzungen fehlen. Die Annahme, Asyl-

suchende würden überall in der EU die gleiche

Chance haben, geschützt zu werden, hat leider

mit der Realität wenig zu tun.

Die Zeit ist reif für ergänzende und korrigie-

rende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass

das Dublin-System den eigenen Anspruch er-

füllt, die Verantwortung für den Flüchtlings-

schutz innerhalb der EU zu teilen.

Manche EU-Staaten, auch und gerade Deutsch-

land, zeigen sich eher skeptisch, vor allem was

den Vorschlag angeht, »Dublin-Rücküberstel-

lungen« von Schutzusuchenden in einen be-

stimmten Mitgliedstaat vorübergehend auszu-

setzen, wenn sein Aufnahme- und Asylsystem

offensichtlich überfordert ist.

Will man nicht zu diesem Mittel greifen, muss

die Frage erlaubt sein, was ist man bereit zu

tun, um dem offiziellen Ziel einer geteilten Ver-

antwortung tatsächlich gerecht werden zu kön-

nen?

Zudem: Alle Bemühungen, die EU-Asylharmoni-

sierung auf den tragenden Säulen Qualität und

Solidarität voranzubringen, setzen wesentlich

voraus, dass die Asylverfahren in der EU über-

haupt von den Betroffenen erreichbar bleiben.

Maßnahmen der Grenzsicherung, der Migrati-

onskontrolle und der Verhinderung der illegalen

Einwanderung müssen in ein Gleichgewicht mit

den Anforderungen und völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen gebracht werden, die sich aus dem

internationalen Flüchtlingsschutz ergeben.

UNHCR fordert deshalb dazu auf, die Einsätze

der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX mit ei-

nem klaren Regelwerk auszustatten, durch das

sichergestellt wird, dass Menschen, die inter-

nationalen Schutz suchen, auch Zugang zur

Prüfung ihres Verfahrens erhalten. Sie müssen

sicherstellen, dass Schutzsuchende nicht auto-

matisch potentielle Opfer von Zurückweisungen

werden, sondern an Orte gebracht werden, wo

ihre physische Unversehrtheit und ihre Rechte

geachtet werden.

Bei diesem wie bei den anderen zentralen

Themen der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik,

wie z.B. auch bei der Frage der Einführung 

eines EU-Programms zur Neuansiedlung von

Flüchtlingen aus Erstzufluchtstaaten (das so-

genannte Resettlement), gilt aus Erfahrung:

Ohne den Motor Deutschland wird das Ziel der

Fahrt zu einem gemeinsamen europäischen

Asylsystem auf hohem Schutzniveau in weiter

Ferne bleiben.

Michael Lindenbauer

Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars 

der Vereinten Nationen (UNHCR) 

in Deutschland und Österreich

Grußwort zum 
Tag des Flüchtlings 2010
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Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin

■Seit langen Jahren versuchen Nicht-

regierungsorganisationen in uner-

müdlicher praktischer Arbeit und politi-

scher Lobby, die Lage von Flüchtlingen in

Deutschland und in Europa zu verbes-

sern. Leider finden sie in der Politik der

Bundesregierung und auch der Landesre-

gierungen viel zu wenig Gehör.

Bei Mitgliedern des Menschenrechtsaus-

schusses des Deutschen Bundestages

ist es noch am ehesten möglich, die

schlimmen Menschenrechtsverstöße, die

bürokratischen Unmenschlichkeiten und

das insgesamt unfaire System zur Spra-

che zu bringen – in diesem Ausschuss

hören auch Mitglieder konservativer Par-

teien gelegentlich zu. 

Schon bei den Innenpolitikern des Bun-

destages oder der Landtage ist es an-

ders: Hier wird das Dilemma zwischen

den Interessen der Flüchtlinge, die ihre

Heimat verlassen haben, weil sie dort kei-

nerlei Zukunft für sich und ihre Familien

mehr sehen, und den vermeintlichen In-

teressen des deutschen Staatswesens

nicht gesehen oder zugunsten der poli-

tischen Interessen entschieden, die im

Wahlkampf häufig genug der wahlbe-

rechtigten Mehrheit suggerieren, Fremde,

Flüchtlinge und ihre Familien brächten bei

uns das Boot des Wohlstands zum Sinken

oder wenigstens ins Schlingern. Damit

kann man immer noch Vorurteile mobili-

sieren – deshalb erleben wir solche üblen

populistischen Tiraden immer wieder, zu-

meist von Ministerpräsidenten, die um

ihre Mehrheit bangen müssen.

Da Bund und Länder, insbesondere die 

Innenminister, bei allen Flüchtlingsfragen

übereinstimmend beschließen müssen,

sitzt hier eins der schwierigsten Proble-

me, das bisher wirkliche Verbesserungen

blockierte.

EINE HUMANE FLÜCHTLINGS-
POLITIK IST ÜBERFÄLLIG

Im Bundestagswahlkampf 2009 hat es

nicht viele laute ausländer- und flücht-

lingsfeindliche Töne gegeben, andere Fra-

gen standen im Vordergrund. Schlimm ist

jedoch, dass dieser politische Populis-

mus immer wieder aufs neue mobilisiert

werden kann und damit die Chance blo-

ckiert, die Probleme im Bereich des Asyl-

und Flüchtlingsschutzes sachlich und im

Sinne völker- und europarechtlicher Vor-

gaben zu lösen und so dem Schicksal

schutzsuchender Menschen gerecht zu

werden. 

Genau das ist jedoch nötig. Das fordern

nicht allein die Hilfsorganisationen für

Flüchtlinge und immer wieder auch die

Kirchen, sondern auch die Vertreter von

UN und EU, vor allem aber auch des Euro-

parates und die Parlamentarier des Euro-

parates, die sich besonders um Fragen

der Menschenrechte kümmern. 

Was also ist nötig:

Die Praxis der deutschen Flüchtlings- und

Ausländerbürokratie muss menschlicher

gestaltet werden.

Deutschland muss in der EU endlich da-

für sorgen, dass statt der ungeheuren

Ausgaben für die Grenzagentur FRONTEX

mehr praktische und finanzielle Möglich-

keiten geschaffen werden,

■ um ein jährliches Resettlement-Kon-

tingent und einheitliche Schutzstandards

europaweit umzusetzen und auszuschlie-

ßen, dass Flüchtlinge in Länder verscho-

ben werden, die keine einheitlich guten

Schutzstandards haben; 

■ um Minderjährigen im Asylverfahren

Schutz, Hilfe und Lebensperspektiven zu

geben; 

■ um die oft schlimmen und rechtswidri-

gen Bedingungen im Flughafenverfahren

zu verbessern; 

■ um die gefängnisähnlichen Bedingun-

gen von Menschen in Abschiebungshaft

auch in Deutschland so zu verändern,

dass unschuldige Menschen nicht mehr

ihrer Freiheit beraubt werden können,

nur weil sie keine gültigen Ausweispapie-

re haben; 

■ um Flüchtlingen und ihren Familien, die

seit Jahren in der Bundesrepublik leben

und hier längst Wurzeln geschlagen ha-

ben, endlich Schutz und einen gesicher-

ten Aufenthaltsstatus zu geben; denn bei-

des ist die Voraussetzung dafür, dass

Menschen Fuß fassen, sich integrieren,

ihren Kindern eine gute Ausbildung er-

möglichen und auf neue Lebenschancen

hoffen können.

Schließlich ist es besonders wichtig, die

überbürokratisierte und praxisferne, häu-

fig genug schikanierende Unterstützung

für Flüchtlinge so zu gestalten, dass sie

und ihre Familien ein menschenwürdiges

Leben führen können. 

Viele Flüchtlinge sind traumatisiert. Fol-

ter, Todesangst und andere Belastungen

verfolgen sie häufig lange Jahre hindurch.

Einer meiner Freunde, der als Kind als

Boat People aufgenommen wurde, schläft

auch heute, also Jahrzehnte nach die-

sen furchtbaren Erlebnissen, wochenlang

nicht. Er und viele andere Flüchtlinge

haben diese Traumata vor oder während

ihrer Flucht erlitten; bei immer mehr von

ihnen werden die Belastungen jedoch

durch die überbürokratisierten, unsiche-

ren und wenig menschlichen Bedingun-

gen, unter denen sie bei uns leben müs-

sen, immer schlimmer. Und leider häufen

sich auch die Fälle, in denen insbesonde-

re die ständige Unsicherheit während des

Aufenthaltes hier neue Traumatisierun-

gen schafft.

Vieles muss anders werden
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Alles das dürfen wir nicht länger hinneh-

men.

Wir brauchen endlich großzügigere Alt-

fall-Regelungen und Sicherheit schaffen-

de Aufenthaltserlaubnisse. Kinder von

Flüchtlingen müssen die Möglichkeit ha-

ben, nicht nur die Hauptschule abzu-

schließen, sondern auch Ausbildungsgän-

ge an Gymnasien und Hochschulen. Auch

eine qualifizierte Berufsausbildung muss

zum Normalstandard gehören. 

Das entspräche nicht nur menschlicher

Fairness, sondern ist auch ein Gebot der

Klugheit: Deutschland altert, wir sollten

daher die Begabungen der Kinder von

Flüchtlingen fördern, statt sie auszugren-

zen.

GEGEN BÜROKRATISCHE 
HÜRDEN VORGEHEN!

Mir liegt noch ein weiterer Punkt am Her-

zen: Es gibt, und dafür bin ich ausgespro-

chen dankbar, in allen Teilen Deutsch-

lands Menschen aller Altersgruppen, die

sich um Flüchtlinge und ihre Familien

kümmern. Die bei Hausaufgaben der Kin-

der, im Berufsleben der Eltern und bei

Problemen in allen möglichen Bereichen

des Lebens helfen und zum Beispiel mit-

gehen, wenn Gänge zu Behörden fällig

werden. Wie wichtig so etwas sein kann,

habe ich erst neulich wieder erfahren:

Eine indische Flüchtlingsfrau, die in einem

kleinen Restaurant für 400 Euro schwer

genug arbeitete, sah sich eines Monats

plötzlich vor geschlossenen Türen. Der

Restaurantbesitzer hatte Konkurs ge-

macht, ohne ihr den Lohn für die letzten

zweieinhalb Monate zu bezahlen. Ohne

ihre deutsche Freundin hätte diese Frau

nicht erfahren, dass ihr Konkursausfall-

geld zustand; keine Behörde, kein Insol-

venzverwalter hat sie darauf aufmerksam

gemacht. Das ist eine Schande und zeigt,

dass wir uns alle verantwortlich fühlen

und helfen müssen, wo immer wir das

können.

Es gibt glücklicherweise auch Einrichtun-

gen, die bei der Überwindung von Trauma-

ta helfen. Dort arbeiten Psychologen und

Ärzte, Sozialarbeiter und Ehrenamtliche

aus anderen Berufen bis an die Grenze

ihrer Leistungsfähigkeit, häufig auch dar-

über hinaus. Es ist bedrückend, wie diese

Einrichtungen jedes Jahr um ihre finan-

ziellen Mittel kämpfen müssen; es ist

blamabel zu erleben, wie die zuständigen

Landesbehörden sich auf den Bund, und

dieser sich auf die EU beruft: Geld ist da,

Finanzierungsregelungen auch, aber jede

dieser Instanzen mischt mit und häufig

genug stehen nicht die Notwendigkeiten

der Arbeit dieser großartigen Einrichtun-

gen, sondern Bürokratismen und Eitelkei-

ten im Vordergrund. 

Das alles muss anders werden. Es kann

in diesen Fragen Gemeinsamkeiten zwi-

schen Abgeordneten geben und die politi-

sche Umsetzung dieser Gemeinsamkei-

ten muss durch Kirchen, NGOs und vor al-

lem durch eine für diese Probleme offene

Bevölkerung stärker beeinflusst werden.

Lassen Sie uns dabei helfen. Nicht allein

wegen der Menschen, die unsere Ein-

mischung und unseren Schutz brauchen.

Sondern auch deshalb, weil unsere Ge-

sellschaft nur so gut und menschlich sein

kann, wie wir sie machen. ■

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin bei der Preisverleihung des Menschenrechtspreises 2009

der STIFTUNG PRO ASYL an Nissrin Ali und Felleke Bahiru Kum.
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Günter Burkhardt

■ »Menschenrechte sind universell,

unteilbar und unveräußerlich. Sie

sind Ausdruck der unantastbaren Würde

des Menschen. Auf dieser Grundüberzeu-

gung basiert unser politisches Handeln in

Deutschland und in der Welt.« Dies erklär-

te die Regierungskoalition von CDU/CSU

und FDP am 16.12.2009 im Deutschen

Bundestag (BT-Drucksache 17/257).

Alle werden diesem Bekenntnis zustim-

men – was aber heißt dies konkret? Wie

sieht die Lebenswirklichkeit von Flüchtlin-

gen in Deutschland aus? Wie steht es um

den Schutz vor Diskriminierung – einem

elementaren Menschenrecht? Was, wenn

staatliches Handeln zur Ausgrenzung

führt und Gesetze auf Diskriminierung an-

gelegt sind?

Dann ist die Zivilgesellschaft gefragt,

mahnend, aufklärend, fordernd, immer

am konkreten Beispiel argumentierend,

damit aus Menschen und ihren Schick-

salen keine abstrakten Themen werden,

die Politiker zu reflexartigen Abwehrreak-

tionen verleiten.

SONDERGESETZE 
FÜR FLÜCHTLINGE

Das Bundesverfassungsgericht hat mit

seiner Grundsatzentscheidung zu Hartz

IV deutlich gemacht, dass jedem Men-

schen ein Leben in Würde zusteht. 

Seit 1993 gilt das sogenannte Asylbewer-

berleistungsgesetz – nicht nur für Asyl-

suchende, seit 1997 auch für Geduldete

und zum Teil für befristet Bleibeberechtig-

te. Die Leistungen nach diesem Gesetz

liegen mehr als 35 % unter den das ver-

meintliche Existenzminimum markieren-

den Hartz-IV-Sätzen. Die Leistungshöhe

wurde, wie die Hartz-IV-Sätze, willkürlich

festgelegt und darüber hinaus seit Ein-

führung des Gesetzes nie erhöht und nie

überprüft. Viel mehr noch: Das Gesetz er-

möglicht die Verteilung von Sachleistun-

gen anstelle der Auszahlung von Bargeld,

was die tatsächliche Leistung nochmals

mindert.

Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: »Das

Asylbewerberleistungsgesetz werden wir

im Hinblick auf das Sachleistungsprinzip

evaluieren«. »Evaluieren« ist politisch oft

die Chiffre für Nichtstun. Aber: Der Satz

bietet einen Ansatzpunkt, um auf die Ab-

schaffung dieses diskriminierenden Son-

dergesetzes hinzuarbeiten. Vor allem vor

dem Hintergrund der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts.

LEBENSMITTELPAKETE 

In vielen Bundesländern werden vor-

gepackte Lebensmittelpakete verteilt.

Flüchtlinge dürfen nicht selbst entschei-

den, was und wie sie essen möchten.

Solche Pakete schränken die Selbstbe-

stimmung der Menschen ein und greifen

ihre Würde an: »Es wird gegessen, was

vom Amt kommt«. 

ISOLATION IN LAGERN

Sammelunterkunft heißt es beschöni-

gend im Amtsdeutsch. Ausgegrenzt, ent-

mündigt und perspektivlos fristen Flücht-

linge oft über Jahre hinweg ein Dasein 

in Lagern – zum Nichtstun verdammt. Vie-

le werden psychisch krank. Menschen-

unwürdig ist solch eine Unterbringung.

Aktuelle Untersuchungen in Bayern und

Niedersachsen belegen, was längst be-

kannt ist: »Lagerhaltung« ist teurer als 

ein selbstbestimmtes Leben in Privat-

wohnungen.

RESIDENZPFLICHT

Einmalig in Europa: Die diskriminieren-

den und bürokratischen Beschränkungen

der Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen.

Asylsuchende dürfen den ihnen zuge-

wiesenen Aufenthaltsort, in der Regel die

Stadt oder den Landkreis, nicht ohne be-

sondere behördliche Genehmigung ver-

lassen, für Geduldete gilt die Bundes-

landgrenze. Die Bundesregierung hat im

Koalitionsvertrag eine Überprüfung der

Residenzpflicht vereinbart. Geschehen

ist noch nichts. 

TEILHABE UND BLEIBERECHT

»Wir wollen Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern aus Zuwandererfamilien alle Chan-

cen eines weltoffenen Landes eröffnen

und ihre gesellschaftliche, wirtschaftliche

und kulturelle Teilhabe ermöglichen«, for-

muliert die Regierung im Koalitionsver-

trag. 

Warum gilt dies nicht für Flüchtlinge,

nicht für Geduldete? Warum leistet sich

ein Land wie Deutschland den Luxus, die

Potentiale der Betroffenen durch Arbeits-

und Ausbildungsverbote brach liegen zu

lassen? Zumal demographischer Wandel

und der sich abzeichnende Fachkräfte-

bedarf in die andere Richtung weisen. 

Bei der Bundesregierung scheint das

Schicksal der langjährig Geduldeten in

Vergessenheit zu geraten. Der Beschluss

der Innenminister vom Dezember 2009

ist eine kleine Fristverlängerung für die

befristet Bleibeberechtigten – unerträg-

lich insbesondere für Tausende, die hier

aufgewachsen sind und trotzdem wegen

des Stichtags und der rigiden Ausschluss-

regeln keine Chance haben. Selbst der

konservative Hardliner Schünemann, In-

nenminister in Niedersachsen, schlug im

Herbst eine Bleiberechtsregelung ge-

knüpft an die Aufenthaltsdauer anstelle

Mit Diskriminierung 
macht man keinen Staat
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einer Stichtagsregelung für Jugendliche

und hier Aufgewachsene vor. Viel zur re-

striktiv, viel zu viele Bedingungen – aber

immerhin ein kleiner Neuanfang. Was ist

aus einer dauerhaften Bleiberechtsrege-

lung für junge, hier aufgewachsene Gedul-

dete geworden? Wann endlich folgt aus

dem Bekenntnis zu den Menschenrech-

ten konkretes Handeln – in Deutschland,

in Europa und in der Welt?

DIE GRENZE EUROPAS – 
EINE RECHTLOSE ZONE?

Im März wurde PRO ASYL für seine Kam-

pagne »Stoppt das Sterben« mit dem

Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet.

Gewürdigt wurden das Engagement für

die Einhaltung der Menschenrechte auf

hoher See und der konkrete Einsatz für

Flüchtlinge in Europa wie etwa in Grie-

chenland. Von FRONTEX - Einheiten in-

formiert macht die griechische Küsten-

wache Jagd auf Flüchtlinge, nachts mit

ausgeschalteten Scheinwerfern. Wer es

trotzdem auf europäisches Gebiet schafft,

wie zum Beispiel auf die griechische Insel

Lesbos, wird als illegal eingewandert ab-

gestempelt und inhaftiert. 

Die Flüchtlingsaufnahme wird den über-

forderten Staaten an den Rändern Euro-

pas aufgebürdet. Besonders dramatisch

ist die Situation für unbegleitete Minder-

jährige in Griechenland. Rund 10.000

sind in den letzten beiden Jahren nach

Griechenland gekommen. Dort fehlt es ih-

nen am Nötigsten: keine Unterbringung,

keine Versorgung, niemand, der sich um

sie kümmert. Aus der Haft entlassen,

irren die Kinder und Jugendlichen durch

das Land und versuchen verzweifelt zu

ihrer Familie oder zu Freunden in andere

europäische Länder weiterzureisen. Ein

gefährliches Unterfangen, bei dem sie

erneut ihr Leben riskieren und schutzlos

Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt sind. 

Diese Kinder sind die Flüchtlingskinder

Europas. Wir appellieren an die Bundes-

regierung, unbegleitete Minderjährige auf-

zunehmen und zugleich die Initiative zu

ergreifen für eine solidarische europäi-

sche Aufnahme. Mit Briefen, Postkarten,

E-Mails sollen der Bundesinnenminister

und die Europäische Kommission auf die-

se gravierenden Missstände aufmerksam

gemacht werden (weitere Informationen

ab Seite 46).

Wer mit dem Zeigefinger auf Griechen-

land zeigt, muss wissen: Die anderen Fin-

ger der ausgestreckten Hand deuten zu-

rück auf die Regierungen Europas – auf

Berlin, Paris, London und Brüssel.

Dort liegt der Schlüssel für ein Europa,

das auf den Menschenrechten basiert,

universell, unteilbar, unveräußerlich. Da-

mit diese künftig auch für Flüchtlinge gel-

ten, muss die Regierungskoalition ihren

Worten Taten folgen lassen. ■

GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE 
FÜR ALLE MENSCHEN

Durch nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt oder sogar
Arbeitsverbote, Residenzpflicht und mangelnde Versorgung
werden Asylsuchende und Geduldete bewusst an den Rand
der Gesellschaft gedrängt. 

PRO ASYL ruft dazu auf, die Lebenssituation von Flüchtlin-
gen in Deutschland im Rahmen der Interkulturellen Woche,
insbesondere am Tag des Flüchtlings, zu thematisieren.

Die Broschüre »Mit Diskriminierung macht man keinen
Staat« bietet Hintergrundinformationen zur Lebenssituation
von Flüchtlingen und gibt Tipps, wie man sich gegen Aus-
grenzung und Diskriminierung von Flüchtlingen engagieren
kann. 

Sie kann kostenlos bei PRO ASYL bestellt werden
oder unter www.proasyl.de heruntergeladen werden.
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Andrea Kothen

■ Im Februar 2010 rügte das Bun-

desverfassungsgericht die so ge-

nannten »Hartz-IV«-Regelleistungen. »Frei-

händig festgesetzt« worden seien sie,

individuelle Problemlösungen fehlten und

Kindern drohe der »Ausschluss von Le-

benschancen«, befand das höchste deut-

sche Gericht. Bundessozialministerin von

der Leyen will das Gesetz nun nachbes-

sern, viele erhoffen eine Erhöhung der

Regelsätze. 

Im Schatten der Hartz - IV -Debatte leben

in Deutschland Ende 2008 rund 128.000

Flüchtlinge und Geduldete  unterhalb die-

ser Armutsgrenze. Ihnen nützt das Urteil

des Verfassungsgerichts erstmal nichts,

denn ihre Lebenschancen wurden vor

Gericht nicht verhandelt. Nach dem »Asyl-

bewerberleistungsgesetz« (AsylbLG) er-

halten sie Regelleistungen, die mehr als

ein Drittel unter den verfassungswidrigen

Hartz - IV-Leistungen liegen. Der Alltag ist

geprägt von »Sachleistungen«, einer un-

genügenden Krankenversorgung, Lager-

leben und von sozialem Ausschluss. 

Familie B. floh vor acht Jahren aus Tsche-

tschenien. Eltern und drei Kinder (11, 7

und 3 Jahre alt) leben gemeinsam in ei-

nem 20 qm-Zimmer. Die Gemeinschafts-

küche geht vom Flur ab, die sanitären Ein-

richtungen reichen für die 50 Hausbe-

wohner/innen nicht aus. Zwei Mal in der

Woche erhält die Familie ein Paket mit Le-

bensmitteln sowie Hygieneartikel und ei-

nen monatlichen Barbetrag von etwa je

40 Euro für Vater bzw. Mutter und je 20

Euro für die Kinder. Gegenüber der Unter-

kunft liegt das städtische Schwimmbad.

Für einen Besuch dort haben die Mittel

von Familie B. noch nie gereicht. 

Seit Inkrafttreten des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes 1993 lautet seine politi-

sche Rechtfertigung: Die Minderleistun-

gen seien nur für einen befristeten Zeit-

raum und nur für Menschen gedacht, die

sich typischerweise nur vorübergehend in

Deutschland aufhielten. Beträge, die auf

Teilnahme an der Gesellschaft und auf In-

tegration zielten, seien deshalb nicht vor-

gesehen. Diese Argumentation ist hoch-

gradig porös: 

Der Personenkreis derer, denen man ei-

nen nur vorübergehenden Aufenthalt be-

scheinigte, wurde mit den Jahren suk-

zessiv ausgeweitet. Ursprüng-

lich begrenzt auf Asylsuchen-

de betrifft das Gesetz inzwi-

schen auch Geduldete und

Menschen mit Aufenthaltser-

laubnis. Auch die Befristung

der Minderleistungen wurde

zur ausgedehnten Zumutung:

Anfangs war § 3 AsylbLG auf

12 Monate beschränkt. Da-

nach, so der Gesetzgeber 1993, seien 

»…Bedürfnisse anzuerkennen, die auf

eine stärkere Angleichung an die hiesigen

Lebensverhältnisse und auf bessere so-

ziale Integration gerichtet sind« (BT-Ds.

12/5008). 1997 wurde die Mindestbe-

zugsdauer dieser Leistungen auf drei Jah-

re, 2007 auf vier Jahre ausgedehnt. Die

Begründungen wurden dabei fast wort-

gleich wiederholt, nur die Zahl änderte

sich: Zuletzt meinte man, einen Integra-

tionsbedarf ab »einem Voraufenthalt von

vier Jahren« (BT-Ds. 16/5065) erkennen

zu können.

Beschnittene Existenz, 
herabgesetzte Würde. 

Das Asylbewerberleistungsgesetz
»Das Gericht hat ganz ausdrücklich auch gesagt:
Hier geht es nicht nur um Geldleistungen, um das
körperliche Existenzminimum, sondern es geht 
auch um Teilhabe, es geht um soziale Beziehungen,
das gehört für das Gericht und für uns alle hier 
im Staat zum Existenzminimum dazu.«
Bundessozialministerin Ursula von der Leyen am 9.02. 2010 

im Heute Journal zum Hartz-IV-Urteil des BVerfG.
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2008 entschied das Bundessozialgericht

(BSG) dann aber, dass Betroffene erst

dann ein Recht auf »Analogleistungen« in

Höhe der Sozialhilfe haben, wenn sie die

Minderleistungen tatsächlich vier Jahre

lang bezogen haben (B 8/9b AY 1/07 R,

U.v.17.6.2008): 

Als Yakubu M. 1992 aus Zaire (heute DR

Kongo) in Deutschland Asyl sucht, ist er

26 Jahre alt. In den folgenden Jahren ge-

lingt es ihm immer wieder, die Erlaubnis

für diverse Arbeitsstellen zu erhalten. Die

meiste Zeit lebt er unabhängig von Sozial-

hilfe. Als er 2008 einen Antrag auf Unter-

stützung stellen muss, verweist ihn die

Behörde auf abgesenkte Sozialleistun-

gen nach § 3 AsylbLG. Seine Klage weist

das Landessozialgericht Niedersachsen-

Bremen ab: »Wer bisher – aus welchen

Gründen auch immer – während seines

langjährigen Aufenthalts in der Bundes-

republik noch keine Sozialleistungen … in

Anspruch genommen hatte, wird nicht …

privilegiert …« (L 11 AY 118/08 ER – B.v.

3.01.2009). 16 Jahre nach seiner Ein-

reise holt Yakubu M. das aus Richtersicht

Versäumte nach und fristet fortan mit Le-

bensmittelgutscheinen ein randständiges

Dasein.

Ähnlich wie Yakubu M. geht es ehe-

mals anerkannten Flüchtlingen, die nach

einem Asyl-Widerruf ihr Aufenthaltsrecht

verloren haben: Auch sie erhalten nach 

langem Aufenthalt plötzlich die abgesenk-

ten Sachleistungen des AsylblG. Neuge-

borene Kinder werden ebenfalls nicht ge-

schont: Selbst dann, wenn ihre Eltern 

die Vierjahres-Strafe einer ausgegrenzten

Randexistenz schon abgegolten haben

und höhere Sozialleistungen erhalten,

werden ihnen bis zu ihrem vierten Ge-

burtstag entsprechende Leistungen ver-

sagt. Und es geht noch böser: Wenn der

Vorwurf des »Rechtsmissbrauchs« erho-

ben ist, sollen die Betroffenen die ein-

geschränkten AsylbLG-Leistungen gege-

benenfalls lebenslänglich erhalten, meint

das BSG. Die Leidtragenden dieser Pra-

xis sind wieder in erster Linie Kinder: 

Fabian S. (12) lebt mit seinen Geschwis-

tern und seiner alleinerziehenden Mut-

ter in einer Kleinstadt. Der Junge ist in

Deutschland geboren, und die Familie 

hat eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis

nach § 25 V AufenthG. Vor 15 Jahren soll

die aus dem Kosovo geflohene Frau S.

eine falsche Volkszugehörigkeit angege-

ben haben. Für das Aufenthaltsrecht der

Familie spielt diese Frage schon längst

keine Rolle mehr, für Fabian aber bedeu-

tet es ein Leben auf dem Existenzniveau

von § 3 AsylbLG: Im neuen Schuljahr er-

halten hilfebedürftige Klassenkameraden

100 Euro für Bücher und Stifte. Fabian

bekommt 25 Euro. 

Mit dem Argument eines nur »vorüberge-

henden Aufenthalts« hat all das längst

nichts mehr zu tun. Das AsylbLG betrifft

MANGELNDE MEDIZINISCHE VERSORGUNG 
MIT FATALEN FOLGEN 

Rechtsanwalt Sascha Kellmann beschreibt, was das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) in der Praxis bedeuten kann: 

■ »Ich habe immer wieder damit zu tun, dass Flüchtlinge nicht die medizinische

Versorgung erhalten, die sie dringend benötigen. Ich möchte das an einem all-

täglichen Beispiel deutlich machen:

Der Flüchtling Saad I. kommt

nach Deutschland und beantragt

Asyl. Er hat mit ansehen müssen,

wie seine Familie bei den bewaff-

neten Auseinandersetzungen ums

Leben gekommen ist. Weil sein

Asylantrag vom Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge abge-

lehnt wurde, hofft er auf Abschie-

bungsschutz beim Verwaltungsge-

richt.

Saad I. erhält nach dem AsylbLG

Gutscheine und nur etwa 40,- €

Bargeld. Der Tod seiner Familie

und seine Erlebnisse quälen ihn,

er leidet unter Albträumen und be-

nötigt dringend psychotherapeu-

tische Hilfe. Aber Saad I. kann

nicht einfach zum Arzt gehen,

denn er ist nicht krankenversi-

chert. Er muss beim Sozialamt einen Antrag auf Arztkostenübernahme stellen. Diesen

bewilligt das Amt aber nur bei schweren akuten Erkrankungen. Saads Albträume inter-

essieren das Sozialamt nicht, psychische Erkrankungen seien chronisch. Für ihre Be-

handlung zahlt die Behörde nicht.

Im Asylverfahren wiederum weist inzwischen das Verwaltungsgericht darauf hin, dass

ein Abschiebungsverbot für Saad I. nur in Betracht kommt, wenn er nachweisen kann,

dass er dringend eine psychotherapeutische Behandlung braucht. Das Gericht wartet

auf ein Attest, das Saad I. von einem Facharzt besorgen soll. Aber auch das kostet Geld.

Geld, das Saad I. nicht hat. Weist das Gericht die Klage ab, muss er wieder dahin zu-

rück, wo er mit ansehen musste, wie seine Familie ums Leben kam.« ■

© www.flickr.com/jypsygen



heute zunehmend auch Menschen, die

rechtmäßig, schon lange und auf unab-

sehbare Zeit in Deutschland leben. In der

öffentlichen Armutsdebatte spielt das be-

schnittene Existenzminimum von Flücht-

lingen kaum eine Rolle. Und so wurde

quasi nebenbei ein weiterer Exzess mög-

lich: Seit Inkrafttreten 1993 wurden die

Leistungen des AsylbLG nicht ein einzi-

ges Mal an die Preisentwicklung ange-

passt. Erst im November 2009 haben die

Länder eine Erhöhung der Beträge aus-

drücklich abgelehnt. Jahr für Jahr sieht

der Deutsche Bundestag tatenlos zu, wie

Flüchtlinge tiefer in Armut und Elend ver-

sinken. 

Eine Grenze könnte endlich das Bundes-

verfassungsgericht ziehen. Spezialisier-

te Rechtsanwälte wie Sascha Kellmann

setzen Hoffnung in die von ihnen bearbei-

teten Einzelfälle. Kellmann ist überzeugt:

»Beim AsylbLG wurde genau das gemacht,

was das Verfassungsgericht in Bezug 

auf Hartz - IV kritisiert hat: Abschläge ins

Blaue hinein und ein willkürlich gekürztes

Existenzminimum, das kaum mehr als

das physische Überleben garantieren

kann. Das Gesetz wird einer verfassungs-

rechtlichen Prüfung nicht standhalten.« 

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage 

der Fraktion Die LINKE erklärte die Bun-

desregierung nun auch, sie wolle die Aus-

wirkungen des Hartz-IV-Urteils auf das

AsylbLG prüfen (BT-Ds. 17/979).

Seit seiner Erfindung wurde das AsylbLG

ständig verschärft. Die Würde des Men-

schen wurde dabei gehäutet wie eine

Zwiebel, und immer behauptete man, der

Rest reiche aus. Geflissentlich ignoriert

wird, dass die betroffenen Menschen ihre

Würde in vielerlei Hinsicht längst schmerz-

und schamhaft verletzt sehen. Aus politi-

scher Sicht kann man aus der Chronik

fortschreitender Herabwürdigung nur ei-

nen Schluss ziehen: Das Asylbewerber-

leistungsgesetz gehört abgeschafft. ■

8

Die beiden Postkarten aus der Serie »Mit Diskriminierung macht 
man keinen Staat« sind im 4er-Set mit den weiteren Motiven: 
Residenzpflicht: »Für Flüchtlings hat Deutschland unzählige Grenzen.« 
und »Lagerhaltung für Asylsuchende« kostenlos bei PRO ASYL 
erhältlich.   
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Flüchtlinge müssen nach ihrer Ankunft zwischen sechs Wochen und 
drei Monaten in Deutschland in einer so genannten Erstaufnahmeeinrichtung
verbleiben. Danach können die Bundesländer Flüchtlinge auch in Wohnungen
unterbringen. Viele Bundesländer weisen Asylsuchende und Geduldete 
aber jahrelang in Lager ein.

Flüchtlingslager in Deutschland

BRANDENBURG In Brandenburg existieren rund 

20 Lager, die zum Teil weitab von jeglicher Infrastruktur liegen

und häufig in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind.

Kontakt zur übrigen Bevölkerung

ist durch die abgeschiedene

Lage kaum möglich, auch Super-

märkte und Rechtsanwälte sind

kaum erreichbar. Immer wieder

werden Flüchtlinge in der Einöde

Opfer rassistischer Übergriffe. In

einigen Lagern wird kein Bargeld

ausgehändigt, sondern lediglich

Chipkarten/Gutscheine oder

Schecks.

BERLIN Als einziges

Bundesland ermöglicht Berlin

Flüchtlingen grundsätzlich

nach drei Monaten in Wohnungen zu leben. Trotzdem gibt es auch in

Berlin Flüchtlingslager. Als Sanktionsmaßnahme kann bei Geduldeten

die Mietkostenübernahme durch das Sozialamt verweigert werden

und ein Platz im Lager zugewiesen werden, wenn die Ausländer-

behörde unterstellt, dass die Betroffenen durch ihr Verhalten die 

Abschiebung verhindern.

BREMEN In Bremen gibt es drei

größere und zwei kleinere Lager, in Bremer-

haven weitere vier. In der Regel werden

dort Flüchtlinge, die einen Asylantrag stel-

len, für bis zu vier Jahren untergebracht.

HESSEN Da es in Hessen keine landesweiten Mindeststandards

für die Unterbringung von Flüchtlingen gibt, sind die Lebensbedingun-

gen in den einzelnen Landkreisen und Kommunen sehr unterschied-

lich. Im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis zum Beispiel müssen fast

alle Flüchtlinge in Lagern leben. Bis zu vier Personen müssen sich ein

Zimmer teilen, ohne

Privatsphäre und zum

Teil unter bedenklichen 

hygienischen Zustän-

den. Andere Landkreise

bringen Flüchtlinge

dezentral in eigenen

Wohnungen unter.

SAARLAND Das Saarland betreibt ein riesiges Flücht-

lingslager, in dem rund 850 Menschen leben. Seit Jahren

müssen Flüchtlinge im Lager Lebach zweimal die Woche für

Lebensmittel- und Hygienepakete anstehen. Die Zimmer,

die sich bis zu vier Personen teilen müssen, haben in der

Regel zwei Etagenbetten, einen Spind, einen Tisch, vier Stühle

und einen Kühlschrank. Mehr ist nicht vorgesehen. Gekocht

wird in Gemein-

schaftsküchen,

geduscht werden

kann nur zu be-

stimmten Öff-

nungszeiten in

einem zentralen

Bad.

NIEDERSACHSEN Das niedersächsische Innen-

ministerium erklärte bereits 2003, dass mit Lagerunterbringung

Flüchtlinge »durch die Mitarbeiter der Einrichtungen sehr viel

wirkungsvoller als bei einer dezentralen Unterbringung zum frei-

willigen Verlassen des Landes veranlasst werden«. Hingegen führe

»das Leben in einer Gemeinde erfahrungsgemäß zu einer fakti-

schen Verfestigung des

Aufenthalts«. Insgesamt

unterhält das Land Nie-

dersachsen drei zentral

verwaltete Einrichtungen

zur Unterbringung von

Flüchtlingen in Braun-

schweig, Oldenburg und

Bramsche (mit jeweils

550 Plätzen), die zum Teil

auch als Ausreisezentren

fungieren. Oldenburg 

soll zum 30.06.2011

geschlossen werden. ©
 F
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RHEINLAND-PFALZ Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz werden 

zunächst in einem großen Lager in Trier untergebracht und mit Sachleistungen

versorgt. Kurios: Fahrräder sind verboten. Anschließend werden die Flüchtlinge

auf die Kommunen verteilt und können in der Regel in Wohnungen ziehen.

Aber auch in Rheinland-Pfalz gibt es Kommunen, die Lager – zum Teil in einem

sehr schlechten Zustand – unterhalten. Das Lager 

in Trier dient gleichzeitig auch als Ausreisezentrum, in 

dem Geduldete unter Druck gesetzt werden sollen,

»freiwillig« auszureisen.

SCHLESWIG-HOLSTEIN Das Land Schleswig-Holstein 

betreibt selbst ein altes Kasernengelände, in dem Flüchtlinge mit Sach-

leistungen versorgt werden, als Lager. Die »Wohnverpflichteten« müssen

dort zunächst mindestens drei Monate bleiben und können dann in 

die Kommunen und kreisfreien Städte weiter verteilt werden. In der Scholz-

Kaserne Neumünster befindet sich neben der Erstaufnahmeeinrichtung

auch ein sogenanntes Ausreisezentrum, in das ausreisepflichtige Flücht-

linge überstellt werden, die mittels Sanktionen wie Leistungskürzungen 

und durch regelmäßige »Gespräche« zur »freiwilligen Ausreise« bewegt 

werden sollen.

HAMBURG Die Spezialität des Hamburger Unterbringungssystems ist »Auslagerung«. Alle

neuankommenden Flüchtlinge werden zunächst für einige Tage in der »Anlaufstelle« in der Hamburger

Sportallee, einer Unterkunft mit 40 Plätzen, untergebracht.

Nach Stellen des Asylantrags und Durchführung diverser

Anhörungen werden Flüchtlinge mit Ausnahme von Familien

mit schulpflichtigen Kindern für drei Monate in die »Wohn-

außenstelle« Nostorf-Horst in Mecklenburg-Vorpommern 

eingewiesen. Dort bekommen sie Sachleistungen und ein

Taschengeld. Zurück in Hamburg müssen Flüchtlinge auf 

unbestimmte Zeit weiterhin in Lagern leben.

BADEN-WÜRTTEMBERG Flüchtlingen in Baden-Württem-

berg werden laut Aufnahmegesetz 4,5 m2 pro Person zum Leben zur Ver-

fügung gestellt. Bis zu acht Personen müssen sich ein Zimmer teilen. Auch

Familien und kranke Menschen werden gezwungen, im Lager zu leben.

Mit 110 Lagern hat Baden-Württemberg nach Bayern einen traurigen

Spitzenplatz im Bundesländervergleich. Fast 5.000 Menschen sind von

Lagerunterbringung und zum Teil von Mangelversorgung mit Essens-

paketen und Wertgutscheinen betroffen.

NORDRHEIN-WESTFALEN In Nordrhein-Westfalen

sieht die Unterbringung von Flüchtlingen sehr unterschiedlich aus.

Schätzungsweise ein Drittel der Flüchtlinge lebt in privaten Miet-

wohnungen, ein weiteres Drittel in kommunalen Unterkünften, die

teils Wohnungscharakter haben, und ca. ein Drittel muss ein Dasein

in Lagern fristen.
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MECKLENBURG-VORPOMMERN In Mecklenburg-Vorpommern

gibt es elf Flüchtlingslager, von denen zwei aufgrund zurückgehender Flüchtlings-

zahlen geschlossen werden sollen. In der Erstaufnahmeinrichtung und der Landesge-

meinschaftsunterkunft müssen die Bewohner und Bewohnerinnen von Sachleistungen

leben. Auch Geduldeten, bei denen die Ausländerbehörden mangelnde Mitwirkung an

der Identitätsklärung unterstellen, werden als Druckmittel die Barleistungen entzogen;

stattdessen werden sie mit Gutscheinen oder Sachleistungen versorgt.

SACHSEN In Sachsen werden 

viele Geduldete und Asylsuchende 

in zum Teil heruntergekommen und 

isolierten Lagern untergebracht. Jahrelang

mussten viele Betroffene von Sach-

leistungen leben. Nachdem 2007 ein Erlass die Gewährung von Bargeld 

ermöglichte, haben viele Kommunen schrittweise auf Bargeldleistungen umge-

stellt. Einige Kommunen halten aber nach wie vor an Sachleistungen fest.

SACHSEN-ANHALT Lagerleben ist für 

Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt Alltag. Sie werden von 

den Betroffenen auch »Dschungelheime« genannt, vor

allem, wenn sie im ländlichen Niemandsland oder am

Rande der Kommunen im Industriegebiet liegen. Immer wieder werden Flüchtlinge in der Abgeschiedenheit

Opfer rechtsradikaler Übergriffe. Im Jahre 2009 gab es mehrere Attacken auf Flüchtlinge und ihre Familien 

in einem Lager im Bördelandkreis, das sich auf dem ehemaligen Grenzstreifen befindet.

THÜRINGEN In Thüringen gibt es über 20 Flüchtlingslager.

Diese sind meist abgeschieden und bieten kaum soziale und kulturelle 

Integrationsmöglichkeiten. In vielen Regionen gibt es keine ausreichende

Betreuung und Beratung. Flüchtlinge 

in Thüringen bekommen in der Regel

die ersten vier Jahre Sozialleistungen

in Form von Gutscheinen.

BAYERN Die Unterbringung von Flüchtlingen soll laut Bayerischer Verordnung

»die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern«. So bildet Bayern mit 

118 Lagern die Spitze unter den Bundesländern. Über 7.500 Menschen müssen in

Bayern in Mehrbettzimmern 

in alten Gasthöfen, ausgedien-

ten Kasernen und verrotteten 

Containerunterkünften leben.

Ein zermürbender Alltag, oftmals

mit Essens- und Hygienepaketen,

gebrauchter Kleidung oder Gut-

scheinen und Gemeinschafts-

küchen und -bädern.
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Timmo Scherenberg

■Flüchtlinge können sich in Deutsch-

land nicht aussuchen, wo sie nach

ihrem Asylantrag leben möchten. Sie wer-

den nach dem sogenannten Easy-System

auf die Bundesländer verteilt und dann

weiter nach entsprechenden Länderrege-

lungen innerhalb des Bundeslandes. Die-

ser simple administrative Vorgang hat für

die Betroffenen enorme Auswirkungen,

denn die Bedingungen, unter denen sie

die folgenden Monate und Jahre leben

werden, sind je nach Bundesland und

auch innerhalb der Bundesländer äußerst

unterschiedlich. Wenn man jedoch ein-

mal irgendwohin »zugewiesen« worden

ist, ist es so gut wie unmöglich, daran

noch etwas zu ändern.

Die Frage, ob eigene Wohnung oder Platz

im Lager, Metropolenregion oder tiefste

Provinz, Essenspakete, Gutscheine oder

Bargeld, enger oder weiter Residenzpflicht-

bezirk, Kontakt zu Communities oder

Alleinsein auf weiter Flur, die Möglichkeit

zu arbeiten oder nicht, alles das hängt

von der einen kleinen Zuweisungsent-

scheidung ab, wie sie jeden Tag hundert

Mal in Deutschland getroffen wird.

EIN BEISPIEL AUS HESSEN

Oberursel, Hochtaunuskreis. Der reichste

Landkreis Deutschlands. Hier wohnen

diejenigen, die in den Bankentürmen der

Frankfurter Innenstadt arbeiten. Am Stadt-

rand, hinter einem Gewerbegebiet ver-

steckt, liegt das örtliche Flüchtlingslager.

Es ist ein trister Ort, von dem ihn umge-

benden Wohlstand keine Spur. Etwa 200

Container stehen hier in drei großen Blö-

cken, zweigeschossig und jeweils mit ei-

nem gut einen Meter breiten Flur in der

Mitte. Jeder Container misst 5,80 x 2,50

Meter und ist für zwei Personen ausge-

legt, für Familien mit Kindern können zwei

Container zu einem großen zusammen-

gelegt werden. Für jeden Flur gibt es zwei

nach Geschlechtern getrennte Sanitär-

container und einen »Küchencontainer«.

Das bedeutet, dass es ein paar metal-

lene Spülbecken und ein paar stählerne

Tische gibt, auf denen einige lose Koch-

platten für die Steckdose herumstehen.

Backöfen gibt es nicht, Kühlschränke

müssen sich die Bewohnerinnen und Be-

wohner in ihre kleinen Wohncontainer

quetschen, Küchenutensilien ebenso. All-

gemein zugängliche Gemeinschafts- oder

Aufenthaltsräume sind nicht vorhanden.

Ein größerer Container kann für Fami-

lienfeiern o.ä. angefragt werden. Darüber

hinaus gibt es nur noch die Arbeit eines

externen Sozialarbeiters, der sich halb-

tags um die Kinder kümmert.

AUFGEWACHSEN IM 
CONTAINERLAGER

Es gibt Jugendliche, die ihr ganzes Leben

in diesem Lager verbracht haben. Was

das für die Entwicklung eines jungen

Menschen bedeutet, kann man sich nur

schwer vorstellen: Keinerlei Privatsphäre,

24 Stunden am Tag mit Eltern und Ge-

schwistern in einem Raum, die einzige

Rückzugsmöglichkeit heißt »draußen«.

Freunde mit nach Hause bringen ist qua-

si undenkbar, Kindergeburtstage veran-

stalten völlig illusorisch. Das führt natür-

lich auch dazu, dass die Kinder in ihren

Schulklassen zusätzlich isoliert werden –

ein weiterer Schritt zur Ghettobildung.

Gleichzeitig wird von Seiten der Politik

über mangelnde Integration lamentiert

und diese beispielsweise bei der Blei-

berechtsregelung offensiv eingefordert –

nachdem die Menschen jahrelang aufs

Äußerste ausgegrenzt worden sind. An-

träge auf Auszug werden nur in Aus-

nahmefällen genehmigt, etwa wenn dies

aus medizinischen Gründen notwendig

ist. Und selbst wenn es eine Familie ge-

schafft hat, eine Aufenthaltserlaubnis zu

bekommen und damit theoretisch auszie-

hen darf, ist dies nicht immer möglich, da

es im teuren Hochtaunuskreis schwierig

ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden und

nicht genügend Sozialwohnungen bereit-

gestellt werden.

Leben im Lager

Fotos: © Hessischer Flüchtlingsrat
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MENSCHENWÜRDIGE UNTER-
BRINGUNG IST MÖGLICH

Dass es auch anders geht, zeigen vie-

le Beispiele. Das Hessische Landesauf-

nahmegesetz stellt es den Landkreisen

und Kommunen frei, Flüchtlinge in Woh-

nungen unterzubringen. Das benachbarte

Frankfurt oder der nahe gelegene Land-

kreis Gießen bringen bewusst fast alle

Flüchtlinge dezentral, also in Wohnungen,

unter. Im Hochtaunuskreis liegt die Quote

dezentraler Unterbringung hingegen bei

nur 21 %. Aber selbst Gemeinschafts-

unterkünfte können ganz anders gestal-

tet werden. In Grävenwiesbach, auch im

Hochtaunuskreis, betreibt die Diakonie

ein in den Ort integriertes Reihenhaus

mit eigenen Wohneinheiten als Gemein-

schaftsunterkunft. Jeweils 2 Familien tei-

len sich eine Küche und ein Wohnzimmer,

die Bewohnerinnen und Bewohner sind

gut in den Ort integriert und sind von der

Dorfgemeinschaft offen aufgenommen

worden. 

Während im Zuge rückläufiger Flüchtlings-

zahlen im Hochtaunuskreis verschiede-

ne andere und auch bessere Unterkünfte

geschlossen wurden, hält die zuständige

Behörde weiterhin beharrlich an dem Con-

tainerlager fest. Es werden sogar Flücht-

linge aus den geschlossenen Unterkünf-

ten in das Containerlager umgesiedelt.

Dass kürzlich gerade der Hochtaunus-

kreis vom Land Hessen als »Modellregion

Integration« ausgewählt wurde, erscheint

vor diesem Hintergrund wie Hohn.

Das geschilderte Beispiel ist nur eines

von vielen – ein extremes zwar, doch der-

lei Umstände sind kein Einzelfall – ganz

Deutschland ist mit Lagern unterschied-

licher Couleur übersät. Manchmal in Ver-

antwortung des Landes, manchmal in

kommunaler. Es gibt aber auch überall

immer lauter werdende Proteste gegen

diese staatlich verordnete Isolations- und

Desintegrationspolitik. Erste Wirkungen

werden sichtbar: So sind bereits einzel-

ne Lager geschlossen worden. In Bayern

hat die Debatte über die Lager bereits

den Landtag erreicht. An anderen Orten

schließen sich Flüchtlinge zusammen und

boykottieren die Essenspakete. 

Flüchtlinge, die auf der Suche nach Schutz

nach Deutschland kommen, sollten offen

bei uns aufgenommen werden und über

ihr Leben selbst bestimmen können, statt

über Jahre in Lagern »verwahrt« zu wer-

den. Über Integration wird dieser Tage viel

geredet – Flüchtlingen eine echte Chance

auf gesellschaftliche Teilhabe zu geben

statt sie zu ghettoisieren, wäre ein guter

Anfang. Jedes Jahr im Lager ist ein ver-

lorenes Jahr, jeder Tag ist einer zu viel –

sowohl für die Betroffenen, als auch für

eine Gesellschaft, die die Menschenwür-

de als obersten Grundsatz ihrer Verfas-

sung ausgibt. ■

Der Bayerische Flüchtlingsrat war im April

2009 eine Woche lang auf LagerInven-

tour. Vom 16. bis zum 22. April fuhren

Aktivistinnen und Aktivisten mit einem

Wohnmobil durch Bayern, um an Orten

mit Flüchtlingslagern herauszufinden, was

an lebendigen Strukturen der Flüchtlings-

solidarität existiert.

Es wurden Unterkünfte, Initiativen und

Beratungsstellen in Grassau, Pfarrkir-

chen, Teublitz, Amberg, Regensburg,

Passau, Würzburg, Zirndorf, Kaufbeuren

und Schongau besucht. So konnten sich

die Teilnehmenden ein Bild von der Le-

benssituation der Flüchtlinge, der gän-

gigen Praxis lokaler Ausländerämter und

den Möglichkeiten und Problemen von

Unterstützerinnen und Unterstützern vor

Ort machen.

Im Verlauf der Tour konnten zahlreiche

Kontakte geknüpft und eine landeswei-

te Vernetzung vorangetrieben werden. ■

■ Der Bayerische Flüchtlingsrat hat in einem Gutachten zur Situation in Bayern auf-

gezeigt, dass die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen rund 13,6 Millio-

nen Euro pro Jahr günstiger wäre als die zwangsweise Unterbringung in Sammelunter-

künften. Gerade in Bayern sind die Bedingungen der Lagerunterbringung besonders

schlecht. Die Berechnungen des Gutachtens orientieren sich an den Mietobergrenzen

für Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII, die sich am lokalen

Wohnungsmarkt orientieren. Der Kostenvergleich zeigt, dass die Unterbringung in Woh-

nungen deutlich günstiger ist als die Lagerunterbringung, bei einer fünfköpfigen Familie

in München beispielsweise um 2.315 € pro Monat.
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Beate Selders, Kay Wendel

■ Komi E. hat gewonnen! Es ist

rechtswidrig, Gebühren zu verlan-

gen für die Erlaubnis, den zugewiesenen

Aufenthaltsbereich zu verlassen. Das ent-

schied das Verwaltungsgericht in Halle

am 26. Februar 2010. Der Hintergrund

des Verfahrens ist schnell erzählt:

Im April 2007 will der togolesische

Flüchtling Komi E. zu seiner Freun-

din nach Berlin fahren. Als Gedul-

deter darf er Sachsen -Anhalt nicht

ohne besondere Erlaubnis verlas-

sen. Die zuständige Ausländerbe-

hörde Halle verlangt wie immer 10 €

Gebühr für die Reiseerlaubnis. Zehn

Euro von 40 Euro Bargeld im Monat!

Diesmal platzt Komi E. der Kragen.

Er legt Widerspruch ein. Der wird

abgelehnt und Komi E. klagt. Das

Verfahren schleppt sich hin. In der

Zwischenzeit wird die Verwaltungs-

struktur geändert und die Auslän-

derbehörde Merseburg für seinen

Landkreis zuständig. Hier sagt man

ihm, er könne froh sein, dass die-

se Behörde keine Gebühren erhebe.

Das stimmt auch eine Weile, bis

Komi E. öfter eine Verlassenserlaub-

nis für die Teilnahme an Demonstra-

tionen beantragt. Plötzlich nimmt

auch die Behörde in Merseburg eine

Gebühr von 10 € »für private Fahrten«.

Rechtliche Grundlage soll die Aufent-

haltsverordnung sein, in der Gebühren für

»sonstige Bescheinigungen auf Antrag«

vorgesehen sind. Die Befreiung davon

»aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen

Verhältnisse« liegt im Ermessen der Be-

hörde und kann offensichtlich mal so und

mal so ausfallen. 

Welche Ämter Gebühren erheben, in wel-

cher Höhe und für welche Fahrten, er-

scheint völlig willkürlich. In Bayern wer-

den sie flächendeckend, in Brandenburg

gar nicht erhoben. In Baden-Württemberg

erhebt die Behörde Freiburg/Breisgau für

»private Fahrten« 5 - 10 €, die des Enz-

kreises keine. Während die einen keine

rechtliche Grundlage für die Gebühren-

erhebung sehen, wähnen sich die ande-

ren im Recht, ja regelrecht in der Pflicht,

die Verlassenserlaubnis nur gegen Bares

auszuhändigen. Wer an Rechtsstaatlich-

keit glaubt, versteht die Welt nicht mehr,

denn die Auswirkungen sind gravierend.

Reisegenehmigungen, die selbst von re-

striktiven Behörden erteilt würden, schei-

tern nun an den Gebühren: Kinder kön-

nen an Ferienfreizeiten im Nachbarland-

kreis nicht teilnehmen, die Teilnahme an

Sportveranstaltungen wird drastisch redu-

ziert, die Fahrten insgesamt auf wenige

»zwingende Gründe« beschränkt. 

Die unterschiedliche Handhabung liegt

an unterschiedlichen Lesarten der Auf-

enthaltsverordnung. Nun gilt diese nur 

für Geduldete, was viele Behörden aber

nicht davon abhält, Gebühren auch von

Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren

zu verlangen. So die Ausländerbehörde

Bamberg. Die Argumentation ist verblüf-

fend und ein Lehrstück in Sachen

Rechtsbeugung: »Ja«, meint der

Sachbearbeiter auf Nachfrage,

»das Asylverfahrensgesetz sieht

keine Gebühr vor. Aber es sieht die

Aufenthaltsbeschränkung auf den

Landkreis vor, und wer davon be-

freit werden will, fällt unter die Auf-

enthaltsverordnung.« Erstaunlich!

Und wenn nicht so argumentiert

wird, dann mit dem Gleichbehand-

lungsgrundsatz: Was für Geduldete

gelte, müsse auch für Asylbewer-

berinnen und Asylbewerber gelten.

Gleiches Unrecht für alle!

Es besteht Hoffnung, dass die 

Gebühren zumindest für Sachsen-

Anhalt bald vom Tisch sind. Das

Innenministerium im Nachbarland

Sachsen stellte schon 2005 in 

einem Anwendungshinweis fest,

die Verlassenserlaubnis sei nicht

gebührenpflichtig, weil es sich nicht

um eine Bescheinigung handele,

sondern um einen Verwaltungsakt. Es

wäre ein Leichtes für alle Innenministe-

rien, die Behörden anzuweisen, keine 

Gebühren zu erheben, um Willkür und

Rechtsbeugung zu beenden. Noch effek-

tiver wäre in dem Zusammenhang, die

Residenzpflicht würde gleich ganz abge-

schafft!

■ Weitere Informationen unter: 

www.residenzpflicht.info

Residenzpflicht: 
Rechtsbeugung als Behördenprinzip
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Kirsten Eichler

■»Jeder Mensch hat das Recht auf

Bildung«, so heißt es in Artikel 26

der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte. In Deutschland gilt dieses Men-

schenrecht jedoch nicht für alle Men-

schen. So wird Kindern, die in der auf-

enthaltsrechtlichen Illegalität leben, der

Schulbesuch und damit der Zugang zu

Bildung in vielen Bundesländern er-

schwert, zum Teil gar unmöglich gemacht.

Die Schulpflicht und -zugangsbedingun-

gen sind in den jeweiligen Landesschul-

gesetzen geregelt. Ein Blick auf die Län-

dergesetzgebung zeigt, dass die Regelun-

gen zum Schulbesuch von Kindern ohne

Papiere in den einzelnen Bundesländern

sehr unterschiedlich und in vielen Fällen

Auslegungssache sind. Während Kinder

in Berlin und Hessen ein Schulbesuchs-

recht haben, sehen die Schulgesetze in

Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem

Saarland eine Schulpflicht für ausreise-

pflichtige Kinder vor. In der schulrechtli-

chen Praxis bleibt jedoch unklar, ob damit

sowohl geduldete Kinder als auch Kinder

ohne aufenthaltsrechtlichen Status ge-

meint sind. 

HINDERNISSE 
AUF BUNDESEBENE

Neben einer Aufnahme des Schulrechts

von statuslosen Kindern in die Landes-

schulgesetze bedarf es auf Bundesebene

einer Änderung des Aufenthaltsgesetzes.

Schließlich stellt das größte Hindernis

die Übermittlungspflicht des § 87 Abs. 2

AufenthG dar. Danach sind Schulen ver-

pflichtet, die Ausländerbehörde zu infor-

mieren, »wenn sie im Zusammenhang mit

der Erfüllung ihrer Aufgaben« Kenntnis

von einem illegalen Aufenthalt erlangen.

Durch den Schulbesuch läuft so unter

Umständen eine ganze Familie Gefahr,

dass ihr undokumentierter Aufenthalt

entdeckt wird.

Die Politik ist sich dieser Misslage durch-

aus bewusst. Bereits seit einigen Jahren

sprechen sich Politiker und Politikerinnen

aller Parteien für ein Recht auf Bildung für

Kinder ohne Papiere aus. Eine bundes-

weit einheitliche, juristisch verbindliche

Regelung zum Schulbesuch dieser Kinder

gibt es jedoch bis dato nicht. Es bleibt 

zu hoffen, dass sich mit den Koalitions-

vereinbarungen von CDU/CSU und FDP

diesbezüglich noch in dieser Legislatur-

periode etwas ändern wird. So sieht 

der Koalitionsvertrag vor, die Mitteilungs-

pflicht dahingehend zu ändern, dass ein

Schulbesuch der Kinder ermöglicht wird. 

MÖGLICHKEITEN 
AUF LANDESEBENE

Bis dahin liegt es in der Hand der Län-

der, den Schulbesuch für Kinder ohne

Papiere zu ermöglichen. Durch Erlasse,

wie sie bereits in Nordrhein-Westfalen,

Hamburg und Berlin existieren, können

zugangsbeschränkende Aufnahmebedin-

gungen wie z. B. das Erfordernis einer

Meldebescheinigung und/oder eines Auf-

enthaltspapiers, sowie die Erhebung son-

stiger aufenthaltsrechtlicher Daten unter-

sagt werden. Schulleitungen können dann

im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben

keine Kenntnis über einen illegalen Auf-

enthalt erlangen und sind somit nicht

mitteilungspflichtig. Kinder ohne Papiere

können deswegen ohne Angst vor Ent-

deckung ihrer aufenthaltsrechtlichen Ille-

galität die Schule besuchen.

Diese Erlasse sind Signale in die richti-

ge Richtung. Was es jedoch braucht, um

einen angst- und diskriminierungsfreien

Zugang zu Bildung auf Bundesebene zu

schaffen, ist eine bundesweite Rechts-

garantie. Solange Familien bei Schulbe-

such immer noch die Aufdeckung der

»Illegalität« und somit die Abschiebung

befürchten müssen, ist das Menschen-

recht auf Bildung in der Praxis nicht ver-

wirklicht. ■

Schulbesuch für alle? 
Das Menschenrecht auf Bildung und seine 
praktische Umsetzung für Kinder ohne Papiere

WIE IST ES UM DIE GRUNDRECHTE 
IN DEUTSCHLAND BESTELLT?

■ Repression gegen Flüchtlinge – 

Rechtlosstellung ohne Ende?

■ Menschenrechte für Nichtdeutsche – 

nur »wenn möglich«?

■ NATO-Gipfel 2009: Versuchter Eingriff 

in die richterliche Unabhängigkeit – 

Präjudiz für künftige Fälle?

■ Internetsperren – Einstieg in die Zensur? 

Videoüberwachung – Dauerthema im

Versammlungsrecht?

■ Parteipolitische Einflussnahme im Öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk – Bedrohung der

Rundfunkfreiheit?

Der Grundrechte-Report 2010 berichtet u.a. über:

Ein detaillierter und engagierter Bericht über die Lage der Bürger- und Menschen-

rechte in Deutschland mit mehr als 50 Beiträgen.

Erschienen im Fischer Taschenbuch Verlag (ca. 280 Seiten, 9,95 € pro Exemplar).

Zu bestellen im Buchhandel oder unter: www.proasyl.de. 
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Anna Kistner 

■ Mohammed und Najid flohen mit

17 Jahren aus Afghanistan. Das

Schönste an Deutschland, sagen sie,

sind die vielen Pläne. Fahrplan, Putzplan,

Stadtplan. Pläne sind gut. Pläne bedeu-

ten klare Verhältnisse. Alles, was die bei-

den wollen, ist ein geregeltes Leben. Seit

vier Monaten hilft ihnen der Stunden-

plan der Münchner SchlaU-Schule dabei.

Mohammed und Najid gehen so gerne 

in die Schule, dass sie traurig über den

Beginn der Ferien waren. Ginge es nach

den Gesetzen des deutschen Staates,

hätten die 17-Jährigen das ganze Jahr

über frei. Deswegen gibt es in München

die SchlaU-Schule. Gegründet hat sie 

vor zehn Jahren Michael Stenger, der

damals als Deutsch-Lehrer und Aktivist

im Bayerischen Flüchtlingsrat arbeite-

te. SchlaU steht für »schulanaloger Un-

terricht für unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge«. In den sechs Klassenzim-

mern der Schule bereiten neben Moham-

med und Najid 140 elternlose Flüchtlinge

zwischen 16 und 20 Jahren ihren Haupt-

schulabschluss vor. Die Prüfungsergeb-

nisse sind oft besser als der bayerische

Durchschnitt. Die SchlaU-Schüler lernen

neben Deutsch, Mathe, Ethik und Kunst

vor allem eines: Wie man den Kopf nie-

mals hängen lässt.

NIE WIEDER AFGHANISTAN

Mohammed und Najid kommen aus der

westafghanischen Stadt Herat. Eines

Abends war Najids Vater verschwunden.

Ein fremder Mann erklärte ihm am Tele-

fon, er solle 100.000 Dollar für dessen

Freilassung zahlen. Najid dachte, die Ent-

führung sei ein Spaß. Es war keiner.

Najids Vater kam nicht zurück. Moham-

med fuhr Fahrrad, als ihn vier Männer in

einen Bus zerrten und ihm einen Sack

über den Kopf stülpten. Manche Entfüh-

rungsopfer verlieren mit jedem Tag, an

dem kein Geld gezahlt wird, einen Finger.

Dann die Hand. Mohammeds Vater zahl-

te schnell. Eine Woche nachdem er Mo-

hammed wieder bei sich hatte, bezahlte

er 3.500 Euro an einen Schleuser. Leute

hatten erzählt, in Deutschland gäbe es

Sicherheit. Auf einem großen Schiff, ver-

sicherte er, würde Mohammed in die Si-

cherheit fahren, nach Deutschland. Seine

Mutter brach schon drei Tage vor seinem

Aufbruch in Tränen aus.

Im Februar 2009 kamen die zwei 17- jäh-

rigen Afghanen nach Deutschland. Der

eine halb erfroren im Kofferraum eines

Autos. Der andere zusammengekauert

unter der Plane eines Lastwagens. Zwei

oder drei Monate Flucht, bewegungsloses

Kauern in Lastwagen, tagelanges Warten

in türkischen Ställen lagen hinter ihnen.

Mohammed erzählt von Situationen, in

denen er bei jedem Schritt »Gott hilf mir«

stumm durch seine Lippen presste. Als

er mit seinem Gepäck auf dem Kopf bis

zum Hals im Schlamm steckte. Als er mit

Plastiktüten das Wasser aus einem klei-

nen Schlauchboot schaufelte.

Deutschland hat auf Mohammed und

Najid nicht gewartet. Der Taxifahrer, der

Mohammed irgendwo am Rande einer

deutschen Landstraße aufgabelte, fuhr

ihn direkt zur Erstaufnahmeeinrichtung

für Flüchtlinge im Süden von München.

Auch Najid kam vor einem Jahr hier an.

»Es war ein Schock«, sagt Mohammed.

Uringestank im Treppenhaus, Dreck in

den Gängen, vergammelte Essensreste

in der Küche. Irgendwo hier liefen sich 

die beiden über den Weg. Sie wurden

Freunde. Wohnten in Sechserzimmern mit

Stockbett und Metallschrank. Ein halbes

Sie kennen kein Heimweh
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Jahr lang demütigende Verhältnisse. Ein

halbes Jahr lang Warteschleife.

Heute wohnt Najid in einem städti-

schen Waisenhaus, Mohammed in einem

Jugend-Wohnhaus der Arbeiterwohlfahrt.

Ihr Asylverfahren läuft noch. Nur gut die

Hälfte der minderjährigen Flüchtlinge be-

kommt eine befristete Aufenthaltsgeneh-

migung. Die anderen eine maximal sechs-

monatige Duldung, die verlängert wer-

den kann. Najid will afghanischen Boden

nie mehr betreten. »Immer traurig, immer

Stress, immer Gefahr«, sagt er über die

Vergangenheit. Nach 30 Jahren Krieg in

Afghanistan, glaube er nicht an Frieden.

Das Wort »Heimweh« kennt er nicht.

Michael Stenger weiß, dass er und sein

Team manchmal auch Ersatzeltern spie-

len müssen. Er provoziert mit seinen Spä-

ßen die Schüler zu herzhaftem Lachen

und streckt im nächsten Moment den Zei-

gefinger aus und mahnt: »Habt ihr die

Hausaufgaben auch alle gemacht?« Für

Mohammed und Najid ist die Schule ihr

ideales Deutschland. Vieles andere an

Deutschland finden sie komisch. Den

Mann, der im Park den Haufen seines

Hundes mit einer Plastiktüte einsammelt

und wegwirft zum Beispiel. Aber auch das

deutsche Asylgesetz, das in ihren Augen

keinen Sinn zu machen scheint. Sie ver-

stehen nicht, warum Iraker, die unter dem

gleichen bewaffneten Konflikt zu leiden

haben, eine dreijährige Aufenthaltserlaub-

nis bekommen. Und sie, wenn sie Pech

haben, nur eine Duldung. 

40 Euro Taschengeld bekommen die

beiden jeden Monat, zuzüglich Geld für

Kleidung und Essen. Es ist insgesamt

weniger als der Hartz - IV-Satz. Einmal 

war Najid letztes Jahr im Kino. Abends

weggehen: unmöglich. »Wir machen jetzt

zusammen Party«, sagen sie nach der

Überreichung der Halbjahreszeugnisse

und meinen: Sie gehen nach Hause und

kochen gemeinsam.

200 Jugendliche bewarben sich im letz-

ten Jahr auf 40 Anfänger-Plätze an der

SchlaU -Schule. Der Bedarf erklärt sich

aus dem nicht vorhandenen staatlichen

Angebot. Mit seiner Arbeit will Schulleiter

Michael Stenger vor allem eines bewei-

sen: Jugendliche Ausländer sind keine

Problemfälle. Sie werden dazu gemacht –

wenn man sich nicht um sie kümmert. 

EIN DEUTSCHER PLAN

Die meisten der SchlaU-Schüler kommen

aus Kriegsgebieten wie Afghanistan oder

dem Irak. Manche waren in Afrika Kinder-

soldaten, andere flohen vor Beschnei-

dung oder religiöser Verfolgung. Oft sind

es auch die Erlebnisse auf der Flucht, die

viele der SchlaU -Schüler traumatisiert

haben. Der tägliche Lernstoff in der Schu-

le hilft, die schlimmen Gedanken für ein

paar Stunden auszublenden.

Mohammed kann es kaum erwarten, end-

lich eine Ausbildung anzufangen. Er will

zum Film. Najid ist nachdenklicher. Leicht

ist es nicht. Wer als Flüchtling nur eine

Duldung besitzt, muss mindestens ein

Jahr warten, bevor er eine Ausbildungs-

stelle antreten darf. Außerdem muss er

der Arbeitsagentur beweisen, dass er kei-

nem Deutschen den Platz wegschnappt.

Nachrangigkeitsprinzip nennt sich das.

Als erfolgreicher SchlaU -Absolvent gilt,

wer die Aufnahme an eine Kosmetikschu-

le geschafft hat oder die Gesellenprüfung

zum Glaser besteht. Die große Ausnah-

me ist eine Absolventin, die heute Zahn-

technik studiert.

Trotzdem: Diese Woche stellt sich Mo-

hammed für ein Praktikum bei der Bava-

ria vor. Wenn er gefragt wird, wo er sich in

zehn Jahren sieht, antwortet er: »Ich will

ein normales Leben führen. Ich will einen

Beruf, ein Haus, eine Frau.« Najid ergänzt:

»Und ein Auto.« Kein einfacher Plan. Aber

ein ziemlich deutscher. ■
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■ Die Ausstellung »Under Con-
struction: Bildungsbaustelle 

Migration – Barriere statt Karriere«
macht auf die Schwierigkeiten von
Migrantinnen und Migranten auf 
dem Arbeitsmarkt aufmerksam. Sie
besteht aus 20 Tafeln und kann bei 
der IG-Initiativgruppe München e.V.
(f.hamdan@initiativgruppe.de) 
ausgeliehen werden. Gestaltung 
Matthias Weinzierl, Fotos Andrea 
Huber.
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Femke van Praagh 

■ Die Bleiberechtsregelungen der

Jahre 2006 und 2007 haben nicht

dazu geführt, dass der überwiegende Teil

der langjährig Geduldeten einen Aufent-

haltsstatus erhielt. Auch der Beschluss

der Innenministerkonferenz vom Dezem-

ber 2009 hat für die meisten keine ge-

sicherte Bleibeperspektive geschaffen.

Noch immer leben 90.000 Menschen mit

einer Duldung in Deutschland. 57.000

von ihnen seit über sechs Jahren. Re-

striktiv gefasste Ausschlussgründe und

die Festlegung auf einen Einreisestichtag

ließen viele Geduldete von vorneherein

ohne Chance auf ein dauerhaftes Bleibe-

recht nach der Altfallregelung. Seit 2006

sind zwar rund 61.000 Aufenthaltserlaub-

nisse erteilt worden, langfristige Sicher-

heit haben viele Betroffene dadurch aber

nicht bekommen. Rund 80 % der, laut An-

gaben der Bundesländer, 37.000 nach

der gesetzlichen Regelung von 2007 er-

teilten Aufenthaltstitel wurden wegen

fehlender Lebensunterhaltssicherung le-

diglich für zwei Jahre auf Probe erteilt.

Bleiben soll nach dem Willen des Gesetz-

gebers nur, wer sein Einkommen selbst

sichern kann. Von alten, kranken und be-

hinderten Menschen wird für ein Bleibe-

recht sogar die dauerhafte finanzielle

Absicherung einschließlich der erforderli-

chen Betreuung und Pflege ohne staatli-

che Hilfe verlangt. 

VERLÄNGERTE HÄNGEPARTIE

Die Frist dafür, einen Job zu finden,

war zunächst auf Ende 2009 festgesetzt

worden. Schnell zeichnete sich ab, dass 

viele der Geduldeten in diesem Zeitraum

keine auskömmliche Arbeit finden konn-

ten. 

Bis 2007 waren Geduldete in der Praxis

vom Arbeitsleben nahezu ausgeschlos-

sen. Eine Arbeitserlaubnis wurde nur er-

teilt, wenn für eine konkrete Stelle keine

bevorrechtigten Arbeitnehmer (wie z. B.

Deutsche oder EU-Staatsangehörige) ge-

funden werden konnten. Seither können

Geduldete nach vier Jahren eine Arbeits-

erlaubnis bekommen, es sei denn, die

Ausländerbehörde unterstellt mangelnde

Mitwirkung bei der Identitätsklärung. Um

die Arbeitsmarktintegration zu erleichtern,

wurden Programme für Bleibeberechtig-

te und Flüchtlinge aus EU-Mitteln ins Le-

ben gerufen. In Anbetracht der Tatsache,

dass ein Wiedereinstieg ins Berufsleben

nach jahrelanger Arbeitslosigkeit generell

schwierig und langwierig ist, werden die-

se Programme kurzfristig keine Vollzeitar-

beitnehmer hervorbringen. Auch die Aner-

kennung von ausländischen Bildungsab-

schlüssen führt immer wieder zu großen

Problemen. 

Erst spät und unbefriedigend hat die Poli-

tik mit dem Beschluss der Innenminister

Ende 2009 reagiert und die Frist für die

Jobsuche um zwei Jahre verlängert. Nach

dem Beschluss bleibt die Verlängerung

der 2009 ausgelaufenen Aufenthaltser-

laubnisse bis Ende 2011 davon abhän-

gig, ob die Betroffenen mindestens eine

Halbtagsstelle nachweisen können, eine

Schul- oder Berufsausbildung erfolgreich

abgeschlossen haben oder sich derzeit

noch in einer Ausbildung befinden. Eine

Verlängerung kommt außerdem in Be-

tracht, wenn die Betroffenen ihr Bemühen

um Arbeit nachweisen können und pro-

gnostiziert werden kann, dass nach Ab-

lauf der Frist eine eigenständige Lebens-

unterhaltssicherung möglich ist. Ab 2012

darf nur bleiben, wer seinen Lebensunter-

halt eigenständig sichern kann. In der

konjunkturell schwierigen Situation wird

auch diese Fristverlängerung für die mei-

sten Probe -Aufenthaltsberechtigten kein

langfristiges Bleiberecht bringen. Der Be-

schluss der Innenminister ist damit nichts

weiter als eine Fortsetzung der ohne-

hin ungenügenden Regelung. Wie viele

Betroffene an den hohen Hürden für das

Bleiberecht letztendlich scheitern wer-

den, ist Anfang 2010 noch nicht abzu-

sehen. 

NEUFASSUNG UNUMGÄNGLICH

Geduldete und Flüchtlinge mit befriste-

ter Aufenthaltserlaubnis (AE »auf Probe«)

brauchen endlich Sicherheit. Nur wer eine

sichere Lebensperspektive sowie freien

Zugang zu Arbeit und Bildung hat, kann

sich nachhaltig integrieren. Eine Neufas-

Bleiberecht: Auf ein Neues

Leben in der
Warteschleife.

Warum die Bleiberechts-
regelung neu gestaltet 
werden muss.

Das Faltblatt Bleiberecht 
»Leben in der Warteschleife. 
Warum die Bleiberechtsregelung 
neu gestaltet werden muss.« 
kann kostenlos bei PRO ASYL 
bestellt und unter www.proasyl.de 
heruntergeladen werden.
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sung der Bleiberechtsregelung ist drin-

gend erforderlich. 

Damit nicht immer wieder Menschen

über Jahre hinweg im entrechteten Sta-

tus der Duldung leben müssen, darf eine

neue Regelung nicht an einen Stichtag,

sondern muss an die Aufenthaltsdauer

geknüpft sein. Ablehnungen im Asylver-

fahren trotz guter Gründe, Widerrufsver-

fahren und problematische Rückkehr in

kriegszerstörte Länder sowie Passlosig-

keit und Traumatisierungen werden sonst

auch in Zukunft endlose Kettenduldun-

gen für die Betroffenen bedeuten. 

Strafrechtliche und ausänderrechtliche

Verfehlungen, die Jahre zurückliegen, so-

wie Passlosigkeit dürfen nicht zum Aus-

schluss vom Bleiberecht führen. Es ist

nicht nachzuvollziehen, dass Tatbestän-

de, die strafrechtlich längst verjährt wä-

ren, ausländerrechtlich nicht wieder gut

zu machen sind. Zudem hat sich der Aus-

schlussgrund wegen strafrechtlicher Ver-

urteilungen von mindestens 50 Tages-

sätzen und bei ausländerrechtlichen Straf-

taten von 90 Tagessätzen in der Praxis

als unverhältnismäßig erwiesen. Hierun-

ter können bereits wiederholt begange-

ne Kleinstdelikte fallen. Die Grenze von

90 Tagessätzen ist schnell erreicht. Nicht

akzeptabel ist zudem, dass die Verfeh-

lung eines Familienmitglieds zum Aus-

schluss der gesamten Familie vom Blei-

berecht führt. Diese Form der Sippenhaft

ist unmenschlich und stößt auf gravieren-

de verfassungsrechtliche Bedenken. 

Deswegen muss auf restriktive Aus-

schlussgründe und das Erfordernis der

Lebensunterhaltssicherung verzichtet wer-

den. Eine humanitäre Regelung kann nach

jahrelangem Ausschluss vom Arbeits-

markt und in einer konjunkturell schwieri-

gen Lage nicht an die Frage geknüpft sein,

ob jemand auf dem Arbeitsmarkt besteht

oder nicht.

FAST 20 JAHRE IN DEUTSCHLAND, 
SECHS KINDER GROSS GEZOGEN – 
KEIN BLEIBERECHT

■ Die 50 und 46 Jahre alten Eheleute A., Roma-Angehörige aus dem ehemaligen

Jugoslawien, leben sehr gut integriert seit 1991 in Deutschland. Sie haben sechs

erwachsene Kinder und vier Enkelkinder, die alle einen gesicherten Aufenthalt in

Deutschland haben. Ein Sohn lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im selben Haus im

Landkreis Cuxhaven. Die Großeltern sehen ihre Enkel täglich und sind auch eine Ent-

lastung für ihre berufstätigen Kinder.

Herr A. fand im April 2008 selbst eine Arbeitsstelle. Diese befand sich aber über 200

km entfernt in Münster. Der Umzug ins näher gelegene Osnabrück wurde dem Ehepaar

A. verweigert. Familie A. hielt die Wohnung im Landkreis Cuxhaven aufrecht und miete-

te eine zweite in der Nähe der Arbeitsstelle an, um diese nicht zu verlieren. Daraufhin

wurde der Familie vorgeworfen, im Landkreis Cuxhaven nur eine »Scheinadresse« zu

führen. Im Februar 2009 verlor Herr A. seine Arbeitsstelle. Die Arbeit war unter dem

Druck des Landkreises über die große Entfernung auf Dauer nicht zu bewerkstelligen.

Der Bleiberechtsantrag des Ehepaares wurde abgelehnt: Die Betroffenen hätten eine

schlechte Integrations- und Erwerbstätigkeitsprognose und keine Heimatpässe aus dem

Kosovo. Gegen die Ablehnung des Bleiberechtsantrages hat der Rechtsanwalt des Ehe-

paares Klage eingereicht. ■

Hier geblieben!
Recht auf Bleiberecht.
Hier geblieben!
Recht auf Bleiberecht.

Die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass das politisch erklärte Ziel, die Ketten-
duldungen abzuschaffen, verfehlt wurde. Dies erfordert einen neuen Anlauf fürs Bleibe-
recht: 

■ für Alleinstehende, die seit fünf Jahren in Deutschland leben

■ für Familien mit Kindern, die seit drei Jahren in Deutschland leben

■ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die seit zwei Jahren in Deutschland leben

■ für Traumatisierte

■ für Opfer rassistischer Angriffe
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■ Viele Geduldete kommen aus
dem ehemaligen Jugoslawien,

der Türkei, dem Irak oder aus Syrien
und sind zum Teil durch Kriegser-
lebnisse schwer traumatisiert. Sie
wurden im Asylverfahren abgelehnt
oder ihr Asylstatus wurde widerrufen.
Eine Rückkehr in unsichere Verhält-
nisse oder in die vom Krieg zerstörten
Länder ist dennoch auch in absehbarer
Zeit für viele Geduldete nicht möglich. 

EHEMALIGES JUGOSLAWIEN

Hinter dem Sammelbegriff »Ehemaliges

Jugoslawien« verbergen sich die Opfer

von Krieg und Verfolgung während der

Kriege auf dem Balkan in den 1990er

Jahren, insbesondere Angehörige von

Minderheiten wie der Roma. Hunderttau-

sende mussten damals ihre Heimat ver-

lassen. Faktisch heimatlos wurden viele,

die sich als Bürger des ehemaligen Jugo-

slawiens verstanden und sich den sich

neu herausbildenden Staaten und den

propagierten neuen »Identitäten« nicht

zuordnen konnten. Dennoch verfolgte die

deutsche Politik das Ziel, dass nach Ende

der militärischen Auseinandersetzungen

möglichst alle wieder in »ihre Herkunfts-

länder« zurückkehren sollten. Es dauerte

jedoch viele Jahre, bis sich die Region

von den Kriegsfolgen erholen konnte.

Nach oftmals jahrzehntelangem Exil ist

für viele Betroffene eine Rückkehr un-

denkbar. Nicht nur für die in Deutschland

geborenen und aufgewachsenen Kinder

ist die Abschiebung in ein unbekanntes

Land unzumutbar, auch für die anderen

gibt es kaum Lebensperspektiven in den

immer noch von ethnischen Spannungen

gezeichneten Ländern.

TÜRKEI

Trotz vieler Absichtserklärungen der Re-

gierung und einer Vielzahl von gesetzli-

chen Reformen ist die menschenrecht-

liche Situation in vieler Hinsicht weiter-

hin schwierig. Politisch aktive Kurden 

und auch Gewerkschaftsmitglieder ste-

hen weiterhin unter Druck. Pro kurdische

oder politische Versammlungen bestimm-

ter linker Gruppen werden durch extreme

Auflagen behindert oder mit Verboten be-

legt. Obwohl die Regierung seit einiger

Zeit offiziell einen Kurs der Versöhnung

mit den Kurden angekündigt hat, wurde

im Dezember 2009 erneut die pro kur-

dische Partei DTP, die 21 Abgeordnete 

im türkischen Parlament stellt, verboten.

Trotz der von der Regierung verkünde-

ten »Null - Toleranz -Politik« in Bezug auf

Folter werden immer wieder Folterfälle

bekannt. Besonders bedenklich ist, dass

die Folterer (Polizei, Soldaten, Sicherheits-

beamte) fast immer straflos bleiben. Vie-

len Flüchtlingen wurde in der Vergangen-

heit ihr Schutzstatus in Deutschland mit

dem Hinweis auf die verbesserte Men-

schenrechtslage entzogen. 6.700 Men-

schen aus der Türkei leben mit einer Dul-

dung in Deutschland.

IRAK

Seit dem Sturz des Saddam-Regimes

haben es irakische Flüchtlinge schwer,

in Deutschland Asyl zu bekommen. Erst

2007 änderte sich diese Entscheidungs-

praxis. Allerdings wurden nach 2003

massenhaft Widerrufsverfahren bei iraki-

schen Flüchtlingen eingeleitet. Die Be-

gründung: Nach dem Sturz des Saddam-

Regimes seien die seinerzeit Geflohenen

heute keiner Verfolgung mehr ausgesetzt.

Die Realität des vom Krieg gebeutel-

ten Landes macht jedoch eine Rückkehr 

für viele Betroffene immer noch unmög-

lich. Obwohl bisher Abschiebungen in den

Irak (bis auf vereinzelte Abschiebungen in

den Nordirak) gar nicht möglich sind, wer-

den nahezu 7.000 Iraker in Deutschland

nur geduldet. Dies ist vor dem Hinter-

grund der Aufnahme von 2.500 iraki-

schen Flüchtlingen aus den Erstzuflucht-

staaten Syrien und Jordanien paradox.

SYRIEN

Willkürliche Verhaftungen, Inhaftierungen

ohne Anklage, Verschwindenlassen und

systematische Folter sind seit Jahrzehn-

ten Alltag in Syrien. Der Opposition Ver-

dächtigte geraten schnell in das Faden-

kreuz des Baath -Regimes. Staatenlose

Kurden werden seit Jahrzehnten systema-

tisch entrechtet. Ihnen werden zum Bei-

spiel Staatsbürgerschaft und Wahlrecht

verweigert. Trotzdem werden nur weni-

ge syrische Flüchtlinge im Asylverfahren

anerkannt und müssen mit einer Duldung

in Deutschland leben. Seit der Unter-

zeichnung des Rückübernahmeabkom-

mens 2008 sind fast 5.000 geduldete

Syrer zudem akut von Abschiebung be-

droht. ■

Wer sind die Geduldeten?

HERKUNFTSLÄNDER VON PERSONEN MIT DULDUNG

Duldungen gesamt davon mit einem Aufenthalt
von mehr als 6 Jahren

Serbien (inkl. Vorgängerstaaten) . . . . . . . . . . . . 13.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.620

Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.707

Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.648

Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.272

Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.060

Libanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.688

China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.121

Russische Föderation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.068 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.697

Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.075 

(Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan

Korte, Sevim Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 17/764 -)
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■ Die Aktion 302 wurde initiiert von der GGUA Flüchtlingshilfe e.V. und der Asylgrup-

pe Münster von Amnesty International. Ziel der Aktion ist es, die Abschiebung

von 302 Roma aus dem Kosovo, die zum Teil seit vielen Jahren in Münster leben, zu ver-

hindern und ein Bleiberecht für alle Roma zu erreichen.

Bei der Fotoaktion »Schnappschüsse für

ein Bleiberecht« am 5. September 2009

zur öffentlichen Solidarisierung mit den

302 unmittelbar von der Abschiebung be-

drohten Roma aus Münster war der An-

drang gewaltig. Zwei rote Sofas standen

dazu mitten in der Fußgängerzone, auf ih-

nen eine ständig wechselnde Besetzung

aus solidarischen Münsteranerinnen und

Münsteranern sowie Lokalprominenz. 

Die Kampagne hat inzwischen unter dem Titel »Aktion 300plus« 
erste Nachahmer in Sachsen-Anhalt gefunden. 

Schnappschüsse für ein Bleiberecht
Aktion 302 in Münster

Fotos © Ulrike Löw
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■ Seit Monaten fordern internatio-

nale Gremien und Nichtregierungs-

organisationen von der Bundesregierung

einen Verzicht auf Abschiebungen der

Minderheitenangehörigen in den Kosovo.

Insbesondere Roma landen nach einer

Abschiebung in einer Situation der voll-

kommenen Perspektivlosigkeit und fakti-

scher Ausgrenzung. Der Zugang zu grund-

legenden Rechten ist ihnen – obgleich

verbrieft – verstellt. Ihre Chancen, einen

der wenigen Jobs im Kosovo zu ergattern,

gehen gegen Null. Abgeschobene bekom-

men nur unter Schwierigkeiten Zugang 

zu minimaler Sozialhilfe. Wer nicht an 

den Ort zurückkehren kann, an dem er

früher registriert war, hat ohnehin keinen

Anspruch. Die Gesundheit insbesondere

vieler Kinder ist bereits irreversibel ge-

schädigt. Und doch ist das Leben im Ein-

zugsbereich der kontaminierten Abraum-

halden in der Region Mitrovica nur die ver-

schärfte Form dessen, was Roma auch

nach einer Weiterflucht zum Beispiel

nach Montenegro als Perspektive haben:

ein Leben am Rande der Müllkippen.

Was PRO ASYL im Oktober 2009 in einem

Recherchebericht dargestellt hat, findet

sich in ähnlicher Form bei Human Rights

Watch, der Gesellschaft für bedrohte Völ-

ker und anderen Nichtregierungsorgani-

sationen. Auch die Regierung des Kosovo

sieht die Schwierigkeiten, die aus einer

größeren Zahl von Abschiebungen ent-

stehen, realistisch. Man habe nur sehr

begrenzte finanzielle Möglichkeiten und

wenige Hilfsangebote, so Nenad Rasic,

Minister für Arbeit und Soziales. Man 

sei von der deutschen Regierung zum

Abschluss eines Rückübernahmeabkom-

mens gedrängt worden.

Europarats-Menschenrechtskommissar

Thomas Hammarberg hat sich bereits

zweimal mit der Bitte an die Bundesregie-

rung gewendet, von Abschiebungen abzu-

sehen. Im November 2009 wies er darauf

hin, dass Roma im Kosovo weiterhin poli-

tischer Verfolgung ausgesetzt seien und

zum Teil in Lagern lebten. Besonders

skandalös: Die Roma-Camps im Nor-

den sind bleiverseucht. Dort leben Hun-

derte Roma, unter ihnen auch gerade

erst abgeschobene. Die Bundesregierung

kümmert die Besorgnis des Menschen-

rechtskommissar des Europarates jedoch

ebenso wenig wie die des UNHCR, der

ebenfalls im November bestätigte, dass

Minderheitenangehörige weiterhin einem

Verfolgungsrisiko unterliegen.

Die Bundesregierung teilte indes mit,

jährlich bis zu 2.500 Menschen in den

Kosovo abschieben zu wollen. Es beste-

he »keine unmittelbare Gefährdung nur

aufgrund der Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Ethnie.« Wirtschaftliche oder

soziale Aspekte im Kosovo seien ohnehin

nicht ausschlaggebend für die Frage der

Rückführungsmöglichkeit. Mit den Roma

schiebt Deutschland auch seine histori-

sche Verantwortung ab. Christian Schwarz-

Schilling (CDU) erinnerte unlängst daran,

dass die Roma ebenso wie die Juden

unter dem Nationalsozialismus – auch

auf dem Balkan – verfolgt wurden. Des-

halb sei ihre heutige Behandlung unange-

messen. ■

Bedenkenlos, brutal, 
geschichtsvergessen
Die Bundesregierung will weiter Roma in den Kosovo abschieben

ANTIZIGANISMUS

Das Heft der Flüchtlingsräte 2010 hat

den Schwerpunkt Antiziganismus.

Es zeigt die verhängnisvollen Parallelen

und Kontinuitäten: Roma und Sinti im

Spannungsfeld zwischen Ausgrenzung,

Diskriminierung, Verfolgung und 

Abschiebung.

Online-Ausgabe & Bestellmöglichkeit für

Einzelhefte (88 Seiten, 4,50 € pro Heft):

www.hinterland-magazin.de

©
 S

te
p
h
a
n
 D

ü
n
n
w

a
ld



23

KOSOVO – Bericht zur 
Lebenssituation von aus
Deutschland abgeschobenen
Roma, Ashkali und 
Angehörigen der Ägypter-
Minderheit im Kosovo

■ Der Sozialwissenschaftler 

Dr. Stephan Dünnwald besuchte

im September 2009 abgeschobene

Personen im Kosovo und befragte sie 

zu ihrer Situation nach der Rückkehr.

Die meisten lebten in äußerst prekären

Verhältnissen.

Besonders bedrückend war für den

Rechercheur, dass viele der im Kosovo

und Montenegro Besuchten schwere 

gesundheitliche Probleme hatten,

deren Behandlung vor Ort nicht ge-

sichert ist. Ihre Abschiebung war unver-

antwortlich.

Die Broschüre (Oktober 2009, DIN A4,

36 S., 2,00 €) ist zu bestellen bei 

PRO ASYL und online einsehbar unter

www.proasyl.de.

Fotos: © Florian Bachmeier
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Etwa 10.000 ausreisepflichtige Roma
aus dem Kosovo leben in Deutschland
(Bundestagsdrucksache 17/423),
teilweise schon seit 15 oder noch
mehr Jahren. Seit dem Rücknahme-
abkommen der deutschen Länderinnen-
minister mit der Regierung Kosovos
Ende September vergangenen Jahres
betreibt Deutschland ihre Abschiebung.
Ihnen droht damit dasselbe Schicksal
wie schon der Minderheit der Ashkali.
Vor allem für die Jugendlichen, die 
in Deutschland geboren wurden, ist die
Abschiebung oft ein traumatischer
Schock.

■Wenn Nazife Shabanaj von dieser

einen Nacht vor sechs Jahren er-

zählt, als sie plötzlich von einem stürmi-

schen Klingeln an der Haustür aus dem

Schlaf gerissen wurde, fängt ihre Stimme

immer noch an zu zittern. Plötzlich war

die Wohnung voller Polizisten, die sie im-

mer wieder zur Eile antrieben. Eine halbe

Stunde hatten sie, um das Nötigste zu-

sammenzupacken. Noch am Mittag des-

selben Tages stand sie am Flughafen von

Prishtina – in einem Land, das sie bis-

lang nur aus den Erzählungen ihrer Eltern

kannte. 

Nazife war elf Jahre alt, als sie mit ihrer

Familie aus Deutschland abgeschoben

wurde. Sie gehört der Volksgruppe der

Ashkali an, eine ethnische Minderheit im

Kosovo, die wie die albanische Bevöl-

kerung unter der serbischen Unterdrü-

ckung litt. Anfang der 1990er Jahre flo-

hen ihre Eltern deshalb aus dem Kosovo

nach Deutschland. Asyl erhielten sie dort

nicht, dafür aber eine Duldung: 14 Jahre

lang, denn für ethnische Minderheiten

sollte sich die Situation nach dem Ende

des Kosovo-Kriegs 1999 sogar noch zu-

spitzen. Nationalistische Albaner vertrie-

ben nicht nur die verbliebenen Serben,

sondern plünderten und zerstörten auch

die Häuser der Roma und Ashkali. Das

European Roma Rights Center aus Buda-

pest spricht von diesen Ereignissen als

der »größten Katastrophe für Roma seit

dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg«.

Menschenrechtsorganisationen wie Hu-

man Rights Watch und Amnesty Inter-

national sehen für Roma und Ashkali bis

heute keine Rückkehrperspektive. Die

Häuser sind immer noch zerstört, dazu

kommen die anhaltende Diskriminierung

und die verheerende ökonomische Situa-

tion, unter der im Kosovo alle leiden. Wäh-

rend die Arbeitslosigkeit insgesamt bei

etwa 40 % liegt, erreicht sie bei den Ange-

hörigen der Roma-Gemeinschaften jedoch

fast 100 %. In Deutschland fordern des-

halb Sozialverbände, Kirchen und viele

Kommunen schon lange ein großzügiges

Bleiberecht für Roma aus dem Kosovo.

Doch Ende September wurden die ersten

Roma aus Deutschland in den Kosovo ab-

geschoben. Tausende weitere sollen fol-

gen.

»Besonders für die Kinder und Jugendli-

chen ist die Abschiebung oft eine trauma-

tische Erfahrung«, berichtet Isen Bobaj,

ein Kosovo-Albaner, der selber als Flücht-

ling in Deutschland gelebt hat. »Sie sind

in Deutschland geboren und aufgewach-

sen und fragen sich natürlich: Was soll

ich hier?« Seit 2003 berät Bobaj in seiner

Heimatstadt Prizren freiwillige Rückkeh-

rer aus Deutschland. Im Gegensatz zu

den Abgeschobenen, die nach ihrer An-

kunft im Kosovo oft vor dem Nichts ste-

hen, haben sie wenigstens Anspruch auf

eine finanzielle Unterstützung: ein Start-

geld für die ersten Anschaffungen, auf

Mietzuschüsse, Sprachkurse für die Kin-

der. Das Geld kommt von Kommunen

oder Bundesländern in Deutschland, die

Rückkehrprogramme ins Leben gerufen

haben, um den geduldeten Flüchtlingen

einen Anreiz für die Ausreise zu geben.

»Aber wie lange reicht diese Hilfe?«, fragt

Bobaj. 

Vor dem Nichts
Abschiebungen von Roma in den Kosovo

Nazife Shabanaj wurde im Jahr 2004 aus Deutschland abgeschoben und lebt jetzt in einem Dorf in der Nähe von Prizren (Kosovo).
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Vor allem Roma und Ashkali, so hat vor

kurzem auch noch einmal der Menschen-

rechtskommissar des Europarats, Tho-

mas Hammarberg, das Rücknahmeab-

kommen zwischen Deutschland und Ko-

sovo kritisiert, hätten kaum eine

Möglichkeit, ihre Existenz im Kosovo zu

sichern. 90 Prozent der aus Deutschland

abgeschobenen Roma und Ashkali ver-

lassen deshalb schon bald wieder das

Land – nicht selten mit bezahlten Schlep-

pern, die sie wieder nach Westeuropa

bringen. 

Auch Nazifes Bruder Egzon hat schon

mehrmals über diese Möglichkeit nach-

gedacht. »Aber die wollen 3.000 Euro ha-

ben«, winkt der 19- jährige ab. Seit sechs

Jahren wohnen die Shabanajs in Gelanz,

einem kleinen Dorf im verarmten Westen

des Kosovo. Als Unterkunft dient ihnen

eine aus Lehm gebaute Hütte, die ur-

sprünglich mal ein Kuhstall war. Eine Tan-

te, die noch in Deutschland wohnt, hat

Geld für den Kauf einer Kuh geschickt –

die versorgt die Familie nun mit Milch 

und Käse. Im Sommer gibt es Tomaten,

Gurken und Paprika aus dem Garten.

Dazu kommen monatlich noch einmal

150 Euro, die ein befreundeter Pfarrer

aus Deutschland schickt.

Nazife geht zwar in die Schule, aber Kon-

takte zu den Einheimischen hat sie nur

wenige, erzählt sie. Vor ihr liegen CDs aus

Deutschland, die legt sie manchmal ein,

und dann denkt sie an ihre Freundinnen

und an das Jugendzentrum. Sechs Jahre

ist das her. »Aber es fühlt sich an wie zwei

Wochen«, sagt sie, während sie wieder

den Fernseher einschaltet, um ihre deut-

sche Lieblingsserie zu schauen. Über Sa-

tellit kommt ein kleines Stück Heimat in

den Kosovo. ■

»In Deutschland warst du frei, 

warst du mit Freunden draußen, trinken, essen. 

Am meisten vermisse ich die Schule, 

weil ich da sehr gut war. 

Ich wollte ja eigentlich erst die Schule 

fertig kriegen und dann hierher 

kommen mit einem deutschen Pass. 

Aber ich hatte ja kein Glück.«

»BLICK ZURÜCK 
NACH VORN«

Eine Ausstellung von Dirk Auer und
dem Goethe-Institut Belgrad

Mit Einwegkameras haben aus

Deutschland abgeschobene Kinder 

und Jugendliche im Sommer 2008 

ihre Alltagswelt in Südserbien und im

Kosovo festgehalten. Die entstandenen

Fotos machen die Erfahrungen von Ver-

lust und Neuanfang nachvollziehbar

und zeigen, wo die Kinder und Jugend-

lichen jetzt leben und wie sie sich

fühlen.

Daraus sind eine Internet-Ausstellung

sowie eine transportable Fotoausstel-

lung entstanden.

Anzusehen und auszuleihen unter:
www.blickzurueck.de

Fotos: 

©Nazife Shabanaj



26

Bernd Mesovic

SYSTEMATISCHE MENSCHEN-
RECHTSVERLETZUNGEN

Dass die Menschenrechtslage in Syrien

extrem problematisch ist, zeigen seit vie-

len Jahren die Berichte des Auswärtigen

Amtes. Im Herbst des Jahres 2009 wur-

den mehrere Fälle bekannt, in denen

nach Syrien Abgeschobene sofort in Haft

genommen wurden. Ein kurzfristig erstell-

ter Ad -hoc-Lagebericht des Auswärtigen

Amtes bestätigte am 28. Dezember 2009

drei Inhaftierungsfälle: Eine aus Deutsch-

land abgeschobene Frau wurde erst nach

einigen Tagen gegen Zahlung eines Be-

stechungsgeldes in Höhe von umgerech-

net 2.500 Euro aus der Haft entlassen.

Ein weiterer Flüchtling wurde nach seiner

Abschiebung wegen unterstellter »Verbrei-

tung falscher Nachrichten über den syri-

schen Staat im Ausland« angeklagt. Nach

seiner erneuten Flucht aus Syrien wurde

er in Abwesenheit zu vier Monaten Frei-

heitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt.

Er hatte in Deutschland an einer Demons-

tration gegen das deutsch-syrische Rück-

übernahmeabkommen teilgenommen.

Dies zeigt das Interesse des syrischen

Staates und seiner Geheimdienste an

politischen Aktivitäten von Syrern im Aus-

land. Eine besondere Pikanterie: Wer ge-

gen das deutsch-syrische Rückübernah-

meabkommen demonstriert, befindet sich

schon im Visier des syrischen Gesin-

nungsstrafrechts. Eine Familie wurde 15

Tage lang auf verschiedenen syrischen

Behördendienststellen festgehalten und

danach, wohl erst gegen die Zahlung ei-

ner Strafe oder eines Bestechungsgeldes,

frei gelassen.

In allen drei Fällen wurden Nachfragen

des Auswärtigen Amtes bei den syrischen

Behörden abgeschmettert. PRO ASYL for-

derte daraufhin einen sofortigen Abschie-

bungsstopp, die Rücknahme des Abkom-

mens und eine veränderte Anerkennungs-

praxis beim Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge. Heraus kam lediglich ein kurz-

fristiger Entscheidungsstopp des Bundes-

amtes, der inzwischen wieder aufgeho-

ben ist, obwohl sich nichts zum Besseren

gewendet hat.

EIN DEUTSCHES TRAUERSPIEL

Im Plenum des Bundestags wurde das

Thema Ende Januar 2010 diskutiert. Es

war ein Trauerspiel der deutschen Men-

schenrechtspolitik. Hartfrid Wolff stellte

für die FDP fest: »Generelle Abschiebe-

stopps können auch nur ein letztes Mittel

für eine besonders eskalierende Situati-

on sein.« Die jahrzehntelange Verfolgungs-

praxis des syrischen Regimes allerdings

eskaliert nicht – sie ist kontinuierlich

brutal. Zwar konstatiert Wolff für seine

Bundestagsfraktion, dass Rückübernah-

meabkommen nicht einfach blind abge-

schlossen werden dürfen. »Der jeweilige

Partner muss nicht nur beim Abschluss,

sondern auch danach, bei der Durchfüh-

Die fatalen Folgen des Rückübernahme-
abkommens mit Syrien

Vertrag mit FolterernAm 3. Januar 2009 trat das »Ab-
kommen zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der arabischen
Republik Syrien über die Rück-
führung von illegal aufhältigen 
Personen« in Kraft. 

PRO ASYL hat frühzeitig gewarnt:
Hier wurde ein Vertrag mit 
einem notorischen Folterregime 
geschlossen. 

Nicht nur syrische Staatsan-
gehörige, sondern auch viele der
entrechteten Staatenlosen, die 
in den vergangenen Jahren aus 
dem Land geflüchtet sind, leben
seither in Angst vor der Abschie-
bung in die syrischen Folterkeller. 

Sogar Drittstaatsangehörige, die
vor ihrer Flucht nach Deutschland
zuletzt in Syrien waren, sind von
der »Rückführung« bedroht.

Demonstration für Menschenrechte © Reuters/Cynthia Karam
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rung des Abkommens, in die Pflicht ge-

nommen werden. Diese Aufgabe nimmt

die Bundesregierung wahr.« Völlig offen

bleibt, wie die Bundesregierung dies ma-

chen will, wenn sich Syrien konsequent

weigert, Angaben über die Situation Abge-

schobener zu machen.

Für die Union bot der Abgeordnete Grin-

del eine Variante solcher Aufklärungsbe-

mühungen. Zunächst aber bagatellisierte

er das bekannt Gewordene: Es sei doch

nur in einem Fall zu einem längeren Ge-

fängnisaufenthalt gekommen. Zudem be-

ruhe die Information nur auf Angaben des

Anwalts. Dass deutsche Nachfragen in

Syrien nichts bringen, ist Grindel aller-

dings klar: Die deutschen Auslandsvertre-

tungen in Syrien wüssten über die nähe-

ren Umstände doch gar nicht Bescheid

und aufklären könne man nicht, weil die

syrischen Behörden ihren eigenen Staats-

angehörigen gegenüber auch nicht zu Aus-

künften verpflichtet seien.

Was Bundestagsabgeordnete auf Anfra-

gen von Bürgern in Textbausteinen zum

Thema antworten, lässt einem die Haare

zu Berge stehen. So konstatiert der Ab-

geordnete Michael Frieser (CSU), es kön-

ne vorkommen, dass Rückwanderer von

syrischen Einwanderungsbehörden in Ge-

wahrsam genommen, vom politischen

Geheimdienst vernommen und wegen

Verbreitung von Lügen mit dem Ziel der

Schädigung des Ansehens des syrischen

Staates dem Haftrichter vorgeführt wer-

den. Dies passiere, wenn entsprechen-

de Vorwürfe in Deutschland von den

syrischen Behörden als Schädigung der

syrischen Interessen gewertet würden.

Und obwohl Frieser Syriens System der

willkürlichen Verhaftung, der Folter und

Isolationshaft kennt, ist sein Resümee:

»Eine allgemein schwierige Menschen-

rechtslage reicht jedoch nicht zur Begrün-

dung eines Asylantrags aus.« Zur Beruhi-

gung des Lesers weist er auf Folgendes

hin: »Die Bundesregierung führt mit der

syrischen Regierung regelmäßig Gesprä-

che über die Menschenrechtslage. Die

EU-Zusammenarbeit in Menschenrechts-

fragen ist in dem Fall Syrien auf Initiative

Deutschlands besonders intensiv und er-

streckt sich auf die Nachverfolgung einzel-

ner Fälle, die Beobachtung von Gerichts-

verfahren, die regelmäßige Einschätzung

der Lage von Bürgerrechtlern, Nichtregie-

rungsorganisationen und Minderheiten für

Syrien sowie vertrauliche Demarchen.«

Bei so viel menschenrechtlichem Interes-

se und Engagement der EU kann man sich

ja nur noch wundern, wieso in Syriens

Knästen eigentlich noch jedes Jahr Men-

schen unter Folter oder besser – unge-

klärten Umständen – zu Tode kommen.

SYRIEN ALS PARTNER

Syriens Regime weiß, dass es sich bei

solch hilfloser deutscher Drohkulisse vie-

les leisten kann. Denn Syrien ist seit vie-

len Jahren in einem ganz anderen Zusam-

menhang geschätzter Ansprechpartner:

in der Nahostpolitik. Den analysiert der

ehemalige Botschafter Israels in Deutsch-

land, Avi Primor: »Syrien, verbündet mit

dem Iran und dessen Parteigängern His-

bollah und Hamas, besitzt ein Arsenal

hocheffizienter Raketen, die jeden Winkel

des Staates Israels treffen können. Die-

se Zeitbombe zu entschärfen, liegt sowohl

im Interesse Israels als auch des Wes-

tens. Frieden mit Syrien, der fast auto-

matisch auch Frieden mit dem Libanon

bedeuten würde, würde Israel Frieden 

mit allen seinen unmittelbaren Nachbarn

bringen und die Lösung des Konflikts mit

den Palästinensern erleichtern.« Syrien

sei seit längerem geneigt, den Schulter-

schluss mit dem Westen zu vollziehen,

um aus seiner Isolation herauszufinden.

Es ist fatal, dass auf dem Altar legiti-

mer außenpolitischer Absichten die Men-

schenrechte geopfert werden, indem man

einem Folterregime per Vertrag Flüchtlin-

ge frei Haus liefert. Das Rückübernahme-

abkommen hätte niemals geschlossen

werden dürfen. Die syrische Seite hat nie-

mals einen Anlass geboten, ihren men-

schenrechtlichen Absichtserklärungen in

irgendeiner Weise zu vertrauen. Doch

eine Erfindung der jetzigen Regierungs-

koalition ist die Kollaboration mit den Fol-

terern nicht. Mit den Namen Otto Schily

und Frank Walter Steinmeier verbindet

sich die Erinnerung an fast ein Jahrzehnt

kontinuierlicher Versuche, Syrien zum

Partner im Nahen Osten aufzuwerten und

gleichzeitig in die Migrationskontrolle ein-

zubinden. ■

ERFOLGREICHES 
KIRCHENASYL

Im November 2007 musste der Tschetschene

R.S. aus der Russischen Förderation fliehen. Er

hatte wie sein Vater die Rebellen unterstützt.

Nachdem sein Vater getötet wurde, kehrte er ins

zivile Leben zurück. Seine Unterstützung der Re-

bellen war jedoch bekannt geworden. Mehrere

Male wurde er verhaftet und gefoltert.

Sein Fluchtweg führte den jungen Tschetschenen

über Polen nach Deutschland. In Polen geht die

Angst unter Exil-Tschetschenen um, dass Mitar-

beiter der berüchtigten Sicherheitstruppe »Kady-

rowzy« Flüchtlinge bespitzeln. R.S. fühlte sich 

in Polen nicht sicher. Zudem bekam er in Polen

nicht die dringend benötigte medizinische Versor-

gung. Aufgrund der Erfahrungen in Russland ist

er schwer traumatisiert und leidet unter Anämie

sowie einem Magen- und Darmgeschwür.

Trotz R.S.’s Erfahrungen in Polen, lehnte das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ab, das

Asylverfahren in Deutschland durchzuführen und

drohte R.S. die Abschiebung nach Polen im Rah-

men des Dublinverfahrens an.

Um die drohende Abschiebung zu verhindern

blieb letztendlich nur das Kirchenasyl. Im Febru-

ar 2009 nahm die Ev. Galiläa-Samariter-Kirchen-

gemeinde in Berlin R.S. auf. Trotz mehrer Räu-

mungsversuche der Polizei gelang es mit verein-

ten Kräften, R.S. in den Räumen der Kirche so

lange zu beschützen, bis die Frist für die Über-

stellung nach Polen ablief und Deutschland das

Asylverfahren durchführen musste. Heute hat

R.S. endlich Sicherheit: Er hat Asyl in Deutsch-

land bekommen. ■
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Auszug aus der Rede »Klima- und Umwelt-

flüchtlinge – eine Frage des Flüchtlings-

schutzes –?« bei den Nürnberger Tagen 

zum Asyl- und Ausländerrecht 2009

■ Die international renommierte

Organisation »Norwegian Refugee

Council« hat in einer Studie darauf hin-

gewiesen, dass bereits im Jahr 2008 auf-

grund von durch Klimawandel beeinfluss-

ten Naturkatastrophen rund 20 Millionen

Menschen zumindest zeitweise ihre Hei-

matorte verlassen mussten. Nach Aus-

sage von UN-Untergeneralsekretär John

Holmes, zuständig für humanitäre Angele-

genheiten und Nothilfe, hat sich die Zahl

der weltweit registrierten Naturkatastro-

phen in den letzten zwei Jahrzehnten von

rund 200 auf über 400 verdoppelt. Neun

von zehn dieser Katastrophen haben ei-

nen klimatischen Hintergrund. 

Anhand der Kriterien des Sonderbeauf-

tragten des UN-Generalsekretärs für die

Rechte von Binnenvertriebenen, Walter

Kälin, sind fünf Szenarios zu unterschei-

den, durch die eine erzwungene Migration

infolge direkter oder indirekter Auswirkun-

gen des Klimawandels ausgelöst werden

kann: 

1. Meteorologische Katastrophen 
(Überschwemmung, Stürme,

Schlammlawinen),

2. (Zwangs-) Umsiedlungen infolge 

von Naturkatastrophen,

3. fortschreitende Umweltzerstörung wie

z. B. Versteppung bzw. Versalzung

von Küstenregionen und damit ein-

hergehende Wasserknappheit,

4. versinkende Inseln infolge des an-

steigenden Meeresspiegels,

5. Ausbruch gewalttätiger Konflikte,

ausgelöst durch schwindende 

Ressourcen (landwirtschaftlich nutz-

barer Boden, Trinkwasser, Nahrungs-

mittel). 

BESTEHENDE REGIONALE 
SCHUTZMECHANISMEN 

Die Staats- und Regierungschefs der Afri-

kanischen Union (AU) haben im Oktober

2009 eine Konvention zum Schutz und

zur Hilfe von Binnenvertriebenen in Afri-

ka unterzeichnet. Dies ist das erste Ab-

kommen auf zwischenstaatlicher Ebene,

in dem es gezielt um den Schutz und die

Rechte jener Menschen geht, die inner-

halb ihres Heimatlandes aufgrund von

bewaffneten Konflikten, aber eben auch

aufgrund von Naturkatastrophen und Lan-

denteignungen fliehen mussten oder ver-

trieben wurden. 

Auf nationalstaatlicher Ebene lassen sich

im finnischen, dänischen und im schwedi-

schen Ausländergesetz Regelungen zum

komplementären Schutz finden, die unter

bestimmten Bedingungen auch auf Per-

sonen, die ihr Heimatland wegen einer

Umweltkatastrophe verlassen haben, an-

wendbar sind. 

Klima- und 
umweltbedingte 
Flucht

Trockenheit in Nordafghanistan
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In den USA wurde bereits im Jahre 1990

ein vorübergehender Schutzstatus ein-

geführt. Damit können Staaten auf eine

Liste gesetzt werden, deren Staatsbür-

ger aufgrund von potentiell gefährlichen

Situationen nicht in ihre Heimatländer zu-

rückkehren können, jedoch auch nicht

unter den Schutz der Genfer Flüchtlings-

konvention (GFK) fallen. Es können unter

bestimmten Voraussetzungen ausdrück-

lich auch Staaten auf diese Liste gesetzt

werden, die von einer ökologischen Kata-

strophe heimgesucht wurden.

INTERNATIONALE 
SCHUTZINSTRUMENTE

Die weitaus meisten jener Menschen, die

umwelt- und klimabedingt ihre Heimat-

orte verlassen mussten, blieben in ihrem

Heimatland. Trotzdem stellt sich die Fra-

ge nach der Anwendbarkeit internationa-

ler Schutzinstrumente auf Menschen, die

über die Landesgrenzen fliehen.

Die Genfer Flüchtlingskonvention, wie

auch das UNHCR-Mandat, können bei-

spielsweise auf Opfer von Naturkatastro-

phen anwendbar sein, die außerhalb ihres

Heimatlandes Hilfe und Schutz suchen

mussten, weil ihre Regierung ihnen ge-

zielt und willentlich jegliche Hilfestellung

in Verbindung mit den fünf Tatbestands-

merkmalen der GFK (Religion, ethnische

Herkunft, Nationalität, politische Meinung,

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-

len Gruppe) verweigert hat. Gute Argu-

mente sprechen dafür, das Kernstück der

GFK, das Non-Refoulement-Gebot, nach

dem ein Flüchtling nicht in ein Land zu-

rückgewiesen werden darf, in dem ihm

Gefahr für Leib und Leben droht, grund-

sätzlich auf existentielle Bedrohungen

durch den Klimawandel anzuwenden. Es

ist allerdings offen, wann dieser Grund-

satz genau greift, und welche Rechte

Schutzsuchende erhalten müssen.

Ökologische Katastrophen werden un-

zweifelhaft auch soziale Spannungen ver-

stärken, die in gewaltsame Konflikte um

lebenswichtige Ressourcen wie Trinkwas-

ser oder landwirtschaftlich nutzbaren Bo-

den münden können. Die Erfahrung zeigt

leider, dass in diesen Konflikten geziel-

te, massive Menschenrechtsverletzungen

an der Tagesordnung sind. Diese errei-

chen den Grad von Verfolgung, so wie sie

im Flüchtlingsrecht definiert wird.

Sollte der Meeresspiegel weiter anstei-

gen, wird eine besondere Herausforde-

rung der drohende Untergang von Staa-

ten sein, die ausschließlich aus einer In-

sel bzw. Inselgruppe bestehen. Mangels

eines Verfolgungstatbestandes wird in

diesen Fällen die GFK nur bedingt weiter-

helfen können. Die diesbezügliche Frage

ist vielmehr: Droht den betroffenen Men-

schen damit die Staatenlosigkeit und sind

deshalb die entsprechenden internationa-

len Abkommen anwendbar? 

Darüber hinaus kommen möglicherweise

Schutzmechanismen aus dem Bereich

des subsidiären oder komplementären

Schutzes, wie in der EU-Qualifikations-

richtlinie (Artikel 15 ff) oder der Richtlinie

zum vorübergehenden Schutz in Massen-

fluchtsituationen formuliert, in Frage. Ge-

wisse Situationen des Verlassens der Hei-

mat aus Umweltgründen ließen sich un-

ter die darin formulierten Fluchtursachen

im Sinne von Menschenrechtsverletzun-

gen und Gewaltsituationen fassen. 

EFFEKTIVE SCHUTZ-
MECHANISMEN ERFORDERLICH

Die Begriffe Umwelt- oder Klimaflüchtling

werden zwar in der Öffentlichkeit oft ge-

braucht, sind jedoch nicht im internationa-

len Flüchtlingsrecht verankert. In diesem

Zusammenhang taucht öfter die Meinung

auf, das Einfachste wäre es doch, die GFK

entsprechend zu ergänzen, dann würde

Rechtsklarheit herrschen. Doch die Reali-

tät ist nicht so einfach. Verhandlungen

über eine Änderung der GFK würden die

Gefahr heraufbeschwören, dass im End-

effekt nicht mehr, sondern weniger Schutz

für Flüchtlinge als Ergebnis der Verhand-

lungen herauskommen würde. 

UNHCR ist generell der Auffassung, dass

die Konvention – flexibel angewandt, so

wie es deren Präambel verspricht – auf

die meisten gegenwärtigen Situationen

von grenzüberschreitender Flucht und

Vertreibung durchaus Anwendung finden

kann. Dies gilt auch für Situationen, wo

ökologische Zerstörung und Klimawandel

Konflikte hervorrufen oder zu ihnen bei-

tragen, in deren unmittelbarer oder mittel-

barer Folge Menschen verfolgt werden

oder massiven Menschenrechtsverletzun-

gen ausgesetzt sind.

Trotzdem gibt es dringenden Handlungs-

bedarf bei der Hilfe für Flüchtlinge und

Vertriebene vor Ort und bei der weiteren

Entwicklung und wissenschaftlichen Er-

arbeitung effektiver Schutzmechanismen

für Menschen, die bedingt durch Auswir-

kungen von Klimaveränderungen ihre Her-

kunftsorte verlassen mussten bzw. ver-

lassen werden müssen. Deutschland hat

in den letzten Jahren beim Thema Klima-

schutz eine politische Prioritätensetzung

vorgenommen, die auch international an-

erkannt wurde. Aufgrund seiner verfüg-

baren Kapazitäten in diesem Bereich hat

Deutschland eine wichtige und führende

Rolle übernommen. Alle Akteure, nicht

nur die Bundesregierung, sondern auch

Nichtregierungsorganisationen und die

Wissenschaft sind aufgerufen, diese Ver-

antwortung z. B. bei der Fluchtursachen-

bekämpfung verstärkt umzusetzen und

Lösungen zu entwerfen. ■

Mit seinem 600 Zelte zählenden Miniatur-
Flüchtlingslager macht der Künstler 
Hermann Josef Hack auf das Schicksal 
von Klimaflüchtlingen aufmerksam. 
Seine Mini-Zelte standen unter anderem 
schon auf dem Frankfurter Flughafen, 
vor dem Reichstag, dem Brandenburger Tor, 
in Dresden und in Leipzig.
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Andrea Kothen

■ Im Frühjahr 2010 – gut ein Jahr

nach Ankunft des ersten Flugzeugs

– kamen die letzten von 2.500 aus Syrien

und Jordanien ausgeflogenen Irakflücht-

linge in Deutschland an. Damit endet

vorerst eine Aufnahmeaktion, die Ende

2008 von Bund und Ländern beschlos-

sen worden war. 

In Deutschland erhielten die Aufgenom-

menen zunächst eine dreijährige Auf-

enthaltserlaubnis mit dauerhafter Aufent-

haltsperspektive und weit gehenden sozi-

alen Rechten. Die Bedingungen für einen

gelungenen Start ins neue Leben wa-

ren vielfach da. Trotz der klaren Rechts-

lage war aber leider auch festzustellen,

dass beispielsweise die Krankenversor-

gung oft nur schleppend in Gang kam,

insbesondere Transport und Erstunter-

bringung von Kranken zu wünschen übrig

ließen und Flüchtlinge trotz Anspruchs auf

Mietkostenübernahme vielerorts in Sam-

melunterkünften leben mussten. Auch

die Verteilung der Flüchtlinge im Bundes-

gebiet war problematisch: Wurden an-

fangs die Wünsche und Beziehungen in

Deutschland weitgehend berücksichtigt,

so kam später immer härter der »König-

steiner Schlüssel« zum Tragen, der für

eine Quotierung und Verteilung auf die

Bundesländer sorgt – mit teils schwer er-

träglichen Folgen für die Betroffenen. So

wurde einer traumatisierten alleinstehen-

den Frau ein Wohnheimplatz in einer länd-

lichen Region zugewiesen – ohne Bera-

tungsangebot, abseits einer städtischen

Infrastruktur, weit weg von Verwandten

oder irakischen Landsleuten.

Alle Aufgenommenen waren zuvor von

UNHCR als besonders schutzbedürftige

Flüchtlinge eingestuft und für eine Neuan-

siedlung vorgeschlagen worden. Die letzt-

endliche Auswahl der aufzunehmenden

Personen traf – entsprechend den Vorga-

ben der Bundesregierung – das deutsche

Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF). Erfreulicherweise beschränk-

te sich die Aufnahme entgegen ursprüng-

lichen Plänen nicht ausschließlich auf

Christen. Rund 70 % der Aufgenomme-

nen sind schutzbedürftige Minderheiten-

angehörige (vor allem Christen, aber auch

Mandäer und Yeziden). 5 % sind alleinste-

hende Frauen mit Kindern und weitere 

5 % behandlungsbedürftige Kranke. 35 %

sind unter 16 Jahren alt, und knapp 70 %

der Familien haben bereits Verwandte 

in Deutschland. Die zweifelhafteste Vor-

bedingung des Bundes war die »Inte-

grationsfähigkeit« der Betroffenen. Diese

wurde schlicht an ein höheres Bildungs-

niveau geknüpft, was zur schonungslosen

Abweisung von Menschen trotz offenkun-

dig bestehenden Schutzbedarfs führte.

Für diejenigen, die aufgenommen wur-

den, bedeutete die Aufnahme zweifellos

ihre Rettung aus einer perspektivlosen

Situation. Die Aufnahmeaktion war des-

halb generell ein richtiger Schritt hin zu

einer kontinuierlichen Neuansiedlungs-

politik. 

EUROPA KANN MEHR TUN

Wenn weiter nichts geschieht, bleibt die

Aufnahmeaktion ein Tropfen auf den hei-

ßen Stein. Noch immer leben in der Regi-

on Menschen, die dringend auf Schutz im

Ausland angewiesen sind. Die Zahl der

irakischen Flüchtlinge wird aktuell auf ca.

1,1 Million in Syrien und 600.000 in Jor-

danien geschätzt. Unter ihnen sind zahl-

reiche alleinstehende Frauen, Kinder und

kranke Menschen, die kaum ihr Über-

leben sichern können. Etwa 60.000 in

Syrien lebende Flüchtlinge sind als Ange-

hörige ethnischer und religiöser Minder-

heiten besonders bedroht. Auch in der

Türkei sind hunderttausende irakische

Flüchtlinge gestrandet. 

In diesen Staaten – aber nicht nur dort –

muss Europa mit der weiteren Aufnahme

von Flüchtlingen helfen. Der Vorschlag

der EU-Kommission »zur Einrichtung ei-

nes gemeinsamen Neuansiedlungspro-

gramms der EU« vom 2. September 2009

sieht vor, dass sich mehr EU-Staaten (der-

zeit sind es zehn) dauerhaft beteiligen.

Wichtigster Gesichtspunkt eines solchen

Resettlementprogramms sei die Solida-

rität mit den Erstaufnahmestaaten. Da-

rüber hinaus verbindet die Kommission

30

Ein Anfang
Zur Aufnahme von 2.500 Irakflüchtlingen in Deutschland

Irakische Familien werden 
von UNHCR in Damaskus 
für Nahrungsmittelhilfen 

registriert. 
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damit langfristig »strategische« Ziele und

die Einbindung in die Außenpolitik der EU. 

Das EU-Konzept sieht vor, dass eine

Sachverständigengruppe jährlich gemein-

same Prioritäten für die aufzunehmenden

Personengruppen festlegt. Es fehlt ein

Hinweis darauf, dass die Schutzbedürftig-

keit der Flüchtlinge Vorrang vor allen an-

deren Kriterien haben muss. Zu befürch-

ten ist auch, dass die Aufnahme von

Flüchtlingen aus den Erstaufnahmestaa-

ten abhängig gemacht wird von einer Mit-

wirkung bei der Abwehr von in Europa un-

erwünschten Flüchtlingen. 

Verbindlich ist das geplante EU-Programm

für die Mitgliedstaaten nicht. Wer aber EU-

Zuschüsse zu den Kosten der Aufnahme

erhalten will, soll künftig an die Vorgaben

der EU gebunden sein. Die gleichzeitig

geänderte Richtlinie zum Europäischen

Flüchtlingsfonds (EFF) sieht 4.000 Euro

Zuschuss an den Mitgliedstaat für jeden

im EU-Rahmen aufgenommenen Flücht-

ling vor.

UNHCR hat den EU-Vorschlag grundsätz-

lich begrüßt und unter anderem die Er-

wartung geäußert, dass die Aufnahme

der »besonders verletzlichen Personen-

gruppen« als Priorität dauerhaft festge-

schrieben wird. Die Reaktionen aus dem

deutschen Regierungslager sind bisher

verhalten. Die Argumente der Bundesre-

gierung, man hätte lieber die Flexibilität

eines nationalen Ad-hoc-Programms, da

die Interessen der EU-Staaten unter-

schiedlich seien und man akut besser in

Notlagen helfen könne, überzeugen je-

doch nicht. Schließlich sollen verschiede-

ne Prioritäten in einem gemeinsamen

Prozess vereinbart werden. Was die Not-

hilfe angeht, ist festzustellen, dass Re-

settlement gerade nicht für akute Krisen-

situationen geschaffen wurde (dafür gibt

es andere politische Instrumente), son-

dern just für solche »langanhaltenden

Flüchtlingssituationen«, in denen die Be-

troffenen über Jahre weder vor noch zu-

rück können.

DIE ZIVILGESELLSCHAFT SAGT JA

Mit dem EU-Programm könnte tatsächlich

ein Anstieg der Flüchtlingsaufnahme in

Europa einhergehen – ob dieser Anstieg

jedoch die Schwelle eines rein symboli-

schen Engagements übersteigt, ob er gar

als Feigenblatt für die flüchtlingsfeindli-

che Grenzpolitik der EU missbraucht wird,

ob er sinnwidrig gegengerechnet wird ge-

gen die Zahl der spontan nach Deutsch-

land kommenden Asylsuchenden: All dies

muss kritisch beobachtet und kommen-

tiert werden. Unkritischen Beifall wird es

von menschenrechtlich geerdeten Organi-

sationen wie PRO ASYL nicht geben.

In Deutschland stehen tausende Men-

schen hinter unserer Forderung nach ei-

ner Flüchtlingsaufnahme. Initiativen in

fast 50 deutschen Städten treten mit der

Save-me-Kampagne gemeinsam dafür

ein. Bislang 19 Städte- und Gemeinderä-

te haben bekundet, Flüchtlinge in der

Kommune aufnehmen zu wollen. Höhe-

punkt der Save -me -Aktivitäten war die

Präsentation von 5.000 Rettungsringen

auf dem Berliner Hauptbahnhof zum Tag

des Flüchtlings 2009. Informationen zur

Kampagne und alle lokal verankerten

Save-me-Kampagnen sind im Internet zu

finden unter www.save-me-kampagne.de. 

Im Februar 2010 hat PRO ASYL die 

E -Mail -Aktion »Verantwortung überneh-

men – Flüchtlinge aufnehmen« gestartet,

mit der Bundesinnenminister Thomas de

Maizière aufgefordert wird, mehr Irak-

flüchtlinge aus der Krisenregion in Syrien,

Jordanien und der Türkei zu holen und 

dafür zu sorgen, dass Deutschland sich

am UN-Resettlementprogramm mit der

jährlichen Aufnahme einer substanziel-

len Zahl von Flüchtlingen beteiligt. Jetzt

ist der Zeitpunkt da, an dem Deutschland

seinen Teil dieser Verantwortung für den

internationalen Flüchtlingsschutz über-

nehmen muss. ■

SAVE ME ON TOUR

PRO ASYL hat die »Machmalauter«-Tour der Toten

Hosen begleitet. Die Band unterstützt die Arbeit

von PRO ASYL und die Kampagne »Stoppt das

Sterben«. Es war bereits die dritte gemeinsam

bestrittene Tour, aber noch nie wurden so viele

Konzerte absolviert wie dieses Mal. Bei fast 30

Konzerten der Toten Hosen in Deutschland war

PRO ASYL mit Info-Ständen zur Save-me-Kam-

pagne vor Ort. Auf den Konzerten standen auch

aktive Save me-Unterstützerinnen und Unterstüt-

zer aus den jeweiligen Städten Frage und Antwort

und informierten Interessierte direkt über Mög-

lichkeiten zu Engagement und Teilnahme: wie

man lokale Save-me-Aktionen unterstützen kann

oder wie man selbst eine neue Gruppe ins Leben

ruft. »Was wir auf Tour erlebt haben, hat uns über-

wältigt – nicht nur zahlenmäßig, sondern auch

aufgrund des wirklichen Interesses der Fans an

unserer Arbeit«, berichtet Nicole Viusa, die für

PRO ASYL dabei war.
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■ Nadiye S.* ist eine von 2.500
irakischen Flüchtlingen aus 

Syrien bzw. Jordanien, die auf Beschluss
der Bundesregierung nach Deutschland 
eingereist sind und hier bleiben dürfen. 
Im Januar 2010 konnte sie ihre in
Deutschland eingebürgerte Schwester 
in die Arme schließen.

Frau S., können Sie uns etwas über Ihre
Lebenssituation in Damaskus erzählen?

Zunächst war es sehr schwierig, über-

haupt durchzukommen. Ich habe Unter-

stützung von UNHCR erhalten, Geld für

Lebensmittel. Meine Schwester schickte

manchmal Geld, sie hat selbst Schulden

dafür gemacht, kurz hatte ich sogar Ar-

beit, aber manchmal hatte ich einfach gar

nichts, und wusste nicht, was ich essen

sollte. Einmal bin ich sehr krank gewor-

den, lag im Bett, und konnte meine Le-

bensmittelbeihilfe nicht abholen. Als ich

einige Zeit später beim UN-Büro war,

unterstellte die syrische Mitarbeiterin mir,

nach Bagdad gereist zu sein. Da war der

monatliche Zuschuss verloren. Das war

schlimm. 

Wie ergeht es den anderen Flüchtlingen
dort?

Ich kenne viele Leute dort, die nicht wis-

sen, wie sie überleben sollen. Sie haben

alles ausgegeben, was sie aus dem Irak

mitgebracht haben, alle Reserven sind

weg. Sie brauchen finanzielle Unterstüt-

zung. Manche brauchen dringend medizi-

nische Hilfe, aber sie erhalten sie nicht.

Ich denke, die Menschen dort müssen

auch wie Menschen behandelt werden,

aber oft gibt es keine Hilfe. Es gibt Men-

schen, die sterben dort wirklich. 

Eine Bekannte von mir ist Mitte dreißig,

sie lebte in Bagdad. Ihr Mann, ein Pilot,

wurde vor ihren Augen erschossen. In

Syrien arbeitete sie als Freiwillige für die

UN. Dafür bekam sie ein bisschen Geld,

250 Dollar, einmalig. Nun leidet sie an

Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie kann nir-

gendwohin und sie ist sehr allein. Ich

konnte ihr ein paar Sachen geben, eine

Jacke, eine Tütensuppe, so etwas, denn

ich konnte ja nur das Allernötigste nach

Deutschland mitnehmen.

Wie steht es um die Sicherheit?

Als alleinstehende irakische Frau lebt

man in großer Unsicherheit und Angst,

ständig wird man bedroht und angefein-

det. Ich hatte immerhin eine kleine Woh-

nung. Dass man eine Wohnung hat, ist

sehr wichtig. Trotzdem: Zweimal wurde

ich überfallen, sogar in der Wohnung. 

Ich bin mit dem Leben davongekommen.

Eine Zeitlang floh ich zu einer irakischen

Familie, dann konnte ich in einer anderen

Gegend von Damaskus unterkommen.

Nur um mein Leben zu schützen. 

Die Menschen wollen uns nicht da ha-

ben. Es gibt eine Menge Anfeindungen

und Hass. Man versucht, unauffällig zu

bleiben. Einmal habe ich Zahnschmer-

zen vorgetäuscht, damit ich meinen iraki-

schen Akzent nicht verrate. Als ich einmal

zum UN-Büro fuhr, beschimpfte mich der

Fahrer und fragte, was ich in Syrien zu su-

chen hätte. 

Was haben Sie ihm geantwortet?

Ich sagte, wir verließen unser Zuhause

nicht freiwillig. Ich sagte, möge Gott Sie

schützen und verhüten, dass hier Krieg

und Morden ausbrechen wie bei uns. Da

hat er dann nichts mehr gesagt. 

Und die Behörden? 

Wir Iraker haben keine Rechte in Syrien,

wir gelten dort nichts. Wir können verge-

waltigt, beraubt oder ermordet werden,

kein Mensch fragt danach. Nach dem

Überfall habe ich eine Anzeige bei der

Polizei gemacht, aber das führte zu nichts.

Manche behandeln uns wie Hunde, sogar

bei den Behörden. Es herrscht eine Men-

ge Willkür. Alle drei Monate muss man

sein Aufenthaltspapier verlängern las-

sen. Dafür muss man einen Mietvertrag

vorlegen. Und oft muss man Schmiergeld

zahlen. Oder noch Schlimmeres tun. Vor

den Behörden steht man nackt da. 

»Wir gelten nichts in Syrien«
Erfahrungen einer in Deutschland aufgenommenen Irakerin

Nahrungsmittelhilfe 
in Damaskus
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Eine Bekannte von mir, Zine, sie hat zwei

Kinder und ihr Mann ist verschwunden,

sie hat gar nichts. Sie bettelte um ein

Zimmer oder einen Platz zum Bleiben. Die

syrische Behördenmitarbeiterin aber be-

schimpfte sie als Lügnerin: Ganz ohne

Geld könne sie doch überhaupt nicht

sein, sie sei eine Nutte. Wenn ich aus

dem Fenster auf die Straße gesehen

habe, sah ich das: Viele Frauen arbeiten

als Prostituierte. Sie haben kein Geld und

sie sind verzweifelt. Die Behörden benut-

zen das: Sie behaupten dann, alle iraki-

schen Frauen seien Prostituierte. Zine

bekam nichts. Wenn man sie ansieht, bei

allem Respekt, sie sieht schlimm aus, sie

ist schmutzig, wirklich wie eine Bettlerin.

Nach einiger Zeit erhielt sie ein bisschen

Geld von der UN, aber nur einmal. 

Worauf hoffen die Menschen dort, 
was ist ihre Perspektive?

Viele wollen unbedingt weg, in irgendein

anderes Land, egal wohin, nur um ihre

Kinder zu beschützen, um ihnen ein Leben

in Sicherheit zu geben. Warum jemand

ausreisen darf, und der nächste nicht,

das wissen wir nicht. Viele einheimi-

sche UN-Mitarbeiter behandeln uns sehr

schlecht, nicht alle natürlich, manche

sind auch in Ordnung, aber sie können

nichts für uns tun. Die Entscheidungen

treffen die ausländischen UN-Mitarbeiter.

Ich kenne einen Mann, der lebt in Syrien

mit seinem 19- jährigen Sohn. Seine Frau

und zwei Töchter wurden in Schweden als

Flüchtlinge anerkannt. Nun haben sie ihm

die Ausreise nach Deutschland – und nur

nach Deutschland – erlaubt, nicht aber

seinem Sohn. Niemand dort weiß, warum

der Sohn nicht mitdarf. Wenn man das

hört, findet man keine Worte dafür. Aber

auch das gibt es: Manche Leute dürfen

ausreisen, und sie bringen es nicht übers

Herz, ihre erwachsenen Kinder oder ihre

alten Eltern zurückzulassen. 

Eine andere Bekannte hat drei erwach-

sene Kinder in Schweden. Ihr Mann ist

vor anderthalb Jahren in Syrien gestor-

ben und nun ist sie dort allein. Sie ist

eine sehr nette Frau und sie ist schon 

alt. Alles, was sie besaß, wurde ihr bei

einem Einbruch gestohlen. Sie war gar

nicht arm, sie war wohlhabend, aber alt

und allein. Sie bat darum, zu ihren Kin-

dern nach Schweden gehen zu dürfen.

Das wurde abgelehnt. Mittlerweile haben

sie ihr die Erlaubnis gegeben, in die USA

zu gehen. Dort hat sie niemanden, sie

kann auch kein Englisch. Aber wenn man

»nein« sagt, gibt es keine zweite Chance.

Es gibt nur das eine Angebot. Ich sag-

te zu ihr: »Du kannst in Syrien bleiben

und hier verfaulen, und es interessiert

niemanden. Wenn du in die USA gehst,

dann kannst du in einem oder zwei Jah-

ren vielleicht deine Kinder besuchen.«

Jetzt macht sie das Aufnahmeverfahren

für die USA.

Was erwarten Sie von den anderen 
Staaten in der Welt? 

Sie müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen.

Die reichen Staaten müssen unbedingt

helfen. Klar, es sind sehr viele Flüchtlinge

da unten. Aber es gibt Menschen dort,

die brauchen dringend Hilfe. Vor allem

Frauen. Wichtig wäre es, die Frauen her-

auszuholen: alleinstehende Frauen, ge-

schiedene Frauen, verwitwete Frauen. Sie

haben es dort am schwersten. 

Was dachten Sie, als Ihr Flugzeug 
in Hannover landete?

Ich konnte es bis zum Schluss nicht glau-

ben, dass ich nach Deutschland darf. Für

mich war das ein Wunder. Meiner Schwe-

ster ging es ebenso. Morgens sieht sie

mich an und sagt »Ich glaube nicht, dass

du wirklich hier bist.« Ich bin sehr dank-

bar und ich weiß, dass ich viel Glück ge-

habt habe. Ich bezeichne mich jetzt als

eine Überlebende. ■

* Name zum Schutz der Betroffenen geändert
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Dirk Morlok

HÖHERE ASYLANTRAGSZAHLEN

■ Im Jahr 2009 wurden laut Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge

27.649 Asylerstanträge in Deutschland

gestellt. Damit stiegen die Asylgesuche

im Vergleich zum Vorjahr (mit 22.085

Asylanträgen) um 25,2 % an. Da die Asyl-

antragszahlen während der letzten zehn

Jahre insgesamt allerdings um 65 % zu-

rückgingen, liegt die Antragszahl 2009

trotz des Anstiegs immer noch wenig

über dem historischen Tiefstand.

Als Ursache für die Zunahme der Asylan-

träge im Jahr 2009 kann vor allem die

dramatische Situation in den Herkunfts-

ländern gesehen werden. 

Unter den Hauptherkunftsstaaten be-

finden sich hauptsächlich Kriegsgebie-

te und Krisenregionen: der Irak, Afghanis-

tan, die Türkei, das Kosovo und der Iran.

Signifikant nahm die Zahl der afghani-

schen Asylantragsteller zu, nämlich um

413,7 %. Diese Vervierfachung ist auf die

verschlechterte Sicherheitslage in Afgha-

nistan zurückzuführen. Laut Angaben der

UN kamen 2009 die meisten Zivilisten

seit dem Sturz des Talibanregimes ums

Leben. 

Die größte Gruppe von Asylsuchenden

waren auch in diesem Jahr mit Abstand

Irakerinnen und Iraker. Mit 6.583 ist aller-

dings auch diese Zahl – verglichen mit

der Situation in der Herkunftsregion – ge-

ring. Schätzungen gehen davon aus, dass

sich allein ca. 1,1 Million irakische Flücht-

linge in Syrien und rund 600.000 in Jor-

danien aufhalten.

SINKENDE ANERKENNUNGS-
QUOTEN

■ Wenn man Asylfolgeanträge einbe-

zieht, hat das Bundesamt 2009

genau 28.816 Entscheidungen getrof-

fen. Davon erhielten 8.115 Menschen

den Flüchtlingsstatus (Asylberechtigung

gemäß Art. 16a GG und Abschiebungs-

schutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG). Die

Chancen, in Deutschland Schutz zu erhal-

ten, sanken damit im Vergleich zu 2008

deutlich. Bekamen im Vorjahr noch 35 %

der Antragsteller asylrechtlichen Schutz,

betrug die Quote 2009 28,2 %. Gemes-

sen an der Situation in den Herkunftslän-

dern der Flüchtlinge ist dies eine in kei-

nerlei Hinsicht nachvollziehbare Entwick-

lung. Im Irak, in Afghanistan und in den

anderen Hauptherkunftsländern bleibt die

Sicherheitslage nach wie vor prekär. 

Leicht angestiegen ist die Gewährung 

von subsidiärem Schutz (Abschiebungs-

verbote zum Beispiel wegen Gefahr für

Leib und Leben). Im Jahr 2008 wurden

bei 562 (2,7 %) Asylanträgen Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder

7 festgestellt, im Jahr 2009 bei 1.611

Personen. Dies entspricht einer Quote

von 5,6 %. 

Insgesamt ist jedoch die Schutzquote

(Asylberechtigungen, Flüchtlingsstatus

und subsidiärer Schutz) mit 33,8 % im

Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 % 

zurückgegangen. Das Bundesamt setzte

diesen Negativtrend in den ersten zwei

Monaten des Jahres 2010 drastisch fort:

Obwohl die Hauptherkunftsländer weiter-

hin Krisenstaaten wie Irak, Afghanistan

und Iran waren, wurde nur noch rund 25 %

der Asylantragstellerinnen und Asylantrag-

steller Schutz gewährt. 

HOHE ZAHL VON WIDERRUFEN
GEGEN IRAKISCHE FLÜCHTLINGE

■ Stark angestiegen ist die Zahl der

Fälle, in denen das Bundesamt

entschied, dass irakischen Flüchtlingen

der Schutzstatus mittels eines Wider-

rufs entzogen werden sollte. In über 60 %

(2.300 Mal) führte eine entsprechende

Prüfung von erfolgten Irak -Anerkennun-

gen tatsächlich zum Widerruf. Zum Ver-

gleich: Im Jahr 2008 wurde der Status in

weniger als 7 % der geprüften Fälle wider-

rufen.

Das Bundesamt gibt an, es handele sich

überwiegend um Personen, die unbekannt

verzogen seien. Es wird unterstellt, dass

in solchen Fällen kein Schutz mehr be-

nötigt würde. Dies ist ein Widerruf auf

Zahlen und Fakten 2009

ASYLERSTANTRÄGE IN DEUTSCHLAND 2009
INSGESAMT 27.649
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Asylverfahrens

33 % (9.129)

Einleitung des

Dublinverfahrens
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Verdacht. Ob die betroffenen Flüchtlinge

tatsächlich nicht mehr gefährdet sind,

wurde nicht überprüft. 

Ebenfalls im Visier des Bundesamts stan-

den – wie bereits 2008 – Flüchtlinge aus

der Türkei. Mehr als 5.500 Mal wurde 

der Schutzstatus überprüft und in fast 

26 % der Fälle auch tatsächlich entzogen.

Noch im Vorjahr waren in den meisten Fäl-

len Klagen gegen Widerrufe erfolgreich,

da die Verwaltungsgerichte feststellten,

dass trotz der Reformprozesse weiterhin

Verfolgungsgefahr drohte. Da Folter und

Willkürhandlungen bei Polizei, Soldaten

und Sicherheitsbeamten immer noch vor-

kommen, ist die hohe Zahl von Widerrufs-

verfahren 2009 nicht nachvollziehbar.

Insgesamt wurden 2009 fast 4.800 Asyl-

und Flüchtlingsanerkennungen zurückge-

nommen. 

ERNEUTER ANSTIEG  
DER DUBLINVERFAHREN

■ Etwa ein Drittel aller Asylanträ-

ge sind sogenannte Dublin-Fälle.

In diesen Fällen versucht das Bundesamt

über die Europäische Zuständigkeitsrege-

lung für Asylverfahren einen anderen EU-

Staat zur Durchführung des Asylverfah-

rens zu verpflichten. In 9.129 Fällen stell-

te Deutschland Übernahmeersuchen an

andere EU-Staaten.

Das Gros der betroffenen Flüchtlinge, vor

allem aus Irak und Afghanistan, sollte

nach Griechenland überstellt werden. Die

Zahl der Übernahmeersuchen Deutsch-

lands an Griechenland hat sich mit 2.288

im Vergleich zu 2008 fast verdreifacht. 

Überstellungen nach Griechenland bedeu-

ten, wie PRO ASYL und andere Menschen-

rechtsorganisationen in Berichten nach-

gewiesen haben, dass die Betroffenen in

die Obdachlosigkeit und die Rechtlosig-

keit eines faktisch nicht vorhandenen

Asylsystems geschickt werden. Obwohl

das Bundesverfassungsgericht im letz-

ten Jahr Dublin-Überstellungen nach Grie-

chenland in einer ganzen Reihe von Eil-

entscheidungen vorläufig ausgesetzt hat,

blieben Bundesamt und Bundesinnenmi-

nisterium bei ihrer Linie und versuchten

weiter, Abschiebungen in Richtung Grie-

chenland durchzusetzen – so weit zum

Respekt der Behörden vor Karlsruhe. 

Aus Sicht der Verantwortlichen »profitiert«

Deutschland mittlerweile erheblich vom

Dublin-System. Umgeben von EU-Nach-

barn ist Deutschland immer seltener

Ersteinreisestaat für Flüchtlinge. Reist

ein Flüchtling über einen anderen EU-

Staat ein, ist dieser in der Regel für die

Durchführung des Verfahrens zuständig.

Der Übernahme von 1.514 Asylsuchen-

den aus anderen EU-Staaten steht die

Überstellung doppelt so vieler Asylsu-

chender gegenüber: 3.027 Menschen

hat Deutschland im Jahr 2009 in den 

zuständigen Dublin-Staat abgeschoben.

Hauptbetroffene der Dublin-Überstellun-

gen waren irakische Flüchtlinge (546) so-

wie Flüchtlinge aus der Russischen Föde-

ration (333). Dass bei 9.000 Überstel-

lungsersuchen nur 3.000 tatsächliche

Überstellungen erfolgten, zeigt, dass

Deutschland einen enormen Druck auf

andere Mitgliedstaaten ausübt, die Asyl-

suchenden zu übernehmen. Auch wenn

humanitäre Gründe gegen eine Abschie-

bung sprechen oder der andere Mitglied-

staat überfordert ist, wird der Druck mit

Übernahmeersuchen aufrecht erhalten.

EU-Randstaaten werden mit der Flücht-

lingsaufnahme weitgehend allein gelas-

sen. Eine faire, solidarische und humane

europäische Flüchtlingsaufnahme sieht

anders aus.

ABSCHOTTUNG MIT SYSTEM

■ Im Jahr 2009 wurden über 13.000

Menschen von der Bundespolizei

an der Einreise nach Deutschland gehin-

dert bzw. unmittelbar nach der Einreise

zurückgeschoben. Gleichzeitig gab es

über 7.800 Abschiebungen. Immer häufi-

ger finden Abschiebungen zusammen mit

anderen europäischen Staaten und unter

Beteiligung der EU-Grenzagentur FRON-

TEX statt. Diese Charterabschiebungen

erfolgen mit einem massiven Polizeiaufge-

bot, oft unter Ausschluss der Öffentlich-

keit. Damit gibt es keinerlei unabhängi-

ge Informationen über etwaige Menschen-

rechtsverletzungen.

Alles in allem fällt die Asylbilanz 2009

überwiegend negativ aus: Einer zwar im

EU-Vergleich relativ ansehnlichen Schutz-

quote steht das stete Bemühen gegen-

über, anerkannten Flüchtlingen durch Wi-

derrufsentscheidungen den Boden unter

den Füßen wegzuziehen und sich Schutz-

suchender durch Abschiebungen zu ent-

ledigen, etwa indem man im Rahmen 

des Dublin-Systems in die EU-Randstaa-

ten abschiebt. ■

DUBLIN-ÜBERSTELLUNGEN: DEUTSCHLAND ./. ANDERE EU-STAATEN
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Marei Pelzer 

■ Die Familie von Issam M.* stammt
aus Eritrea. Weil ihr politische Ver-

folgung drohte, musste sie in den Sudan
fliehen. Issam wuchs als Flüchtlingskind
ohne jede Chance auf Rückkehr in die Hei-
mat seiner Eltern, ohne wirklichen Schutz
und ohne Perspektive in einem Flücht-
lingslager auf. Der erwachsen geworde-
ne Issam verließ das Lager und machte
sich auf den langen Weg nach Europa.
Seine Flucht führte ihn über die Türkei
durch Griechenland und schließlich nach
Deutschland. Karlsruhe ist nun der Ort, an
dem über sein weiteres Schicksal ent-
schieden wird. 

HÜTER DER VERFASSUNG – 
HÜTER DES ASYLRECHTS?

Am 9. Dezember 2009 hat das Bundes-

verfassungsgericht die Abschiebung von

Issam nach Griechenland vorläufig aus-

gesetzt. Der Entscheidung waren in den

Wochen zuvor bereits sechs ähnliche Be-

schlüsse vorangegangen. Eine endgültige

Grundsatzentscheidung soll im Laufe des

Jahres 2010 gefällt werden. Notwendig

war der Gang nach Karlsruhe geworden,

nachdem das Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge Issams Asylantrag mit der

Begründung abgelehnt hatte, Griechen-

land sei zuständig. Am eigenen Leib hat-

te Issam bereits erfahren, was es heißt,

in Griechenland als Asylsuchender zu le-

ben. Er hatte dort versucht, Asyl zu erhal-

ten. Doch sein Antrag wurde einfach ab-

gelehnt mit der Aufforderung, das Land

innerhalb eines Monats zu verlassen. 

Eine wirkliche Prüfung seiner Fluchtge-

schichte hat allerdings nie stattgefunden.

Müsste Issam zurück nach Griechenland,

wäre es so gut wie ausgeschlossen,

dass er jemals als Flüchtling anerkannt

würde. Damit wäre er aber auch nicht 

vor einer Abschiebung nach Eritrea oder

einen anderen Staat außerhalb der EU

sicher. Mit Flüchtlingsschutz, wie es die

Genfer Flüchtlingskonvention vorschreibt,

hat das griechische System nichts zu tun. 

Die Flüchtlinge landen in der Obdachlosig-

keit, selbst Kinder. Sie werden den Gefah-

ren, die ein Leben auf der Straße mit sich

bringt, preisgegeben. Issam müsste das

Leben eines Rechtlosen führen – dabei

steht ihm nach dem Europäischen Asyl-

recht ein Status als Flüchtling zu und

auch ein Mindestmaß an sozialer Unter-

stützung.

INNENBEHÖRDE BLEIBT HART

Die Situation von Issam ist kein Einzel-

fall. Im Jahr 2009 hat Deutschland in

2.288 Fällen ein Ersuchen an Griechen-

land gerichtet, den Flüchtling »zu über-

nehmen«. Das Bundesinnenministerium

sah sich durch die Beschlüsse des Bun-

desverfassungsgerichts nicht veranlasst,

Abschiebungen nach Griechenland bis

zur endgültigen Karlsruher Entscheidung

zu stoppen. Im Gegenteil: Die Abschie-

bungen nahmen sogar noch zu. 

Nach dem Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts wurde von Oktober bis

Ende 2009 in 721 Fällen ein Übernahme-

ersuchen an Griechenland gestellt. Das

Bundesinnenministerium rief die Länder

offiziell dazu auf, trotz der Beschlüsse

des Bundesverfassungsgerichts weiter-

hin Dublin-Überstellungen nach Griechen-

land vorzunehmen. 200 Überstellungen

wurden 2009 vollzogen. 

Immerhin wird bei besonders schutz-

bedürftigen Flüchtlingen, die zum Beispiel

traumatisiert, minderjährig oder schwan-

ger sind, nach einer Anweisung des Innen-

ministers im Einzelfall von einer Überstel-

lung nach Griechenland abgesehen. 

Als alleinstehender junger Mann hat Is-

sam jedoch nach diesen Kriterien keine

Chance, vor der Abschiebung nach Grie-

chenland bewahrt zu werden. Ihm und

vielen anderen bleibt nur noch der Rechts-

weg. In Hunderten Fällen mussten 2009

Flüchtlinge vors Gericht ziehen, um die

drohende Abschiebung nach Griechen-

land zumindest vorläufig zu verhindern.

Durch funktionierende Beratungsstruktu-

ren für Flüchtlinge und das Engagement

der Rechtsanwälte konnte vielen Betrof-

fenen geholfen werden. 

ENTRECHTUNG MIT SYSTEM

Dabei werden die Bedingungen, unter de-

nen Flüchtlinge im Dublin-Verfahren um

ihr Recht kämpfen, immer härter. So kön-

nen seit 2007 Asylsuchende von Geset-

zes wegen keinen Eilantrag mehr gegen

eine drohende Überstellung in den zu-

ständigen Dublin-Staat stellen. Die Folge

ist, dass die Betroffenen zum Beispiel

nach Griechenland überstellt werden, ob-

wohl gerichtlich noch gar nicht entschie-

den ist, ob Deutschland das Asylverfah-

ren nicht doch durchführen muss. Rein

theoretisch müssten die Betroffenen von

dort aus ihre Klagen auf Durchführung

des Asylverfahrens in Deutschland weiter-

treiben. Klar ist, dass das nicht funktio-

nieren kann. Wie soll ein Flüchtling ohne

festen Wohnsitz Kontakt zum Rechtsan-

walt halten können? Wer in Griechenland

gestrandet ist, hat wahrlich andere Sor-

gen.

Endlich angekommen? 
Dublin-Überstellungen nach Griechenland 
auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand
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Mit immer neuen Tricks versucht das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

es den Betroffenen unmöglich zu machen,

sich gegen drohende Abschiebungen zu

wehren. Ein neuer Einfall des Amtes: Eine

Anhörung des Asylsuchenden wird nicht

mehr durchgeführt, wenn aufgrund be-

stimmter Umstände klar ist, dass eine

Überstellung in einen anderen EU-Staat

erfolgen soll. Damit nimmt man Flüchtlin-

gen das Recht, ihre Sicht der Dinge dar-

zustellen. So kommen humanitäre Grün-

de, die für einen Verbleib in Deutschland

sprechen könnten, erst gar nicht mehr zur

Sprache. 

NACHT-UND-NEBEL-
ABSCHIEBUNGEN

Die Abschiebungen in den zuständigen

EU-Staat sind für die Betroffenen ein

äußerst belastendes Ereignis. Ohne Vor-

warnung werden sie oft frühmorgens 

aus den Betten geholt und zur Abschie-

bung abgeholt. Dass es nach Griechen-

land geht, erfahren sie erst in diesem

Moment. Ein Eilantrag vor Gericht ist in

einer solchen Situation kaum noch mög-

lich. Was ist der Grundsatz des effektiven

Rechtsschutzes unter diesen Umständen

noch wert? Das Verwaltungsgericht Han-

nover hat deswegen im Dezember 2009

entschieden, dass eine solch späte Zu-

stellung von Bescheiden durch das Bun-

desamt verfassungswidrig ist (VG Hanno-

ver, Beschluss vom 10. Dezember 2009,

Az.: 13 B 6047/09). Ob das Bundesamt

seine Praxis umstellen wird, muss sich

erst noch erweisen.

AUSSICHT

Das Dublinsystem steht für ein Abdrän-

gen der Verantwortung für Flüchtlinge an

die Randstaaten der EU, in denen über-

proportional mehr Flüchtlinge ankommen

als in anderen EU-Staaten. Da zählt es

auch nicht, wenn ein Staat wie Griechen-

land vor dem finanziellen Bankrott steht

und schon aus diesen Gründen nicht ab-

sehbar ist, wie sich künftig die Situation

von Flüchtlingen dort verbessern soll.

Falls das Bundesverfassungsgericht den

Überstellungen nach Griechenland keinen

Riegel vorschiebt, bleibt immer noch der

Weg zu den europäischen Gerichten: Der

Europäische Gerichtshof in Luxemburg

und der Menschenrechtsgerichtshof in

Straßburg werden dann in Zukunft zu ent-

scheiden haben, ob es mit dem euro-

päischen Flüchtlingsrecht und den Men-

schenrechten vereinbar ist, Asylsuchende

in ein Land wie Griechenland zu überstel-

len. ■

* Name zum Schutz der Betroffenen verändert
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■ Am Morgen des 4. November 2009

wurde Hiwa H. aus seiner Zelle in

der Abschiebungshafteinrichtung Eisen-

hüttenstadt geholt. Knapp neun Wochen

hatte der 27- jährige irakische Flüchtling

hier in Haft gesessen und auf eine Ent-

scheidung über seinen Asylantrag gewar-

tet, den er nach der Einreise aus Polen

gestellt hatte. Doch auch jetzt erhielt er

keine Nachricht zu seinem Verfahren. 

Eine Entscheidung über sein Asylgesuch

unterblieb vollständig. Stattdessen wur-

de er von Bundespolizisten zum Flughafen

eskortiert und in die Maschine nach

Athen gesetzt. Stunden später fand sich

Hiwa H. erneut in Haft, diesmal in der Ob-

hut griechischer Beamter. 

Nach einigen Tagen wurde er entlassen.

Nun stand er mutterseelenallein auf der

Straße – ohne ein Bett zum Schlafen,

ohne die notwendigsten Mittel zum Über-

leben, ohne eine Ahnung, wie es weiter-

gehen sollte.

INHAFTIERUNG VON FLÜCHT-
LINGEN – ALLTAG IN 
DEUTSCHLAND UND EUROPA

Schutzsuchende Flüchtlinge sollen in ihrer

Bewegungsfreiheit keinen unnötigen Be-

schränkungen unterworfen werden. Wenn

dies geschieht, sollen die Beschränkun-

gen auf ein Minimum reduziert werden

und nur so lange andauern,bis die Rechts-

stellung des Flüchtlings im Aufnahme-

land geklärt ist oder ein anderes Land ihn

aufnimmt. So steht es in Artikel 31 Ab-

satz 2 der Genfer Flüchtlingskonvention.

Das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR)

leitet daraus ab, dass auch Asylsuchen-

de, die illegal einreisen, nicht automatisch

oder nicht für unangemessen lange Zeit

inhaftiert werden sollten (Quelle: UNHCR-

Richtlinien über anwendbare Kriterien

und Standards betreffend die Haft von

Asylsuchenden).

Die Realität in Deutschland und Europa

ist eine andere. Asylsuchende wie Hiwa

H. werden heute in nahezu allen europäi-

schen Staaten massenhaft bei ihrer Ein-

reise inhaftiert, teils monatelang. Ursa-

che ist die sogenannte Asylzuständig-

keitsverordnung, die Verordnung Nr. 343/

2003 (EG), kurz »Dublin II -Verordnung« ge-

nannt. Die Verordnung regelt im Wesent-

lichen, dass ein Flüchtling sein Schutzbe-

gehren nur in einem einzigen EU -Mit-

gliedsstaat prüfen lassen kann, und dass

dafür im Regelfall der Staat der Erstein-

reise zuständig ist. Da aber Flüchtlinge

häufig innerhalb Europas weiterwandern,

werden nach der Dublin II -Verordnung so-

genannte Rücküberstellungen in den zu-

ständigen Staat notwendig. Diese werden

regelmäßig durchgesetzt, indem Asylsu-

chende bis zu ihrer Überstellung inhaf-

tiert werden. Verschärft wird das Problem

der Inhaftierung von Flüchtlingen dadurch,

dass einzelne EU-Staaten selbst solche

Schutzsuchenden, die gerade erst euro-

päischen Boden betreten haben, unter-

schiedslos ihrer Freiheit berauben. So

werden beispielsweise auf Malta, das

durch die hohe Zahl an ankommenden

Flüchtlingen der letzten Jahre schlicht

überfordert war, alle Neuankömmlinge für

bis zu 18 Monate interniert.

Im Ergebnis kommt es also gerade zu 

der automatischen Inhaftierung, die laut

UNHCR zu vermeiden ist. 

NACHBESSERUNGEN 
AUF EUROPÄISCHER EBENE

Die EU-Kommission hat auf die Proble-

me des Dublin II -Systems mit einem Vor-

schlag zur Überarbeitung der Verordnung

reagiert (Kommissionsdokument KOM

Asylsuchende hinter Gittern
Inhaftierungen im Dublin-Verfahren

38

Asylsuchende hinter Gittern
Inhaftierungen im Dublin-Verfahren

©
 w

w
w

.f
lic

kr
.c

o
m

/f
fm

b
ild

p
ro

je
kt



39

(2008) 820 endgültig vom 3. Dezember

2008). Danach soll u. a. der Grundsatz 

in die Verordnung aufgenommen werden,

dass niemand nur deshalb in Gewahrsam

genommen werden darf, weil er um inter-

nationalen Schutz nachsucht. Die Zahl

der Gründe für eine Ingewahrsamnahme

soll begrenzt werden, um willkürliche In-

haftierungen von Flüchtlingen zu verhin-

dern. Für Minderjährige soll es einen be-

sonderen Schutz geben. Und, wohl noch

wichtiger für die tatsächliche Vermeidung

von Haft: Sind in einem Mitgliedstaat –

wie derzeit in Griechenland – die Schutz-

systeme für Flüchtlinge überlastet, soll

es zukünftig möglich sein, Überstellungen

dorthin auszusetzen. Zudem soll die De-

finition für Familienangehörige weiter ge-

fasst werden. Dies erleichtert es Flücht-

lingen dann, ein Asylverfahren dort führen

zu können, wo bereits Verwandte von ih-

nen leben, auch wenn sie über andere

Staaten eingereist sind. Auch dies würde

helfen, die Zahl der Rücküberstellungen

zu reduzieren.

Im Sinne einer Vermeidung der unnötigen

Inhaftierung von Flüchtlingen sind diese

Vorschläge zu begrüßen. Offen ist aller-

dings derzeit noch, ob es gelingen wird,

die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen,

den Vorschlag der Kommission in euro-

päisches Recht umzusetzen.

ABSCHIEBUNGEN NACH 
GRIECHENLAND STOPPEN 

Der Jesuiten -Flüchtlingsdienst Deutsch-

land hat sich ebenso wie PRO ASYL und

weitere zahlreiche Nichtregierungsorgani-

sationen dafür ausgesprochen, in der ak-

tuellen Situation zumindest Überstellun-

gen nach Griechenland bis auf weiteres

auszusetzen. In diesem Sinne hat sich

der Jesuiten -Füchtlingsdienst schriftlich

an den neuen Bundesinnenminister ge-

wandt. In seiner Antwort vom 12.1.2010

weist Minister Thomas de Maizière zwar

zutreffend darauf hin, dass Deutschland

zwischen Januar und Oktober 2009 in

560 Fällen die Prüfung des Asylantrags

übernommen hat, weil die Antragsteller

besonders schutzbedürftig – also zum

Beispiel traumatisiert, minderjährig oder

schwanger – waren. Diese Angabe ent-

spricht einem Drittel aller Fälle mit Grie-

chenlandbezug. Unerwähnt lässt de Mai-

zière, dass in rund 800 anderen Fällen

keine freiwillige Übernahme erfolgte, son-

dern sich die Betroffenen vor Gericht 

oder durch Petitionen ihren Verbleib in

Deutschland erstreiten mussten oder sich

die Sache durch Fristablauf oder ähnli-

ches auf andere Weise erledigt hat. Im

Übrigen, so der Minister weiter, sehe man

sich nicht veranlasst, auf Überstellungen

vorläufig zu verzichten. Im Gegenteil: Mit

Hinweis auf einen »sprunghaften Anstieg

der unerlaubten Einreisen« in den vorheri-

gen Monaten teilt de Maizière mit, die

Bundespolizei sei gehalten, an ihrer bis-

herigen Praxis auch künftig festzuhalten.

Es wird also weiter nach Griechenland ab-

geschoben.

Die Zukunft von Hiwa H. liegt weiter im

Ungewissen. Zwar hatte er Glück im Un-

glück und fand mit Unterstützung von

PRO ASYL sowie dem Rechtshilfefonds

des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes Deutsch-

land noch während seiner Zeit in Eisen-

hüttenstadt einen engagierten Anwalt aus

Berlin. Der spürte ihn in Griechenland

wieder auf und hielt über Monate Kontakt

zu ihm per E -Mail. Mit einem Eilantrag

beim Verwaltungsgericht in Frankfurt/

Oder konnte der Rechtsanwalt schließlich

erreichen, dass die Bundesrepublik ver-

pflichtet wurde, Hiwa H. nach Deutsch-

land zurückzuholen. Auf Staatskosten.

Als einer von vielleicht vier oder fünf

Flüchtlingen der letzten Jahre, denen so

die offizielle Wiedereinreise in die Bun-

desrepublik ermöglicht wurde. Bei Redak-

tionsschluss war aber noch unklar, ob der

junge Iraker nun tatsächlich zurückkehren

wird, um hier zumindest die Entscheidung

über die Eröffnung eines Asylverfahrens

abzuwarten. Seit Wochen schweigt sein

Handy, auch der E -Mail Kontakt ist abge-

brochen. ■

¿ESPERANZA? – KINDERFLÜCHTLINGE IN MELILLA

■ Der Dokumentarfilm »¿Esperanza?« zeigt, wie sich das Leben der unbegleiteten

jungen Flüchtlinge in der spanischen Exklave Melilla verändert, wenn sie das 

18. Lebensjahr vollenden. Die »Esperanza«, zu deutsch »Hoffnung«, Schutz in Europa

zu finden und die

Möglichkeit ein Leben

in Würde und Sicher-

heit zu führen, wird 

zu einem Überlebens-

kampf auf der Straße.

Zu bestellen 
bei PRO ASYL. 

¿Esperanza?

33 Min.,

span. /dt. mit dt. UT,

12,00 € pro Ex.



Karl Kopp 

■ Die Europäische Union hat am In-

ternationalen Tag der Menschen-

rechte 2009 die Bauanleitung beschlos-

sen, mit der sie in den nächsten fünf Jah-

ren die Politikfelder Justiz und Inneres

gestalten will. Das sogenannte Stockhol-

mer Programm wird sehr konkret in den

Bereichen Flüchtlingsabwehr, Stärkung

der europäischen Grenzagentur FRONTEX

und Einbindung von Transitstaaten als Tür-

steher Europas. Völlig unbestimmt bleibt

es bei Fragen des Menschenrechtsschut-

zes an den Außengrenzen. Wie das »Euro-

pa des Asyls« oder der »gemeinsame

Schutzraum für Flüchtlinge« von Schutz-

suchenden überhaupt noch lebend er-

reicht werden kann, wird mit keiner Silbe

erwähnt. Völkerrechtswidrige Zurückwei-

sungen, willkürliche Inhaftierungen und

der Tod von Flüchtlingen sind jedoch trau-

rige Realität und Ausdruck einer völlig

enthemmten Abwehrpolitik Europas. Das

Stockholmer Programm knüpft nahtlos an

diese an.

TRAURIGE REALITÄT 

Die Menschenrechte und internationale

Flüchtlingsschutzstandards werden an

den EU-Außengrenzen täglich eklatant

verletzt. Schutzsuchende werden in Tran-

sitländer wie Libyen, die Türkei, Maureta-

nien und die Ukraine zurücktransportiert

– egal wie es dort um die Menschenrech-

te bestellt ist. Die Todesrate bei den Ein-

reiseversuchen an der Seegrenze nach

Europa ist unvermindert hoch. Über 500

Bootsflüchtlinge sind allein 2009 im

Kanal von Sizilien ums Leben gekommen.

Häufig schauen Mitgliedstaaten einfach

nur zu, wie Bootsflüchtlinge verzweifelt um

ihr nacktes Überleben kämpfen und strei-

ten sich derweil über Zuständigkeitsfra-

gen bei der Seenotrettung. Schiffscrews,

die Flüchtlinge aus dem Wasser fischen,

müssen befürchten, mit skandalösen Ver-

fahren wegen Beihilfe zur »illegalen Ein-

reise« überzogen zu werden.

MIT ALLEN MITTELN 
UND UM JEDEN PREIS

Entlang der europäischen Küsten und

Landgrenzen entstehen immer mehr Haft-

lager für die neuankommenden Flüchtlin-

ge. Potentiellen Schutzsuchenden auf der

anderen Seite des Meeres soll vermittelt

werden, dass an den europäischen Küs-

ten nur die Inhaftierung, der Rücktrans-

port oder der nasse Tod auf sie warten.

Asylsuchende, die es auf EU-Territorium

schaffen, sind zunehmend in der soge-

nannten Dublin-Falle gefangen. Der geo-

graphische Zufall und die Frage, welcher

Fluchtweg überhaupt noch offen ist, be-

stimmen, welches EU-Land für das Asyl-

verfahren zuständig ist.

ARBEITSTEILIGER 
VÖLKERRECHTSBRUCH

Die italienische Küstenwache bringt 

seit Anfang Mai 2009 Flüchtlingsschif-

fe bereits in internationalen Gewässern

auf und drängt sie nach Libyen zurück.

40

Europäische Wach- und 
Schließgemeinschaft

Aus: 2010 working programme and related aspects, Ilkka Laitinen, FRONTEX Executive Director 
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Bis Dezember 2009 wurden etwa 1.400

Menschen in libysche Haftlager zurückge-

schickt. Diesen Bootsflüchtlingen wurde

jegliche Hilfe und jeder Schutz verweigert.

Diese Aktionen verletzen internationales

Flüchtlingsrecht und die Menschenrech-

te, aber ein nennenswerter Aufschrei in

Europa oder gar Sanktionen bleiben aus.

Mitte Juni 2009 wurden 74 Bootsflücht-

linge, darunter Frauen und Kinder, 110

Meilen südlich von Malta auf hoher See

von der italienischen Küstenwache aufge-

bracht und dann einem libyschen Patrouil-

lenboot übergeben. Beteiligt war auch

eine bundesdeutsche Hubschrauberein-

heit. Die deutsche Regierung beteuert,

die Aktion der italienischen Küstenwa-

che sei keine Maßnahme im Rahmen

einer FRONTEX -Operation gewesen. Die

deutsche Hubschrauberbesatzung habe

die Informationen über die Ortung eines

Flüchtlingsboots »zuständigkeitshalber«

an die Malteser weitergegeben. Diese

wiederum gaben die Informationen an die

italienischen Kollegen weiter und die ver-

ständigten die »libyschen Kollegen«. Für

die zurückverfrachteten Flüchtlinge ist die

Frage des arbeitsteiligen Völkerrechtsbru-

ches – ob im Rahmen von FRONTEX oder

außerhalb – unerheblich, sie kämpfen um

ihr bloßes Überleben in den libyschen

Haftlagern.

FRONTEX:  
DIE VERFOLGTE UNSCHULD 

Die EU-Grenzagentur FRONTEX feiert die

weitgehende Blockierung zweier wichtiger

Fluchtrouten über das Meer im Jahr 2009

– von Libyen nach Italien bzw. Malta und

von der westafrikanischen Küste auf die

Kanarischen Inseln – als Erfolg der EU-

Abwehrmaßnahmen und der effizienten

Einbindung west- und nordafrikanischer

Staaten bei der Fluchtverhinderung. An

der Westafrika-Route zu den Kanaren sei

es erstmals gelungen, mehr Bootsflücht-

linge an der Abfahrt zu hindern als auf den

Kanarischen Inseln ankamen. Nur noch

2.242 Flüchtlinge erreichten die Inseln,

2006 waren es noch 31.600. Schaut

man sich die »Erfolge« und vor allem wie

sie zustande kamen genauer an, reagiert

die FRONTEX-Zentrale in Warschau als

verfolgte Unschuld. 

Knapp 6.000 Bootsflüchtlinge wurden

2008 laut FRONTEX -Jahresbericht von

der EU-Grenzagentur und den spanischen

Behörden auf hoher See oder bereits 

in den Territorialgewässern westafrikani-

scher Staaten abgefangen und umgehend

zurückgeschickt.

»EUROPA LÄSST EUCH 
NICHT IM STICH«

Die EU-Kommission setzt sich für eine

Humanisierung der Asylsituation im In-

nern der EU ein, betreibt aber zeitgleich

eine Politik der Einbindung der Transit-

staaten wie Libyen und die Türkei, um

Fluchtwege nach Europa zu blockieren.

Der frühere Kommissar Jacques Barrot

besuchte bei seinen Reisen in die EU-

Frontstaaten Griechenland und Malta im-

mer auch Lager, wo Flüchtlinge unter er-

bärmlichen Umständen inhaftiert sind. In

Malta rief er im März 2009 den Flücht-

lingen, die ihm die monatelange Haft 

und die rassistischen Anfeindungen schil-

derten, zu: »Europa lässt euch nicht im

Stich.« Zuvor hatte er im Landeanflug auf

die Insel formuliert, wie er sich die Hilfe

für künftige Bootsflüchtlinge vorstellt: Er

forderte mehr Kooperation der nordafrika-

nischen Staaten, vor allem von Libyen,

damit die Bootsflüchtlinge erst gar nicht

in die EU kommen.

Nach einem ähnlichen Muster verliefen

die Besuche an einem anderen »Hotspot«

(FRONTEX-Jargon), der Außengrenze Grie-

chenland/Türkei, ab. Auch hier zeigte sich

Barrot erschrocken über die erbärmlichen

Haftbedingungen und die Tatsache, dass

selbst Minderjährige dort inhaftiert wa-

ren. Dann reiste er weiter in das Nachbar-

land Türkei und formulierte am 11. Sep-

tember 2009 folgende Ziele: Es solle zü-

gig ein Arbeitsabkommen zwischen dem

Beitrittsland und FRONTEX und ein Rück-

übernahmeabkommen mit der EU abge-

schlossen werden, um Griechenland, das

von »Migranten überschwemmt« werde,

zu entlasten.

Die doppelzüngige europäische Men-

schenrechtspolitik ist mitverantwortlich

dafür, dass abgedrängte Bootsflüchtlin-

ge auf beschämende Art erneut Opfer

schwerster Menschenrechtsverletzungen

werden. Die EU und ihre Mitgliedstaaten

müssen allen Polizei-Kooperationen mit

menschenrechtsverletzenden Regierun-

gen eine Absage erteilen. Zurückweisun-

gen von Schutzsuchenden an den euro-

päischen Grenzen, auf hoher See oder

gar in den Gewässern von Drittstaaten

sind zu unterbinden. Die EU muss an den

Außengrenzen abrüsten und endlich ein

gemeinsames Asylrecht schaffen, basie-

rend auf Solidarität und Humanität.

Wir müssen den politisch Verantwortli-

chen in Brüssel, Berlin und anderswo

klarmachen, dass wir ihr Konzept einer

»europäischen Wach- und Schließgemein-

schaft« mit Tausenden Toten, dem Weg-

sperren und dem innereuropäischen Ver-

schieben von Flüchtlingen weder tragen

noch ertragen. ■

© UNHCR/ A. Di Loreto



Gabriele del Grande

■ Rom – Was wir oft vergessen: Hin-

ter jedem Menschen, der bei der

Überquerung des Meeres umkommt,

steht eine Familie. Diese Familien fordern

jetzt Gerechtigkeit. Sie leben über die

ganze Welt verstreut. In Europa, aber

auch in Afrika, Australien, den Vereinigten

Staaten und in Kanada. Es handelt sich

um die Verwandten und Freunde der 77

Eritreer, die im August 2009 vor Lampe-

dusa gestorben sind. Einer nach dem an-

deren, innerhalb von drei Wochen, wäh-

rend sie auf dem Meer trieben, ohne

gerettet zu werden. Die Hinterbliebenen

haben ihre Trauer in einen Aufschrei der

Empörung verwandelt und einen Brief an

den Menschenrechtskommissar des Eu-

roparats, Thomas Hammarberg, geschrie-

ben. Sie haben diesen Brief an UNHCR,

IOM (International Organization for Migra-

tion) und an die Innenministerien Maltas

und Italiens gesandt. Sie klagen Italien,

Malta, FRONTEX und die zivilen Schiffe,

die ihre Lieben nicht gerettet haben,

an. Sie fordern eine Untersuchung des

Vorfalls auf europäischer Ebene. Die Ver-

wandten haben belastende Informatio-

nen zusammengetragen. Sie haben mit

den fünf Überlebenden auf Sizilien ge-

sprochen sowie mit Eritreern, die in Liby-

en und Malta leben. Sie haben herausbe-

kommen, dass FRONTEX, Malta und Ita-

lien wissentlich nichts zur Rettung der in

Seenot geratenen Flüchtlinge unternom-

men haben. Diese Informationen haben

sie der Staatsanwaltschaft in Agrigento

(Sizilien) zur Verfügung gestellt. Die prüft

nun die Fakten, um eventuell einen Pro-

zess einzuleiten. 

KEIN WIEDERSEHEN MIT ABEL 

Die Familien wussten von der Abfahrt des

Schlauchbootes mit seinen 82 Passa-

gieren. Die meisten kamen aus Eritrea.

Es waren auch Nigerianer und Äthiopier

an Bord an diesem 28. Juli, als das Boot

in Libyen startete. Die Schwester eines

der Passagiere, die seit 20 Jahren in der

Nähe von Bonn wohnt, wandte sich sofort

an einige deutsche Nichtregierungsorga-

nisationen, als sie keine positive Nach-

richt von der Ankunft ihres Bruders er-

hielt. Ihre erste E-Mail, um etwas in Erfah-

rung zu bringen, schickte sie am 31. Juli

2009 an den Kölner Flüchtlingsrat. Ihr

Bruder Abel war nur drei Tage zuvor 

aus Libyen losgefahren, da beschlich sie

schon die Angst, dass sich diese Über-

fahrt in eine Tragödie verwandelt haben

könnte. Aber aus Tripolis wurde sie be-

ruhigt: Sie solle sich nicht sorgen. Mit 

einem Satellitentelefon sei vom Schlauch-

boot aus am 29. Juli gegen 19 Uhr

abends angerufen worden. Man sehe

Malta schon am Horizont, berichteten

sie. Doch im Internet waren keinerlei In-

formationen über die Ankunft von Flücht-

lingen in Italien zu bekommen. Auch nicht

über Zurückweisungen. 

Sie hatte ihm immer gesagt, er solle nicht

fahren. 21 Jahre, das sei zu jung, um sich

der Todesgefahr auf dem Mittelmeer zu

stellen. Sie hatte ihm geraten, politisches

Asyl in Libyen zu beantragen, doch er hat-

te nicht den Mut gehabt zu warten. Das

Den Toten Gerechtigkeit
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Den Toten Gerechtigkeit

MAMADOUS FAHRT IN DEN TOD
Die Tragödie der irregulären Migranten 
im Mittelmeer

■ In seinem Buch »Mamadous Fahrt in den Tod« folgt

Gabriele del Grande der Spur der »Namenlosen«:

der Opfer jener täglichen Tragödie an unseren Grenzen, von

der die europäische Åffentlichkeit so wenig erfährt. Wer

waren diese Menschen, die Schiffbrüchen zum Opfer fie-

len, aber auch der Hitze der Sahara, Lastwagenunfällen,

dem Schnee und der Kälte, den Minenfeldern und den

Schüssen der Polizei? 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit (216 S., kart., 14,90 €) beim 

von Loeper Literaturverlag: www.vonloeper.de/Mamadou 

Fischer retten Flüchtlinge 
vor Lampedusa
© Gaspare Marrone
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Büro des UNHCR hatte ihm erst für den

10. Januar 2010 einen Termin gegeben.

Aber mit den immerwährenden Razzien

der Polizei war eine Zukunft in Libyen un-

vorstellbar. So fuhr er los, ohne etwas zu

sagen. 

Die Familie in Bonn erhielt keinerlei Le-

benszeichen. Die Angehörigen sorgten

sich immer mehr und begannen, alle zu

kontaktieren, die etwas über den Verbleib

des Bruders wissen könnten. Innerhalb

von zwei Wochen kamen sie sogar bis

zum maltesischen Innenministerium, aber

ohne jegliche Ergebnisse. Die traurige

Gewissheit, dass er tot ist, erhielten sie

erst am 21. August mit der Anlandung

der fünf Überlebenden auf Lampedusa.

Nach einigen Versuchen gelang es der

Schwester, mit einem der fünf im Aufnah-

mezentrum Lampedusa zu telefonieren.

Er kannte ihren Bruder. Sie hatten sich

vor der Abreise ein Zimmer in Tripolis ge-

teilt. Auch er war auf dem Schlauchboot

gewesen. Die Überlebenden hatten ihren

Bruder langsam sterben sehen, und dann

hatten sie ihn dem Meer übergeben, wie

all die anderen auch. 

VIELE FRAGEN, 
KEINE ANTWORTEN

Die Trauer und ein starkes Gefühl von Un-

gerechtigkeit hat die Familie dazu bewegt,

mir eine Kopie der E-Mails zu übergeben,

die in den ersten zwei Augustwochen zwi-

schen den verschiedensten Vereinigun-

gen und Behörden in Malta und Deutsch-

land hin- und hergeschickt wurden. Sie

bezeugen, dass die Nachricht über das

manövrierunfähige Boot schon seit Ende

Juli über mehrere Kanäle lief. 

Die ersten Kontakte nahm man mit Eri-

treern auf Malta auf. Dort kursierte das

Gerücht, dass einer von ihnen am 3. Au-

gust einen Hilferuf erhalten hätte von

einem Verwandten, der sich an Bord des

Schlauchbootes befand. Dieser hätte sich

per Satellitentelefon gemeldet, bevor die

Batterie leer gewesen sei. Diese Spur er-

wies sich jedoch als falsch. Der Kölner

Flüchtlingsrat schrieb daraufhin an das

maltesische Innenministerium. Ein Mit-

arbeiter der Asylabteilung antwortete am

20. August um 6.40 Uhr: »Wie ich schon

am Telefon sagte, gab es zwischen dem

25. Juli und dem 12. August keinerlei An-

künfte von Flüchtlingen, daher bin ich

sicher, dass Ihr Bruder nicht in Malta an-

gekommen ist.« Auch das Büro zur Suche

von vermissten Personen des Deutschen

Roten Kreuzes in München hatte am 

12. August mitgeteilt, dass sie die An-

frage nach Malta und nach Lampedusa

weitergeleitet hatten, aber ohne jegliches

Ergebnis. Einen Tag später brachte die

deutsche Presse die Schlagzeilen über

die Tragödie der Eritreer auf Lampedusa.

Die Verantwortlichen in Malta und Italien

haben sehr wohl frühzeitig von dem ver-

missten Boot gewusst. Sie haben nichts

zur Rettung der in Seenot geratenen

Flüchtlinge unternommen. Selbst FRON-

TEX hatte das manövrierunfähige Boot

ausfindig gemacht und den italienischen

Behörden Bericht erstattet, aber nichts

passierte. 

Eine weitere Frage bleibt unbeantwor-

tet: Was ist aus den Leichen der Schiff-

brüchigen geworden, die man aus dem

Kanal von Sizilien gefischt hat? Es ist

kaum damit zu rechnen, dass die Leiche

von Abel gefunden wird. Zudem würde sie

kaum zu identifizieren sein. Die Familie

jedoch glaubt an eine kleine, wasser-

dicht abgeschlossene Plastiktüte. Darin

ein Stück Papier mit seinem Namen. Er

hatte sie sich in die Tasche gesteckt, be-

vor er losfuhr. So berichten die Freunde,

die in Tripolis geblieben sind. Eines Tages

werden Fischer diese Plastiktasche inmit-

ten ihres Fanges entdecken. Und sie wer-

den den Kopf schütteln und denken, dass

das Meer doch gar nicht so todbringend

aussieht. ■

Übersetzung aus dem Italienischen: 

Judith Gleitze

MENSCHENRECHTSPREIS 2010 DER STIFTUNG PRO ASYL 

■ Die STIFTUNG PRO ASYL verleiht ihren Menschenrechtspreis 2010 an den italie-

nischen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Gabriele del Grande. Wer

über das Sterben an den Außengrenzen Europas und Verletzungen von Flüchtlingsrech-

ten berichtet, kommt an ihm nicht vorbei. Seine Nachforschungen führen ihn nicht nur

an die Außengrenzen der EU, sondern auch in Transitländer wie Libyen, Tunesien, Marok-

ko oder Mali.

Mit seinen akribischen Recherchen und Publi-

kationen trägt Gabriele del Grande maßgeblich

dazu bei, dass die Opfer des europäischen

Grenzregimes nicht nur abstrakte Zahlen in Sta-

tistiken bleiben. Er hat zahlreiche Flüchtlinge

interviewt und ihnen eine Stimme gegeben. So

werden die menschlichen Tragödien sichtbar,

die hinter den Meldungen von Schiffbrüchen

und Zurückweisungen stehen. Mit seinem un-

ermüdlichen Engagement leistet del Grande

einen entscheidenden Beitrag zur öffentlichen

Wahrnehmung des Themas Flüchtlingsschutz in Europa. Für seine besonnene und mutige

Art, sich für Schutzsuchende einzusetzen, wird er am 04.09.2010 mit dem Menschen-

rechtspreis der STIFTUNG PRO ASYL gewürdigt.
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Was passierte im August 2007?

Wir fischen nachts und ruhen zu Sonnen-

aufgang. Vom 7. auf den 8. August habe

ich in der Kabine geschlafen und ich hör-

te meinen Kameraden schreien: »Steh

auf, steh auf! Schnell, wir müssen han-

deln! Menschen schreien, wenn wir nicht

sofort helfen, werden sie sterben!« Als

erstes bin ich hinten aufs Schiff gegan-

gen und habe zu ihnen gesprochen, sie

sollen ruhig bleiben. Sie waren am Ver-

dursten. Nachdem wir ihnen Wasser ge-

geben hatten, konnten sie sich ein biss-

chen beruhigen. Erst habe ich ein SOS 

an die tunesischen Behörden geschickt,

aber ich lag näher an Italien als an

Tunesien und wir haben keine Antwort

von Tunesien bekommen. Die Italiener

haben meinen Ruf gehört und ich habe 

ihnen alles geschildert. Die Situation war

schlimm, wenn ich nicht angefangen hät-

te zu helfen, wären jetzt 5 - 6 Menschen

tot. Ich habe ein anderes Boot um Hil-

fe gerufen. Bald kam mein Freund Abdel

Karim Bayoudh. Wir hielten die »Nuss-

schale« direkt zwischen unseren Booten

fest. Dann haben wir die schweren Per-

sonen herausgehoben, damit das Boot

leichter wird und nicht umkippt. Bei mir

waren dann 33 Menschen auf dem Boot,

Abdel Karim hatte 11 Menschen. Das

Flüchtlingsboot war total kaputt. Was hät-

te ich denn anderes tun können? Die

Alternative wäre gewesen, die Menschen

sterben zu lassen.

Ich bin als Muslim erzogen worden und

man hat uns gelehrt: Wenn man eine See-

le rettet, rettet man die ganze Mensch-

heit. Dann sind wir losgefahren. Nach ca.

1,5 Stunden kam die Guardia. Sie wollten

die Menschen von unseren Booten aufs

große Schiff holen, aber es ging nicht,

weil das Meer fürchterlich war. Dann ha-

ben sie uns gesagt, dass wir ihnen fol-

gen sollen. Ca. 17 Meilen vor Lampedusa

kam ein Kriegsschiff. Sie schickten einen

Arzt. Ein schwer krankes, behindertes

Baby wurde ihm übergeben, aber er hat

es wieder zurückgegeben, schon nach ei-

ner Minute, ich konnte es kaum fassen.

Da war eine hochschwangere Frau, die

fast am Sterben war. Als versucht wurde,

diese Frau zu übergeben, wurde sie zu-

rückgeschoben. Ich habe mich noch nie

so schlecht gefühlt. Das Schiff der Guar-

dia sagte uns, wir sollten ihnen folgen.

Da bekam ich das Gefühl, dass da etwas

nicht stimmt, ein ganz komisches Ge-

fühl. Als wir die 12 -Seemeilen-Zone vor

Lampedusa erreicht hatten, habe ich ge-

stoppt. Ich sagte, dass da etwas läuft,

was ich nicht verstehe. Dann kamen drei

Schnellboote von der italienischen Seite

und haben uns die ganze Zeit umkreist.

Auf einem stand Ambulance, und man

sagte uns, wir sollten Richtung Lampedu-

sa weiterfahren. Daraufhin habe ich die

Maschinen angeworfen, jetzt hatte ich

eine klare Order, jetzt konnte ich fahren.

Kurz vor Lampedusa sagten sie: jetzt ha-

ben wir euch. 

»Wenn man eine Seele rettet, 
rettet man die ganze Menschheit«
Tunesische Fischer über ihre Seenotrettungsaktion 
und die laufenden Strafverfahren

Die tunesischen Fischer werden im Rahmen der Verleihung der Carl-von-Ossietzky
Medaille an den Kapitän der Cap Anamur, Stefan Schmidt, für die Rettung von
Flüchtlingen aus Seenot geehrt.

»Eine Schwangere hätte Lampedusa
nicht mehr lebend erreicht, wenn 

wir ihr nicht mit traditionellen Mitteln
geholfen hätten. Sie war sonnen-

verbrannt und am Verdursten. 
Alle 15 Minuten haben wir ihr frische
Tücher aufgelegt, sie konnte kaum 
die Augen öffnen, war fast tot.«

Abdel Basset Zenzeri



Als wir auf Lampedusa anlegten, haben

sich alle auf uns gestürzt, wie auf Krimi-

nelle. Die Menschen, die wir gerettet ha-

ben, sind am nächsten Tag frei herum-

gelaufen und wir waren angekettet, das

war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Dro-

genhändler, Mörder und andere Schwerst-

verbrecher werden nicht so behandelt.

Später im Gerichtssaal waren wir in Me-

tallkäfigen, jeder für sich allein. Ich wurde

beschuldigt, dass ich die Leute aus Liby-

en geholt und sie die ganze Zeit an Bord

gehabt hätte usw. Es ist mir klar gewor-

den, dass das ein großes Spiel ist und wir

befinden uns mittendrin. Die Gesetze in

Tunesien sind so: Wenn die Regierung je-

manden mit Flüchtlingen erwischt, wird

der Kapitän mit 20 Jahren bestraft. In Tu-

nesien bekommt man auch nicht einfach

eine Konzession, ein Fischerboot zu be-

treiben. Fischerboote sind enorm teuer.

Wenn man diese Strafen betrachtet, muss

man doch sagen, welcher Tunesier ist so

verrückt, nimmt einen Flüchtling auf und

riskiert damit seine Existenz? Wir haben

alles verloren.

Wurden ihre Familien benachrichtigt
und wurde ihnen gesagt, was sie 
erwartet?

Wir waren 44 Tage im Gefängnis. Unsere

Familien gingen davon aus, dass wir auf

Lampedusa sind. Die tunesischen Fischer

haben früher immer bei schlechtem Wet-

ter auf Lampedusa angelegt, um ihr Le-

ben nicht zu riskieren.

Im Prozess wurden jeden Tag Beamte der

italienischen Marine als Zeugen ange-

hört. Einer, der uns für irgendwas ver-

dächtigen wollte, widersprach sich und

wusste nicht, welcher Version er jetzt an-

hängen sollte. Er vertauschte die Schiffe

und so weiter, da stimmte etwas nicht.

Ich sagte ihnen, dass keiner der Zeugen

die Wahrheit gesagt hat, denn glauben

Sie mir, ich würde kein Risiko eingehen

und meine Schiffslizenz aufs Spiel set-

zen. Als ich die Menschen gerettet habe,

habe ich an gar nichts gedacht, nur dar-

an, dass ich diesen Menschen das Leben

retten will. Wir haben als einfache Fischer

Menschenleben gerettet und die gesam-

te Marine hat zugesehen. Das ist sehr

beschämend, dass nicht die Marine die

Menschen rettet, sondern wir als Fischer.

Als wir schließlich freigelassen wurden,

konnten wir es kaum glauben. 

Wie ist es Ihnen seither ergangen?

Es ist ein Drama. Es ist sehr schwer für

mich, da ich ohne mein Boot nach Tune-

sien zurückgekehrt bin. Ich habe keine

Arbeit und kann meine Kinder nicht er-

nähren. Ich lebe von Krediten und vom

Betteln. Im Augenblick verkaufe ich den

Schmuck von meiner Frau und unsere

Möbel, damit wir uns etwas zu Essen kau-

fen können. All das gilt auch für Herrn

Bajoudh, er ist in der gleichen schlechten

Situation. Als meine Mutter hörte, dass

die italienische Staatsanwaltschaft 2,5

Jahre Gefängnis verlangte, hat sie einen

Schlaganfall bekommen. Die Mutter von

Herrn Bajoudh und die Frau seines Bru-

ders, die Diabetiker sind, haben durch

diese Aufregung beinahe ihr Augenlicht

verloren. Wir bekommen 2,5 Jahre Ge-

fängnis und dann könnten wir unsere

Boote wiederhaben. Aber wir haben Fotos

von Journalisten bekommen, welche die

Boote zerstört zeigen. Mein Boot war 

drei Monate alt und das andere Boot 

ist nicht einmal drei Jahre alt. Also wenn

ein Boot so lange in einem Hafen ohne

Pflege steht, geht es kaputt. ■
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»Ich bin 22 und ich habe keine
Zukunft. Die Italiener haben ihr Ziel 
erreicht: Viele Fischer sagen sich, 

sie wollen nicht helfen, damit es ihnen
nicht ergeht wie Zenzeri und meinem

Vater. Wir wären überglücklich, 
wenn das Urteil weggefegt wird, wenn

wir unser Leben zurückbekommen 
mit unseren Familien.«
Mohamed Anine Bayoud 

»Ich war an Bord mit meinem Vater, 
es war schwerer Seegang. Ich habe

mich abgeseilt, um das Flüchtlingsboot
ranzuziehen. Wir haben Erste Hilfe 

geleistet, die Italiener das Gegenteil.«
Mohamed Anine Bayoudh

»Aus Libyen kommen keine Flüchtlinge
mehr. Die Leute riskieren mit den

›Nussschalen‹ ihr Leben, so verzweifelt
sind sie. Für 3.000 Dollar kaufen sie
ihre »Todestickets«, so nennen wir

das. Zwischen Lampedusa und Libyen
liegen mehr Leichen als Fische.«

Abdel Basset Zenzeri



Karl Kopp

■ Bilder von inhaftierten Minderjähri-

gen im »Kinderknast von Pagani«

auf der Insel Lesbos, von obdachlosen

und ausgehungerten afghanischen Jun-

gen in der Athener Innenstadt oder den

griechischen Fährhäfen Igoumentisa und

Patras schrecken auf. Afghanische Flücht-

lingskinder, die in der Kanalisation von

Rom vegetieren, obdachlos in den Stra-

ßen von Paris oder in Elendslagern wie

dem sogenannten Dschungel im französi-

schen Calais um ihr nacktes Überleben

kämpfen, erregen Mitleid. Die Planierung

der selbstgebauten Elendsbehausungen,

wie im Juli 2009 im griechischen Patras

und im September 2009 in Calais, setzt

für diese Flüchtlingskinder nur die Kette

der Gewalt und des Elends fort. Entlang

der innereuropäischen Fluchtrouten wer-

den unbegleitete Minderjährige Opfer von

Menschenrechtsverletzungen und Europa

schaut weg. Diese dramatischen Bilder

sind keine Einzelerscheinung, sondern

Ausdruck einer verfehlten europäischen

Flüchtlings – und Kinderschutzpolitik. 

KEIN SCHUTZ. NIRGENDS

Afghanische und somalische Minderjähri-

ge riskieren bei der gefährlichen Über-

fahrt von der Türkei nach Griechenland

ihr Leben. Das Abdrängen ihrer Schlauch-

boote in lebensgefährdender Weise und

das Zurückverfrachten in Richtung Türkei

sind an dieser europäischen Seegrenze

traurige Normalität. Falls sie es lebend

auf eine der griechischen Inseln schaf-

fen, werden sie, wie alle anderen Boots-

flüchtlinge, inhaftiert. Irgendwann, häufig

erst nach Wochen, werden sie in die völli-

ge Schutzlosigkeit entlassen. 

In den letzten zwei Jahren strandeten über

10.000 unbegleitete Minderjährige auf

der Insel Lesbos und anderswo. In Grie-

chenland fehlen aktuell Tausende Auf-

nahmeplätze für Asylsuchende. Für Kin-

derflüchtlinge existieren momentan ledig-

lich 405 Schlafplätze in kindgerechten

Unterkünften. »In Griechenland existiert

keinerlei Verfahren, das auf die speziellen

Anforderungen für diese Kinder eingeht«,

so der UNHCR im Dezember 2009. Die

Zahlen zeigen, dass allein die Unterbrin-

Gestrandet 
und schutzlos in Griechenland – 
Die Flüchtlingskinder Europas
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Gestrandet 
und schutzlos in Griechenland – 
Die Flüchtlingskinder Europas

Weitere Informationen über 
die Lage der Kinderflüchtlinge 

in Griechenland gibt es 
im Faltblatt »Europa darf nicht 

länger wegschauen!«. 

Der Flyer wird auseinander-
gefaltet zum Poster und 

ist kostenlos bei PRO ASYL 
bestellbar.

Kinderflüchtlinge in Patras
© Karl Kopp
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gungssituation verheerend ist. Flüchtlings-

kinder können in Griechenland unter den

momentanen Voraussetzungen keinen

Schutz finden. Es fehlen kindgerechte Un-

terkünfte und ein funktionierendes Sys-

tem, Vormundschaften zu bestellen und

Betreuer – also alle zentralen Elemente

eines Kinderschutzsystems. 

Aus der Sicht von PRO ASYL sind die-

se Minderjährigen die Flüchtlingskinder

Europas.

DANTES INFERNO ENTRONNEN – 
DAS ELEND BLEIBT

Mytilini, Ende Oktober 2009: Über 150

Kinder und Jugendliche aus Afghanistan

und Somalia eingesperrt in einer Halle

des Haftlagers Pagani – einige von ihnen

schwer krank. Sie haben gerade ihr blo-

ßes Leben nach Europa gerettet und wer-

den unter erbärmlichen Bedingungen in-

haftiert. Eine Toilette, eine Dusche, kein

Hofgang – das ist der Willkommensgruß

Europas. Nebenan befinden sich zum

gleichen Zeitpunkt 200 Frauen, 50 Kin-

der und Babys in einer Zelle. Bei einem

gemeinsamen Besuch mit PRO ASYL und

UNHCR-Vertretern zeigt sich der stell-

vertretende Bürgerschutzminister, Spyros

Vougias, erschüttert. Er spricht von Zu-

ständen »schlimmer als Dantes Inferno«.

Eine große Zahl von Minderjährigen wird

in den darauffolgenden Tagen aus der

Haft entlassen. Aber der traurige Teil der

Geschichte setzt sich fort. Die meisten

Entlassenen, darunter die Minderjährigen,

stehen vor dem Nichts und leben seither

schutz- und obdachlos auf den Straßen

Athens. 

»Viele von uns müssen im Park schla-

fen. Wir bekommen keine Unterstützung.

Wir haben nichts zu essen«, teilt M. in ei-

nem Gespräch in Athen Anfang Novem-

ber 2009 mit. M. ist ein unbegleiteter

Minderjähriger aus Afghanistan. Er kam

mit einer Gruppe von knapp 130 aus der

Haft entlassenen Schutzsuchenden am

3. November 2009 im Hafen von Piräus

in Athen an. Er wurde mit einem Papier

aus der administrativen Haft entlassen,

BERATUNG UND HILFE FÜR SCHUTZBEDÜRFTIGE
DAS GRIECHENLAND-PROJEKT VON PRO ASYL

■ In Kooperation mit dem Ökumenischen Flüchtlingsprogramm der Griechisch-Orthodo-

xen Kirche (ERP) und mit Unterstützung des Deutschen Caritasverbandes, der UNO-

Flüchtlingshilfe, der Stiftung »do« und der Organisation »Brot für die Welt« konnte PRO ASYL

den Einsatz eines Projektteams in Griechenland organisieren.

So waren praktisch jeden Tag ein Rechtsanwalt, ein Sozialarbeiter und zwei Dolmetscher vor

Ort, um die Inhaftierten im berüchtigten Haftlager Pagani zu unterstützen und zu beraten. Die

alten Lagerhallen am Rande von Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, boten nach Behörden-

angaben maximal 300 Menschen Platz, waren jedoch permanent überfüllt. In den Sommer-

monaten 2009 waren in der Regel 800 bis 1.000 Menschen inhaftiert, darunter viele

Kinderflüchtlinge, Schwangere und schwer Kranke. Die Projektmitarbeitenden leisteten

psychologischen Beistand und vermittelten zwischen inhaftierten Flüchtlingen, der Polizei

und den örtlichen Behörden. Angesichts der prekären medizinischen und sanitären Lage und

der katastrophalen Haftbedingungen ging das Team dabei immer wieder bis an seine Be-

lastungsgrenze.

Die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen die Menschen ihr Dasein fristen muss-

ten, wurden ausführlich dokumentiert und von PRO ASYL und anderen Menschenrechtsakti-

visten öffentlich angeprangert. Internationale Proteste und politischer Druck führten Ende

Oktober 2009 zur Schließung des Haftlagers. Ein erster großer Erfolg des Engagements in

Griechenland.

Doch auch wenn die Schließung von Pagani ein wichtiger Schritt war, hat sich an der recht-

lichen und sozialen Situation von Schutzsuchenden in Griechenland bisher nichts geändert.

Ein funktionierendes Asyl- und Aufnahmesystem fehlt weiterhin. Neuankommende Flüchtlinge

werden immer noch ohne Einzelfallprüfung inhaftiert, später Freigelassene enden in Obdach-

losigkeit und Illegalität. Das Projektteam von PRO ASYL ist weiterhin vor Ort, um die Situa-

tion der Flüchtlinge zu dokumentieren und Einzelfallhilfe zu leisten. Der Druck auf Griechen-

land muss aufrechterhalten werden, damit die Rechte Schutzsuchender gewährleistet wer-

den, sie Zugang zu fairen Asylverfahren und die notwendige soziale Unterstützung erhalten.

Alexandros Stathopoulos

Petrou Ralli: Tausende Flüchtlinge warten nächtelang 
vor der zentralen Ausländerbehörde in Athen, 
um einen Asylantrag stellen zu können.
© Achilleas Zavallis
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das bestätigt, dass er in einem Heim für

Flüchtlingskinder in Agiassos auf der In-

sel Lesbos untergebracht sei. M. hat die-

ses Heim nie gesehen. So wie M. erging

es auch den anderen Minderjährigen aus

Afghanistan. Auf dem Papier sind sie alle

kindgerecht in Agiassos auf der Insel Les-

bos untergebracht und haben einen Vor-

mund. De facto wurden sie einfach im

Hafen von Mytilini ausgesetzt und ihrem

Schicksal überlassen.

DIE KETTE DER  
GEWALT UND ENTRECHTUNG 
SETZT SICH FORT

Da in Griechenland kein Schutz- und Auf-

nahmesystem für Flüchtlingskinder exis-

tiert, irren die aus der Haft entlassenen

Minderjährigen durch das Land und ver-

suchen verzweifelt, über Italien oder im-

mer häufiger über die Balkanroute in ein

anderes europäisches Land auszurei-

sen. Auf diesen innereuropäischen Flucht-

wegen riskieren sie erneut ihr Leben und

sind jeglicher Form von Gewalt und Aus-

beutung ausgesetzt. 

Diese Kinder und Jugendlichen versuchen

irregulär, versteckt in LKWs und Contai-

nern, nach Italien zu gelangen. Zahlreiche

Kinder kamen in den letzten Jahren um,

weil Ladungen sich verschoben oder sie

in den Frachträumen erstickten. Wenn sie

entdeckt werden, kommt es zu Misshand-

lungen – von den LKW-Fahrern oder von

der griechischen Hafenpolizei. Gelangen

sie unentdeckt in die italienischen Häfen

Ancona, Venedig oder Bari droht ihnen –

obwohl dies auch nach italienischem

Recht verboten ist – dass sie wie Stück-

gut mit der nächsten Fähre zurückver-

frachtet werden.

In der ersten Aprilwoche 2009 werden

von der Polizei in Rom 24 afghanische

Kinder im Alter von zehn bis fünfzehn Jah-

ren in der Kanalisation in der Nähe des

Bahnhofs Ostienze entdeckt. Sie leben

dort mit knapp 90 anderen Obdachlosen.

Die Zeitung La Republica berichtet, dass

zu diesem Zeitpunkt knapp 1.100 unbe-

gleitete Kinder auf den Straßen Roms le-

ben. 30 Prozent dieser Flüchtlingskinder

sind nach Schätzung der Behörden afgha-

nische Minderjährige.

Am 2. Februar 2010 beschreibt UNHCR

die dramatische Situation von unbeglei-

teten Minderjährigen im französischen

Calais. Eine steigende Zahl kämpfe un-

ter elenden Bedingungen um das nackte

Überleben. UNHCR schätzt, dass knapp

ein Viertel aller Schutzsuchenden in Ca-

lais unter 18 Jahre alt ist. UNHCR-Mit-

arbeiter haben beispielsweise 9 - jährige

Kinder vorgefunden, die unter unerträgli-

chen Bedingungen in Calais vegetierten.

EUROPA DARF NICHT 
LÄNGER WEGSCHAUEN 

Trotz emphatischer Bekenntnisse zur

»Vorrangigkeit des Kindeswohls« nimmt

die Europäische Union in Kauf, dass für

diese Flüchtlingskinder kein gemeinsa-

mes Schutzsystem existiert. Europa ist

bis jetzt nicht willens, diesen Kindern und

Jugendlichen einen geschützten Weg in-

nerhalb der EU zu eröffnen.

PRO ASYL hat deshalb im Frühjahr 2010

eine Initiative gestartet, um das Leid

dieser Minderjährigen zu beenden. Mit

Postkarten und E -Mails sollen der Bun-

desinnenminister und die Europäische

Kommission zum Handeln aufgefordert

werden. Um die Kinder aus dem Elend

und der Schutzlosigkeit zu holen, bedarf

es jetzt gemeinsamer Anstrengungen der

EU-Mitgliedstaaten. Für die gestrande-

ten Minderjährigen in Griechenland muss

schnell und unbürokratisch eine humani-

täre und kindgerechte Lösung gefunden

werden. PRO ASYL fordert, dass diese

Flüchtlingskinder kurzfristig nach Deutsch-

land geholt und in andere EU-Staaten ver-

teilt werden und ihnen endlich eine men-

schenwürdige Zukunft eröffnet wird. ■

»FLÜCHTLINGE IN GRIECHENLAND: 
GESTRANDET, ENTRECHTET UND OHNE SCHUTZ« 

■ Seit 2008 ist PRO ASYL mit einem

Kooperationsprojekt in Griechenland

aktiv und unterstützt besonders schutz-

bedürftige Flüchtlinge. In diesem Zeitraum

stand das Projektteam Tausenden Schutz-

suchenden unter schwierigsten Bedingun-

gen zur Seite.

Die von der STIFTUNG PRO ASYL und dem 

Förderverein PRO ASYL herausgegebene Bro-

schüre dokumentiert exemplarische Einzel-

fälle und stellt die Arbeit des Projekts im

Kontext der griechischen und europäischen

Flüchtlingspolitik dar.

DIN A5, 32 Seiten (1,00 Euro pro Ex., ab 10 Stück pro Ex. 0,80 Euro,

ab 100 Stück pro Ex. 0,70 Euro; zzgl. Versandkosten)
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E-Mail: diakonie@diakonie.de

Gesellschaft für bedrohte Völker e.V.
Postfach 2024, 37010 Göttingen

Tel.: 0551/49 90 60, Fax: 0551/58 028

Homepage: www.gfbv.de

E-Mail: info@gfbv.de

Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften, iaf e.V.
Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt/M.

Tel.: 069/71 37 560, Fax: 069/70 75 092

Homepage: www.Verband-Binationaler.de

E-Mail: info@verband-binationaler.de 

Informationsverbund Asyl 
und Migration e.V. 
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Fax: 030/46 79 33 29

Homepage: www.asyl.net 

E-Mail: kontakt@asyl.net

Interkultureller Rat in Deutschland e.V.
Göbelstr. 21, 64293 Darmstadt

Tel.: 06151/33 99 71

Fax: 06151/39 19 740

Homepage: www.interkultureller-rat.de 

E-Mail: info@interkultureller-rat.de

Internationale Liga für Menschenrechte
Haus der Demokratie und Menschenrechte

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Tel.: 030/39 62 -122, Fax: 030/39 62-147

Homepage: www.ilmr.de

E-Mail: vorstand@ilmr.de

Jugendliche ohne Grenzen - 
Bundeskoordination: c/o BBZ
Turmstr. 72, 10551 Berlin

Tel.: 030/666 40 720, Fax: 030/666 40 724

Homepage: www.jogspace.net

E-Mail: jog@jogspace.net

Kirchenamt der EKD
Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover

Tel.: 0511/27 96 -0, Fax: 0 511/27 96-707

Homepage: www.ekd.de 

E-Mail: info@ekd.de

Komitee für Grundrechte und Demokratie
Aquinostr. 7-11, 50670 Köln

Tel.: 0221/97 26 -930

Fax: 0 221/97 26 -931

Homepage: www.grundrechtekomitee.de 

E-Mail: info@grundrechtekomitee.de 

Kommissariat der Deutschen Bischöfe
Hannoversche Str. 5, 10115 Berlin

Tel.: 030/28 878 -0, Fax: 030/28 878 -108

Homepage: www.kath-buero.de 

E-Mail: post@kath-buero.de

medica mondiale
Hülchrather Straße 4, 50670 Köln

Tel.: 0221/93 18 98 -0

Fax: 0 221/93 18 98 -1

Homepage: www.medicamondiale.org 

E-Mail: info@medicamondiale.org

Adressen
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medico international
Burgstr. 106, 60389 Frankfurt/Main

Tel.: 069/94 438 -0, Fax: 069/43 60 02

Homepage: www.medico.de 

E-Mail: info@medico.de

Ökumenischer Vorbereitungsausschuss
zur Interkulturellen Woche /
Woche der ausländischen Mitbürger
Postfach 160646, 60069 Frankfurt/M.

Tel.: 069/23 06 05, Fax: 069/23 06 50

Homepage: www.interkulturellewoche.de 

E-Mail: info@interkulturellewoche.de

pax christi-Bewegung, Deutsche Sektion
Sekretariat

Hedwigskirchgasse 3, 10117 Berlin 

Tel.: 030/200 76 78 -0

Fax: 030/200 76 78 -19 

Homepage: www.paxchristi.de 

E-Mail: sekretariat@paxchristi.de

PRO ASYL
Postfach 160624, 60069 Frankfurt/M.

Tel.: 069/23 06 88, Fax: 069/23 06 50

Homepage: www.proasyl.de

E-Mail: proasyl@proasyl.de

TERRE DES FEMMES
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen

Tel.: 07071/79 73 -0

Fax: 07071/79 73 -22

Homepage: www.frauenrechte.de

E-Mail: info@frauenrechte.de

terre des hommes Deutschland e.V.
Ruppenkampstr. 11a, 49084 Osnabrück

Tel.: 0541/71 01-0

Fax: 0541/70 72 33

Homepage: www.tdh.de

E-Mail: post@tdh.de

UNHCR-Regionalvertretung 
für Deutschland und Österreich
Wallstraße 9-13, 10179 Berlin

Tel.: 030/202 -202-0

Fax: 030/202 -202 -20

Homepage: www.unhcr.de 

E-Mail: gfrbe@unhcr.org

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.
Wilhelmstr. 42, 53111 Bonn

Tel.: 0228/62 986 -0

Fax: 0228/62 986 -11

Homepage: www.uno-fluechtlingshilfe.de 

E-Mail: info@uno-fluechtlingshilfe.de

LANDESWEITE FLÜCHTLINGSRÄTE

Wer Informationen und Auskünfte benötigt,

Referentinnen und Referenten sucht, in

Flüchtlingsinitiativen mitarbeiten will, wende

sich bitte an die regionalen Flüchtlingsräte.

Baden-Württemberg: Flüchtlingsrat

Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart

Tel.: 0711/55 32 834

Fax: 0711/55 32 835

Homepage: www.fluechtlingsrat-bw.de  

E-mail: info@fluechtlingsrat-bw.de

Bayern: Flüchtlingsrat

Augsburger Str. 13, 80337 München

Tel.: 089/76 22 34

Fax: 089/76 22 36

Homepage: www.fluechtlingsrat-bayern.de 

E-Mail: kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de

Berlin: Flüchtlingsrat

Georgenkirchstr. 69-70, 10249 Berlin

Tel.: 030/24 34 45 76 -2

Fax: 030/24 34 45 76 -3

Homepage: www.fluechtlingsrat-berlin.de   

E-Mail: buero@fluechtlingsrat-berlin.de

Brandenburg: Flüchtlingsrat

Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam

Tel. + Fax: 0331/71 64 99

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de  

E-Mail: info@fluechtlingsrat-brandenburg.de

Bremen: Zuflucht – Ökumenische Ausländer-

arbeit e.V.

Berckstr. 27, 28359 Bremen

Tel. + Fax: 0421/80 07 004 

Homepage: www.kirche-bremen.de/themen/

oekumene_auslaenderarbeit.php 

E-Mail: fluechtlingsarbeit@kirche-bremen.de

Hamburg: Flüchtlingsrat

Nernstweg 32-34, 3. Stock, 22765 Hamburg

Tel.: 040/43 15 87, Fax: 040/43 04 490

Homepage: www.fluechtlingsrat-hamburg.de  

E-Mail: info@fluechtlingsrat-hamburg.de

Hessen: Flüchtlingsrat

Leipziger Str. 17, 60487 Frankfurt

Tel.: 069/97 69 87 10

Fax: 069/97 69 87 11

Homepage: www.fr-hessen.de  

E-Mail: hfr@fr-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: Flüchtlingsrat

Postfach 11 02 29, 19002 Schwerin

Tel.: 0385/58 15 790, Fax: 0385/58 15 791

Homepage: www.fluechtlingsrat-mv.de  

E-Mail: kontakt@fluechtlingsrat-mv.de

Niedersachsen: Flüchtlingsrat

Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim

Tel.: 05121/15 605

Fax: 05121/31 609

Homepage: www.nds-fluerat.org

E-Mail: nds@nds-fluerat.org

Nordrhein-Westfalen: Flüchtlingsrat

Bullmannaue 11, 45327 Essen

Tel.: 0201/89 908 -0

Fax: 0201/89 908-15

Homepage: www.fluechtlingsrat-nrw.de

E-Mail: info@frnrw.de

Rheinland-Pfalz: Arbeitskreis Asyl 

Kurhausstr. 8, 55543 Bad Kreuznach

Tel.: 0671/84 59 152

Fax: 0671/84 59 154

Homepage: www.asyl-rlp.org

E-Mail: info@asyl-rlp.org

Saarland: Flüchtlingsrat

Kaiser-Friedrich-Ring. 46, 66740 Saarlouis 

Tel.: 06831/48 77 938

Fax: 06831/48 77 939

Homepage: www.asyl-saar.de

E-Mail: fluechtlingsrat@asyl-saar.de

Sachsen: Flüchtlingsrat

Henriettenstr. 5, 09112 Chemnitz

Tel.: 0371/90 31 33

Fax: 0371/35 52 105

www.saechsischer-fluechtlingsrat.de 

E-Mail: info@saechsischer-fluechtlingsrat.de 

Sachsen-Anhalt: Flüchtlingsrat

Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg

Tel.: 0391/53 71 281

Fax: 0391/53 71 280 

Homepage: www.fluechtlingsrat-lsa-online.de 

E-Mail: akeff@web.de 

Schleswig-Holstein: Flüchtlingsrat

Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel

Tel. 0431/73 50 00

Fax: 0431/73 60 77

Homepage: www.frsh.de 

E-Mail: office@frsh.de

Thüringen: Flüchtlingsrat

Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt

Tel.: 0361/21 72 720

Fax: 0361/21 72 727

Homepage: www.fluechtlingsrat-thr.de 

E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de
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»MIT DISKRIMINIERUNG 
MACHT MAN KEINEN STAAT«
TAG DES FLÜCHTLINGS 2010

_____ Ex. des Materialheftes zum 
Tag des Flüchtlings 2010
(52 Seiten, DIN A4, 2,50 € pro Ex.,

ab 10 Ex. 1,50 €, ab 100 Ex. 1,25 €)

_____ Ex. des Plakats zum 
Tag des Flüchtlings 2010
Format DIN A3 (0,20 € pro Ex.,

ab 10 Ex. 0,15 €, ab 100 Ex. 0,10 €)

_____ Ex. der Broschüre »Mit Diskriminie-
rung macht man keinen Staat«
(März 2010, kostenlos)

_____ Ex. Postkarten-Set 
»Mit Diskriminierung macht man
keinen Staat« (4er-Set, kostenlos)

CD/DVD

_____ Ex. der CD »ON THE RUN«
(9,95 € pro Ex. inkl. Versand)

_____ Ex. der DVD »LET’S BREAK – 
Adil geht« von Esther Gronenborn

(Label: Neue Visionen, 2005, 96 min.

plus Bonus-tracks, Dolby Digital 2.0,

14,00 € pro Ex.)

_____ Ex. der DVD »¿Esperanza?«,

Kinderflüchtlinge in Melilla (Spanien);

(33 min., span./dt. mit dt. UT,

12,00 € pro Ex.)

_____ Ex. der DVD »Zusammenprall der
Zivilisationen«, Ereignisse in Melilla

(Spanien) im Jahr 2005 (Produktion:

PRODEIN, 35 min., Melilla 2005,

Dt. mit span. UT oder franz./span. UT,

12,00 € pro Ex.)

_____ Ex. der DVD »Leben im Zwischen-
raum«, ein Film über den Alltag von

Flüchtlingskindern in Deutschland,

von Mischa Wilcke und Patrick Protz

(2007, ca. 30 min., 8,00 € pro Ex.)

EUROPÄISCHE ASYLPOLITIK

_____ Ex. des Postkarten-Sets an den
Bundesminister des Inneren 
Dr. Thomas de Maizière, sowie die
EU-Kommissarin für Innenpolitik
Cecilia Malström (kostenlos)

_____ Ex. der Broschüre »Flüchtlinge 
in Griechenland: Gestrandet, 
entrechtet und ohne Schutz«
Projekt zur Hilfe von besonders

schutzbedürftigen Flüchtlingen in

Griechenland (April 2010, DIN A5,

32 Seiten; 2,00 Euro pro Ex.,

ab 10 Stück pro Ex. 1,50 Euro,

ab 50 Stück pro Ex. 1,00 Euro)

_____ Ex. des Info-Blatts »Europa darf
nicht länger wegschauen!«
(kostenlos)

_____ Ex. der Broschüre »The truth may 
be bitter, but it must be told«
Oktober 2007 (44 Seiten, DIN A4,

5,00 € pro Ex., ab 10 Ex. 4,50 € )

_____ Ex. der Broschüre »Wir haben
nichts zu verbergen«
Eine Reise auf den Spuren von

Flüchtlingen durch Süditalien. Eine

Recherche von Judith Gleitze und

Germana Graceffo (Hg.: Förderverein

PRO ASYL e.V. und borderline-europe,

Juni 2009, DIN A4, 68 S., 5,00 € 

pro Ex.)

ASYL IN DEUTSCHLAND

_____ Ex. des Faltblattes »Flüchtlings-
kinder in Deutschland – 
Politischer und gesellschaftlicher
Handlungsbedarf in dieser Legis-
laturperiode.« (November 2009,

4 Seiten, DIN A4, gefalzt, kostenlos)

_____ Ex. des Faltblattes Bleiberecht 
»Leben in der Warteschleife« 
Warum die Bleiberechtsregelung 

neu gestaltet werden muss.

(DIN A4 gefalzt, kostenlos) 

_____ Ex. des Faltblattes Lagerzwang
»Man muss den Menschen sagen,
wie das Leben im Lager ist.«
Gegen Lagerzwang für Flüchtlinge.

Für ein humanes Bleiberecht.

(DIN A4 gefalzt, kostenlos) 

_____ Ex. der Broschüre »Hastig, 
unfair, mangelhaft – Untersuchung
zum Flughafenverfahren« 
von Dr. Ines Welge, April 2009 

(ca. 240 S., DIN A4, 10,00 € pro Ex.)

_____ Ex. der Broschüre »Save me/-
Resettlement: Für ein Programm
zur Aufnahme von Flüchtlingen 
in Deutschland«
Februar 2009 (30 Seiten, DIN A5,

1,00 € pro Ex., ab 10 Ex. 0,80 €)

_____ Ex. des Faltblattes »Save me –
Flüchtlinge aufnehmen!« Resettle-

ment: Für ein Programm zur Aufnah-

me von Flüchtlingen in Deutschland 

(DIN A4 gefalzt, kostenlos) 

_____ Ex. der Broschüre »Kosovo 2009«
Bericht zur Lebenssituation von aus

Deutschland abgeschobenen Roma,

Ashkali und Angehörigen der Ägypter-

Minderheit im Kosovo von Dr. Ste-

phan Dünnwald, (Hg.: Förderverein

PRO ASYL e.V., Oktober 2009, DIN A4,

36 Seiten, 2,00 € pro Ex.)

_____ Ex. der Broschüre »Angeordnete
Freiwilligkeit: Zur Beratung und
Förderung freiwilliger und ange-
ordneter Rückkehr durch Nicht-
regierungsorganisationen in
Deutschland« (Dezember 2008,

82 Seiten, DIN A4, 5,00 € pro Ex.)

_____ Ex. des Faltblattes »Flüchtlinge 
vor Gericht«, Beispiele für den

Rechtshilfefonds, Dezember 2008 

(DIN A4, gefalzt, kostenlos)

Bitte senden Sie mir folgende Materialien:

Alle Preise zzgl. Versandkosten 

Weitere Materialien finden Sie 
auf der nächsten Seite. 

Bitte Absender/-in und Unterschrift 
nicht vergessen (Kein Postfach!). 

Aktuelle Materialien immer unter 
www.proasyl.de.



BÜCHER

_____ Ex. des Taschenbuches 
»Grundrechte-Report 2010«,

Hg.: T. Müller-Heidelberg, U. Finckh,

E. Steven, K. Schubert, M. Pelzer,

A. Würdinger, M. Kutscha, R. Gössner

und U. Engelfried, Fischer Taschen-

buch Verlag, Mai 2010 

(ca. 280 Seiten, 9,95 € pro Ex.)

_____ Ex. des Buches »Recht für 
Flüchtlinge« Ein Leitfaden durch 

das Asyl- und Ausländerrecht für die

Praxis von Hubert Heinhold,

Hg.: PRO ASYL, von Loeper Literatur-

verlag, 6. vollständige überarbeitete

Auflage 2007, September 2007 

(328 Seiten, 16,90 € pro Ex.)

_____ Ex. des Medienpakets 
»DISPLACED – Flüchtlinge an
Europas Grenzen« von Leona Gold-

stein, Hg.: PRO ASYL, von Loeper

Verlag, Dezember 2007 

(Fotobuch, 128 S., und DVD mit: 

»Au clair de la lune« Dokumentar-

film Burkina Faso, Elfenbeinküste,

Mali, 40min; »Le Heim«, Dokumen-

tarfilm Deutschland, 16 min.; 

29,90 € pro Ex.)

_____ Ex. des Buches »Ende einer
Rettungsfahrt« Das Flüchtlings-

drama um die Cap Anamur von 

Elias Bierdel (Hg.: Verlag Ralf Liebe,

September 2006, 229 Seiten,

19.80 € pro Ex.)

_____ Ex. des Buches »Sozialleistungen
für MigrantInnen und Flüchtlinge«
Handbuch für die Praxis von Georg

Classen, Hg.: PRO ASYL, von Loeper

Verlag, 1. Aufl. 2008 

(304 Seiten, 14,90 € pro Ex.)

_____ Ex. des Buches »Zähle die Tage
meiner Flucht«, Gottesdienst-

materialien, Gebete und Impulse 

zum Themenfeld Flucht und Asyl,

Hg.: F. Dethloff und V. Mittermaier in

Zusammenarbeit mit der BAG Asyl in

der Kirche und PRO ASYL e.V.,

von Loeper Verlag, Juni 2008 

(130 Seiten, 12,90 € pro Ex.)

_____ Ex. des Buches »Der erste Augen-
blick entscheidet – Clearingver-
fahren für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge in Deutschland«,

Hg.: A. Riedelsheimer u. I. Wiesinger;

von Loeper Verlag 2004 

(135 Seiten, 13,50 € pro Ex.)

_____ Ex. des Buches »Abschiebungshaft
in Deutschland«, von Hubert Hein-

hold, 2. Auflage, Hg.: PRO ASYL,

Republikanischer Anwältinnen- und

Anwälteverein, Januar 2004 

(346 Seiten, 19,90 € pro Ex.)

_____ Ex. des Taschenbuches »Book of
Solidarity. Unterstützung für Men-
schen ohne Papiere in Deutsch-
land, Belgien, den Niederlanden
und Großbritannien«,

Hg.: PICUM, PRO ASYL und 

Freudenberg-Stiftung, 2004 

(156 Seiten, 10,00 € pro Ex.)

_____ Ex. des Karikaturenbuches 
»Herzlich Willkommen«,

mit Karikaturen von Gerhard Mester,

Thomas Plaßmann, Klaus Stuttmann,

Hg.: PRO ASYL, September 2002

(100 Seiten, 8,00 € pro Ex.)

ÜBER PRO ASYL

_____ Ex. der Broschüre »Jede Flucht 
ist ein Zeichen. Die Arbeit des 
Fördervereins PRO ASYL«,

DIN A4, 12 Seiten, kostenlos

_____ Ex. des »Tätigkeitsberichtes 
PRO ASYL 2009/2010«,

Juli 2010 (DIN A5, kostenlos)

STIFTUNG PRO ASYL

_____ Ex. des Faltblattes 
»STIFTUNG PRO ASYL«
(DIN A4, gefalzt, kostenlos)

AKTUELLE AKTION

_____ Ex. des Postkarten-Sets an den
Bundesminister des Inneren 
Dr. Thomas de Maizière, sowie die
EU-Kommissarin für Innenpolitik
Cecilia Malström (kostenlos)
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Name ______________________________________________________________________________

Vorname ____________________________________________________________________________

Straße (kein Postfach!) __________________________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________________________

E-Mail ______________________________________________________________________________

Datum ______________________________________________________________________________

Unterschrift _____________________________________________________________________✗
Bitte zurücksenden an 
Förderverein PRO ASYL e.V., Postfach 160624, 60069 Frankfurt/M.
Oder per Fax an: 069-23 06 50

Alle Preise zzgl. Versandkosten 



■ Über 10.000 Kinderflüchtlinge sind 
in den vergangenen beiden Jahren in 
Griechenland gestrandet. Diesen Kindern
muss endlich von der EU geholfen 
werden.

■ Kinder dürfen keinesfalls eingesperrt,
drangsaliert und schutzlos auf die Straße
gesetzt werden.

■ Das Wohl des Kindes hat oberste 
Priorität. Im Interesse der Kinder muss
eine humanitäre Lösung gefunden 
werden. Eine Aufnahme in Deutschland
und anderen EU-Staaten ist zu organi-
sieren.

Engagieren Sie sich
mit uns! 

■ Schicken Sie den Appell für den 
Schutz der Kinderflüchtlinge im 
EU-Mitgliedsstaat Griechenland an 
den Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière und die EU-Kommissarin 
für Inneres Cecilia Malmström.

■ Bestellen Sie kostenlos weitere 
Postkarten für Freunde und Bekannte.

Die 
Flüchtlings-
kinder 
Europas 
brauchen
Schutz



Postkartenaktion

»Die 
Flüchtlings-
kinder
Europas
brauchen
Schutz«

Engagieren Sie sich mit uns! 

■ Schicken Sie den Appell für den Schutz der
Kinderflüchtlinge im EU-Mitgliedsstaat Griechenland
an den Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière
und die EU-Kommissarin für Inneres Cecilia Malm-
ström.

■ Bestellen Sie kostenlos weitere Postkarten für
Freunde und Bekannte.




